
Stenographisches Protokoll 
286. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich 

MIttwoch, 17. Dezember 1969 

Tagesordnung 
I. Arbeitszeitgesetz 
2. Abänderung und Ergänzung von Arbeitszeit-

vorschriften 
3. Landarbeitsgesetz-N ovelle 1969 
4:. 16. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle 
6. Neuerliche Abänderung des Dorotheums-Be-

dienstete~esetzes 

6. Abänderung der Bundesforste-Dienstordnung 
7. Invalideneinstellungsgesetz 1969 
8. Hausbesorgergesetz 
9. Sonden-egelung zum Bundesgesetz über Woh-

nungsbeihilfen für das Geschäftsjahr 1970 

10. Abkommen mit Spanien über Soziale Sicherheit 
11. Bauern-Pensionsversicherungsgesetz 
12. Sonden-egelung zum Arbeitsmarktförderungs­

gesetz für die Jahre 1969 bis 1972 
13. Änderung und Ergänzung von Vorschriften 

auf den Gebieten des Verkehrswesens bezüglich 
der Eisenbahnen, der Sohiffahrt, der Luft­
fahrt sowie des Kraftfahrlinienwesens und des 
Post- und Telegraphenwesens gemäß § 5 
Abs. 3 der Bundes-Verfass~sgesetzn.ovelle 
1962 

14. Abkommen mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika über die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete der friedlichen Verwend~ der Atom­
energie 

15. Zusatzvertrag zum Vertrag mit dem Heiligen 
Stuhl zur Regelung von vermögensrechtlichen 
Beziehungen 

16. Abänderung des Bundesgesetzes über finan­
zielle Leistungen an die altkatholische Kirche 

17. Abänderung des Bundesgesetzes über äußere 
Rechtsverhältnisse der Eva~elischen Kirche 

18. Abänderung des Bundesgesetzes über finan­
zielle Leistungen an die israelitische Religions­
gesellsohaft 

19. Bundes-Sportförderungsgesetz 
20. Neuerliche Abände~ des Sporttoto-Qesetzes 
21. Neuerliche Änderung des Familienlastenaus­

gleichsgesetzes 1967 
22. Elektrizitätsförderungsgesetz 1969 
23. Abände~ des Einkommensteuergesetzes 

1967 
!4.. Neuwahl der beiden Stellvertreter des Vor­

sitzenden sowie der beiden Schriftitihrer und 
der beiden Ordner für das l. Halbjahr 1970 

Inhalt 

Bundesrat 

Neuwahl der heiden Stellvertreter des Vor­
sitzenden sowie der beiden Schriftführer und 
der beiden Ordner für das 1. Halbjahr 1970 
(S. 7633) 

Tagesordnung 

Fe8tsetz~ (S. 7572) 

Verhandlungen 

GesetzesbeschlÜ8se des Nationalrates vom 11. De­
zember 1969: 
Arbeitszeitgesetz (357 d. B.) 
Abänderung und Ergänz~ von Arbeits­

zeitvorschriften (358 d. B.) 
Berichterstatter: Liedl (S. 7575) 

Landarbeitsgesetz-Novelle 1969 (359 d. B.) 
Berichterstatter: N ovak (S. 7575) 

16. Vertragsbedienstetengesetz-N ovelle 
(360 d. B.) 

Neuerliche Abänderung des Dorotheums­
Bedienstetengesetzes (361 d. B.) 

Abänderung der Bundesforste~Dienstordnung 
(362 d. B.) 
Berichterstatter: Seidl (S. 7576) 

Redner: Eleonora Hiltl (S. 7576), Gams­
jäger (S. 7579), Brandl (S. 7582) und 
Dr. Anno. Demuth (S. 7584) 
kein Einspruch (S. 7585) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. De­
zember 1969: Invalideneinstellungsgesetz 1969 
(363 d. B.) 
Berichterstatterin: Hella Hanzlik (S. 7586) 
Redner: Schreiner (S. 7586), Liedl (S. 7588) 
und Staatssekretär Bürkle (S. 7590) 
kein Einspruch (S. 7590) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. De­
zember 1969: Hausbesorgergesetz (343 und 
364 d. B.) 
Berichterstatterin: Marm Hagleitner 

(S. 7590) 
Redner: lng. Gassner (S. 7591) und HaUa 
Hanzlik (S. 7593) 
kein Einspruch (S. 7595) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. De­
zember 1969: Sonderregelung zum Bundes­
gesetz über Wohnungsbeihilfen für das Ge­
schäftsjahr 1970 (365 d. B.) 
Berichterstatterin: Hermine Kubanek 

(S. 7596) 
kein Einspruch (S. 7596) 

Beschluß des Nationalrates vom 11. Dezember 
1969: Abkommen mit Spanien über Soziale 
Sicherheit (366 d. B.) 
Berichterstatter: Bernkopf (S. 7596) 
kein Einspruch (S. 7596) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. De­
zember 1969: Bauern-Pensionsversicherungs­
gesetz (367 d. B.) 
Berichterstatter: Kouba (S. 7597) 
Redner: Schreiner (S. 7597) und Novak 
(S. 7603) 
kein Einspruch (S. 7606) 

669 

286. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 1 von 64

www.parlament.gv.at



7572 Bundesrat - 286. Sitzung - 17. Dezember 1969 

Gesetzesbeschluß des Na·tionalrates vom 12. De­
zember 1969: Sonderregelung zum Arbeits­
marktförderungsgesetz für die Jahre 1969 
bis 1972 (368 d. B.) 
Berichterstatter: Bernkopf (S. 7606) 
kein Einspruch (S. 7606) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. De­
zember 1969: Änderung und Ergänzung von 
Vorschriften auf den Gebieten des Verkehrs­
wesens bezüglich der Eisenbahnen; der Schiff­
fahrt, der Luftfahrt sowie des Kraftfahr­
linien wesens und des Post- und Telegraphen­
wesens gemäß § 5 Abs. 3 der Bundes-Ver­
fassungsgesetznovelle 1962 (350 d. B.) 
Bericht,erstatter: Kerber (S. 7606) 
kein Einspruch (S. 7607) 

Beschluß des Nationalrates vom 12. Dezember 
1969: Abkommen mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete der friedlichen Verwendung der 
Atomenergie (352 d. B.) 
Berichterstatter: Dr. Dipl.-Ing. Eberdorfer 

(S. 7607) 
Rednerin: Hermine Kubanek (S. 7607) 
kein Einspruch (S. 7609) 

Beschluß bzw. Gesetzesbeschlüsse des National­
rates vom 12. Dezember 1969: 
Zusatzvertrag zum Vertrag mit dem Heiligen 

Stuhl zur Regelung von vermögensrecht­
lichen Beziehlmgen (353 d. B.) 
Berichterstatter: Dr. Schambeck (S. 7609) 

Abänderung des Bundesgesetzes über finan­
zielle Leistungen an die altkatholische 
Kirche (345 d. B.) 
Berichterstatterin: Dr. Anna Demuth 

(S. 7609) 
Abänderung des Bundesgesetzes über äußere 

Rechtsverhältnisse der Evangelischen 
Kirche (346 d. B.) 

Abänderung des Bundesgesetzes über finan­
zielle Leistungen an die israelitische Reli­
gionsgesellschaft (347 d. B.) 
Berichterstatterin: Dr. Erika Seda (S. 7610) 

Redner: Dr. Reichl (S. 7610) und Hofmann­
Wellenhof (S. 7615) 
kein Einspruch (S. 7617) 

Gesetzesbeschlü.sse des Nationalrates vom 12. De­
zember 1969: 
Bundes-Sportförderungsgesetz (348 d. B.) 
Neuerliche Abänderung des Sporttoto-Gesetzes 

(344 und 349 d. B.) 

Berichterstatter: Gamsjäger (S. 7618) 
Redner: Pospischil (S. 7618), Dr';' Scham­
beck (S. 7621) und WaUy (S. 7625) 
kein Einspruch (S. 7627) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. De­
zember 1969: Neuerliche Änderung des Fami­
lienlastenausgleichsgesetzes 1967 (354 d. B.) 

Berichterstatterin: Leopoldine Pohl (S. 7628) 
kein Einspruch (S. 7628) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. De­
zember 1969: Elektrizitätsförderungsgesetz 
1969 (355 d. B.) . 

Berichterstatter: lng. Thomas Wagnar 
(S. 7628) 

Redner: Dr. Schambeck (S. 7629) 
kein Einspruch (S. 7632) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. De­
zember 1969: Abänderung des Einkommen­
ßteuergesetzes 1967 (356 d. B.) 

Berichterstatter: lng. Thomas Wagner 
(S. 7633) 

kein Einspruch (S. 7633) 

Eingebracht wurden 

Anfragen der Bundesräte 

Schweda, Dr. Fruhstorfer, Dr. Reiohl 
und Genossen an den Bundeskanzler. be­
treffend Ausarbeitung einer Durchführungs­
verordnung zu Art. VTII Abs. 1 lit. a EGVG. 
1950 (275/J-BR/69) 

Sohweda, Dr. Fruhstorfer, Dr. Reiohl 
und Genossen an den Bundesminister für 
Inneres, betreffend Erlassung eines Po]izei­
strafgesetzes (276/J -BR/69) 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vorsitzende Belene Tscbitschko: Hoher ist allen Mitgliedern des Hohen Hauses zuge­
Bundesrat! Sehr gesdlätzte Damen und Her- gangen. 
renl Ich ·e r ö f f n e die 286. Sitzung des Ich bitte den Herrn Sdlriftführer um die 
Bundesrates. Verlesung der in Betracht kommenden Be-

Das amtliche Pro t 0 k 0 11 der 285. Sitzung schlüsse des Nationalrates. 
des Bundesrates vom 15. Dezember 1969 ist 
aufgelegen, unbeanstandet geblieben und gilt 
daher als genehmigt. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Beschlüsse des Nationalrates, die bereits 
einer Vorberatung durch die zuständigen Aus­
schüsse unterzogen worden sind und über 
die schriftliche Aussmußberichte vorliegen, 
auf die Tag e s 0 r d nun g der heutigen 
Sitzung zu stellen. Ein diesbezügliches Aviso 

Schriftführer Ing. Gassner: 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz über die Regelung der Arbeitszeit (Ar­
beitszeitgesetz) ; 

Gesetzesbesdtluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem Arbeitszeitvorschriften abge­
ändert und ergänzt werden; 
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lng. Gassner 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

11. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Landarbeitsgesetz neuer­
lieh abgeändert wird (Landarbeitsgesetz­
Novelle 1969); 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Vertragsbediensteten­
gesetz 1948 neuerlich abgeändert wird 
(16. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle) i 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Dorotheums-Bediensteten­
gesetz neuerlich abgeändert wird; 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem die Bundesforste-Dienstord­
nung abgeändert wird; 

GesetzesbesChluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz über die Einstellung und Beschäftigung 
Invalider (Invalideneinstellungsgesetz 1969); 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz über den Dienstvertrag der Hausbesor­
ger (Hausbesorgergesetz) ; 

GesetzesbesChluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem zum Bundesgesetz über 
Wohnungsbeihilfen für das Geschäftsjahr 1970 
eine Sonderregelung getroffen wird; 

Beschluß des Nationalrates vom 11. Dezem­
ber 1969, betreffend ein Abkommen zwisChen 
der Republik OsterreiCh und dem Spanischen 
Staat über Soziale Sicherheit samt Schluß­
protokoll; 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz über die Pensionsversicherung der in 
der Land- und Forstwirtschaft selbständig 
Erwerbstätigen (Bauern-Pensionsversiche­
rungsgesetz - B-PVG.); 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem zum Arbeitsmarktförderungs-

Beschluß des Nationalrates vom 12. Dezem­
ber 1969, betreffend ein Abkommen zwischen 
der Republik Osterreich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die Zusammenar­
beit auf dem Gebiete der friedlichen Verwen­
dung der Atomenergie samt Anhang; 

Beschluß des Nationalrates vom 12. Dezem­
ber 1969, betreffend einen Zusatzvertrag 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik 
Osterreich zum Vertrag zwischen dem Heili­
gen Stuhl und der Republik Osterrekb. zur 
Regelung von vermögensrechtlichen Beziehun­
gen vom 23. Juni 1960; 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
finanzielle Leistungen an die altkatholische 
Kirche abgeändert wird; . 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über äußere 
Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche 
abgeändert wird; . 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über finan­
zielle Leistungen an die israelitische Reli­
gionsgesellschaft abgeändert wird; 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969 über ein Bundesgesetz. 
betreffend Förderungen des Sportes aus 
Bundesmitteln (Bundes-Sportförderungs­
gesetz); 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Sporttoto-Gesetz neuer­
lich abgeändert wird; 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Familienlastenausgleichs­
gesetz 1967 neuerlich geändert wird; 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz über die Förderung von Elektrizitäts­
versorgungsunternehmungen (Elektrizitätsför­
derungsgesetz 1969, EFG. 1969); 

gesetz für die Jahre 1969 bis 1912 eine Sonder- Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
regelung getroffen wird; 12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes-

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom i~~;~ZBG~;~ ~~~26~~~nE~~~O:~::~:U;:~~:; 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes- abgeändert wird. 
gesetz, mit dem Vorschriften auf den Gebieten 
des Verkehrswesens bezüglich der Eisen- Vorsitzende: Danke sehr. 
bahnen, der Schiffahrt, der Luftfahrt sowie Als 24. Punkt kommt die Neuwahl der 
des Kraftfahrlinienwesens und des Post- und beiden Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Telegraphenwesens gemäß § 5 Abs. 3 der Bundesrates sowie der beiden SChriftführer 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 ge- und der beiden Ordner für das 1. Halbjahr 
ändert und ergänzt werden; 1970 in Betracht. 
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Vorsitzende 
Im ersume jene Damen und Herren, die i 1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

damit einverstanden sind, diese 24 Punkte vom H. Dezember 1969, betreffend ein Bun­
auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung desgesetz über die Regelung der Arbeitszeit 
zu stellen, um ein Händezeichen. - Dies ist (Arbeitszeitgesetz) (351 der Beilagen) 
somit einstimmig angenommen. 

Es ist mir weiters der Vorschlag zugekom­
men, die Debatte über die Punkte 1 bis 6, 
15 bis 18 und 19 und 20 der soeben beschlos­
senen Tagesordnung jeweils unter einem 
abzuführen. 

Die Punkte 1 bis 6 sind Gesetzesbeschlüsse 
des Nationalrates betreffend 

ein Arbeitszeitgesetz, 

eine Abänderung und Ergänzung von 
Arbeitszeitvorschriften, 

eine Landarbeitsgesetz-Novelle 1969, 

eine 16. Vertragsbedienstetengesetz-N 0-

velle, 

eine Abänderung des Dorotheums-Bedien­
stetengesetzes und 

eine Abänderung der Bundesforste-Dienst­
ordnung. 

Die Punkte 15, 16, 11 und 18 sind Be­
schlüsse des Nationalrates betreffend 

einen Zusatzvertrag zum Abkommen zwi­
schen dem Heiligen Stuhl und der Republik 
Osterreich über vermögensrechtliche Bezie­
hungen, 

eine Abänderung des Bundesgesetzes über 
finanzielle Leistungen an die altkatholische 
Kirche, 

eine Abänderung des Bundesgesetzes über 
äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen 
Kirche und 

eine Abänderung des Bundesgesetzes über 
finanzielle Leistungen an die israelitische 
Religionsgesellsmaft. 

Die Punkte 19 und 20 sind Gesetzesbe­
schlüsse des Nationalrates betreffend 

ein Bundes-Sportförderungsgesetz und 

eine Abänderung des Sporttoto-Gesetzes. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden jeweils zuerst die Berichterstatter ihre 
Berichte geben. So dann wird die Debatte über 
die zusammengezogenen Punkte unter einem 
abgeführt. Die Abstimmung erfolgt wie immer 
in solchen Fällen getrennt. 

2. Punkt: GesetzesbescbIuß des Nationalrates 
vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem Arbeitszeitvorschriften 
abgeändert und ergänzt werden (358 der Bel-

lagen) 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Landarbeitsgesetz 
neuerlich abgeändert wird (Landarbeitsgesetz-

Nov,elIe 1969) (359 der Beilagen) 

4. Punkt: GesetzesbescbIuß des Nationalrates 
vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Vertragsbedien­
stetengesetz 1948 neuerlich abgeändert wird 
(16. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle) (360 

der Beilagen) 

5. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom U. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Dorotheums­
Bedienstetengesetz neuerI1dJ. abgeändert wird 

(361 der Beilagen) 

6. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 1 I. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Bundesforste­
Dienstordnung abgeändert wird (362 der Bei-

lagen' 

Vorsitzende: Wir gehen nunmehr in die 
Tag e S 0 r d nun g ein und gelangen zu den 
Punkten 1 bis 6, über die eingangs beschlossen 
wurde, die Debatte unter einem abzuführen. 
Es sind dies: 

Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend 

ein Bundesgesetz über die Regelung der 
Arbeitszeit (Arbeitszeitgesetz), 

ein Bundesgesetz, mit dem Arbeitszeitvor­
schriften abgeändert und ergänzt werden, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Landarbeits­
gesetz neuerlich abgeändert wird (Landarbeits­
gesetz-Novelle 1969), 

ein Bundesgesetz, mit dem das Vertrags­
bedienstetengesetz 1948 neuerlich abgeändert 
wird (16. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle), . 

ein Bundesgesetz, mit dem das Dorotheums­
Bedienstetengesetz neuerlich abgeändert wird, 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand und 
erhoben? - Dies ist nicht der Fall. Der Vor- ein Bundesgesetz, mit dem die Bundesforste-
schlag ist somit angenommen. Dienstordnung abgeändert wird. 

Ich begrüße den auf der Regierungsbank Berichterstatter über die Punkte 1 und 2 
erschienenen Staatssekretär Bürkle auf das ist das Mitglied des Bundesrates Herr Liedl. 
herzlichste. (Beifall bei der OVP.) Ich bitte um seine Berichte. 
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Berichterstatter Liedl: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Ich bringe den Bericht 
des Ausschusses für soziale Angelegenheiten 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 11. Dezember 1969, betreffend ein Bun­
desgesetz über die Regelung der Arbeitszeit 
(Arbeitszeitgesetz) . 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates geht auf ein Volksbegehren zu­
rück.. Im Rahmen einer umfassenden Neu­
regelung auf arbeitszeitrechtlichem Gebiete 
wird dabei grundsätzlich die 40-Stunden­
Woche, und zwar etappenweise bis Anfang 
1975, eingeführt. Für den öffentlichen Dienst 
und die Land- und Forstwirtschaft sowie 
einige Teilbereiche des Arbeitsrechtes sind 
entsprechende gesonderte gesetzliche Rege­
lungen vorgesehen. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Verhand­

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ans­
schuß für soziale Angelegenheiten den Antrag, 
der Bundesrat wolle besdJ.ließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß . des National­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem Arbeitszeitvorscbriften 
abgeändert und ergänzt werden, wird k ein 
Ein s p r u c herhoben. 

Vorsitzende: Danke für die Berichte. Beridlt­
erstatter über Punkt 3 ist das Mitglied des 
Bundesrates Herr Novak. ICh bitte ihn um 
seinen Bericht. 

BeriChterstatter Novak: Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herren' Ich bringe den 
Bericht des Ausschusses für soziale Ange­
legenheiten über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 11. Dezember 1969. be­
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Land­
arbeitsgesetz neuerlich abgeändert wird (Land­
arbeitsgesetz-Novelle 1969). 

lung genommen und einstimmig beschlossen, Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein-I Nationalrates .steht im Zusammenhang mit 
spruch zu erheben. dem Gesetzesbeschluß über ein neues Arbeits-

.. . . zeitgesetz, womit grundsätzlich bis Anfang 
Als Ergebms semer Beratung stellt somit 1975' Et d' 40 St d W ~ . 

d .., 1 A I h' d In appen le - un en- OUte elD-
er Ausseh. uß fur SOZla enge egen ellen en f"h t . d U 'cht' Lä d k t 

A d B d 11 b ...;hl' ß ge u r WIr. m m In n er ompe enzen 
ntrag, er un esrat wo e es\..1.1 le en: "f f'" V f be 

Gegen den GesetzesbesChluß des National­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz über die Regelung der Arbeits­
zeit (Arbeitszeitgesetz) , wird k ein E i n­
s p r u eh erhoben. 

Ich bringe den zweiten Beridlt des Aus­
schusss für soziale Angelegenheiten, und 
zwar über den Gesetzesbeschluß des Nationai­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem Arbeitszeitvorschriften 
abgeändert und ergänzt werden. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates steht im . Zusammenhang mit 
dem Gesetzesbesdlluß über ein neues 
Arbeitszeitgesetz (357 der Beilagen), womit 
grundsätzlich bis Anfang 1975 in Etappen die 
40-Stunden-Woche eingeführt wird. Er ent­
hält für den Bereich des Bundesgesetzes über 
die Beschäftigung von Kindern und Jugend­
lichen, des Hausgehilfen- und Hausangestell­
tengesetzes, des Mutterschutzgesetzes und des 
Schauspielergesetzes unter Bedachtnahme auf 
die bisher für diese Bereiche festgelegten 
Dienstzeiten entsprechende Arbeitszeitverkür­
zungen beziehungsweise Anpassungen. 

Der Aussmuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Verhand­
lung genommen und einstimmig beschlossen. 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben, 

emzugrel en - wo ur elDe er assungs -
stimmung notwendig wäre -, soll die 
Arbeitszeitverkürzung für die in der Land­
und Forstwirtschaft beschäftigten Dienstneh­
mer durch die vorgesdJ.lagene Novene zum 
Landarbeitsgesetz geregelt werden. Vorge­
sehen sind die gleichen Etappen wie in Ge­
werbe und Industrie. Bei dieser Gelegenheit 
sollen auch einige andere Abänderungen des 
Landarbeitsgesetzes vorgenommen werden, 
wie zum Beispiel die Abschaffung des Arbeits­
buches und die gesetzliche Verankerung des 
Mindesturlaubes. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Verhand­
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruCh zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der AussChuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbes.cbluß des National­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Landarbeitsgesetz 
neuerlich abgeändert wird (Landarbeits gesetz­
Novelle 1969), wird k ein Ein s p r u eh 
erhoben. 

Vorsitzende: Danke. 
Berichterstatter über die Punkte 4, 5 und ~ 

ist das Mitglied des Bundesrates Herr Seidl. 
Ich bitte ihn um seine Berichte. 
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Berichterstatter Seid!: Hohes Haus! Ver­
ehrte Damen und Herren I Ich bringe den 
Bericht des Ausschusses für soziale Ange­
legenheiten über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 11. Dezember 1969, betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Vertrags­
bedienstetengesetz 1948 neuerlich abgeändert 
wird (16. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle). 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates steht im Zusammenhang mit 
dem Gesetzesbesdlluß über ein neues Arbeits­
zeitgesetz (351 der Beilagen), womit grund­
sätzlich bis Anfang 1975 in Etappen die 
40-Stunden-Woche eingeführt werden wird. Er 
enthält für den Bereich des Vertragsbedien­
stetEmgesetzes 1948 eine entsprechende An­
passung an die erste, Anfang 1970 in Kraft 
tretende Etappe der Arbeitszeitverkürzung. 
Gleichzeitig wird auch die Erstattung von im 
Zusammenhang mit der Anrechnung von Vor­
dienstzeiten zurückbezahlten Abfertigungs­
beträgen einer Regelung zugeführt. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Verhand­
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
sprudl zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt somit 
der Aussdmß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Vertragsbedien­
stetengesetz 1948 neuerlich abgeändert wird 
(16. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle), wird 
k ein Ein s p r u eh erhoben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Dorotheums­
Bedienstetengesetz neuerlich abgeändert wird, 
wird k ein Ein s p r u eh erhoben. 

Beridlt des Ausschusses für soziale Ange­
legenheiten über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 11. Dezember 1969, betref­
fend ein Bundesgesetz, mit· dem die Bundes­
forste-Dienstordnung abgeändert wird. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates steht im Zusammenhang mit 
dem Gesetzesbeschluß über ein neues Arbeits­
zeitgesetz (357 der Beilagen), womit grund­
sätzlich in Etappen bis Anfang 1975 die 
40-Stunden-Woche eingeführt wird. Er ent­
hält für den Bereich der Bundesforste-Dienst­
ordnung die sich aus dem Inkrafttreten der 
ersten Etappe der Arbeitszeitverkürzung 
(5. Jänner 1970) ergebende notwendi~e An­
passung. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Verhand­
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen- Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Berattmg stellt somit 
der Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Bundesforste­
Dienstordnung abgeändert wird, wird k ein 
Ein s p r u eh erhoben. 

Vorsitzende: Danke. 

Der zweite Bericht des Ausschusses für 
soziale Angelegenheiten beschäftigt sich mit 
dem Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Bundes-
gesetz, mit dem das Dorotheums-Bediensteten- Ich begrüße den im Hause erschienenen 
gesetz neuerlich abgeändert wird. Herrn Staatssekretär Minkowitsch auf das 

herzlichste. (Beifall bei der OVP.) Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates steht im Zusammenhang mit Zum Wort gemeldet hat sich das Mitglied 
dem Gesetzesbesdlluß über ein neues Arbeits- des Bundesrates Frau Professor Hiltl. Ich er­
zeitgesetz (357 der Beilagen), womit grund- teile es ihr. 
sätzlich in Etappen bis Anfang 1975 die 
40-Stunden-Woche eingeführt wird. Er enthält 
für den Bereidl. des Dorotheums-Bediensteten­
gesetzes eine sich aus dem Inkrafttreten der 
1. Etappe (5. Jänner 1970) ergebende besol­
dungsrechtliche Anpassung: 

Der AussdlUß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Verhand­
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
sprudl zu erheben. 

Bundesrat Eleonora Hiltl (OVP): Frau Vor­
sitzende! Meine Herren Staatssekretäre I Meine 
Damen und Herren! Hohes Haus! Wenn heute 
der Bundesrat sich mit diesem Sozialpaket, 
das Mitte Dezember vom Nationalrat beschlos­
sen wurde, befaßt und seine Zustimmung gibt, 
dann ist wieder ein bedeutender Schritt weiter 
auf dem Gebiet der sozialen Fürsorge, auf dem 
Gebiet der Sorge für den arbeitenden Men­
schen in unserem Land getan. Die Einfüh­
rung der 40-Stunden-Woche in etappenweiser 
Art wird sowohl den Arbeitnehmern als auch 
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den Arbeitgebern einen Fortsdlritt in dem M atz n e r: Auch die OVP hat es gewußtI) 
Sinn bringen, daß die Arbeitszeitverkürzung Die OVP hat es gewußt, aber unsere Frau 
den großen Zweck hat, dem arbeitenden Men- Minister Rehor hat sich ja schon lange vor 
schen in der heutigen Zeit die Möglichkeit dem Volksbegehren mit diesen Fragen befaßt. 
zu geben, auch entspredlend Ruhe, Erholung, Es ist ja eines festzustellen und festzuhal­
Freizeit zu haben und damit dann auch lei- ten: daß gerade die Frau Minister Grete Rehor 
stungsfähiger zu sein und seine Aufgaben in jene Frau ist, die aus eigener Erfahrung und 
der produktiven Arbeitsleistung nom besser aus eigenem Erleben genau weiß (Bundesrat 
erfüllen zu können. Be d na r: Die Frau Minister Rehor schon. 

Ein sehr schönes Wort von Schiller sagt: aber die OVP nichtJ), was ein arbeitender 
"Arbeit macht das Leben süß, macht es nicht Mensch zu leisten hat, die selbst durch Jahr­
zur Last. Nur der hat Not und Kümmernis, zehnte hindurch bewiesen hat, wie ernst sie 
der Müh' und Arbeit haßt." Ein sehr schönes die Probleme um den arbeitenden Menschen 
Wort eines Klassikers, das vielleicht in der nimmt. Glauben Sie mir eines: Es ist gerade 
heutigen Zeit etwas romantisch klingen mag, eben auch dem Einsatz und dem eisernen Wil­
denn man könnte vielleicht manches Mal len der Osterreichischen Volkspartei mit ihrer 
sagen, daß in unserer heutigen, modernen Zeit Frau Minister Rehor gelungen, die Sozial­
die -Arbeit nicht immer gerade süß ist. Wir partner zusammenzubringen und jetzt dieses 
wissen aus Erfahrung, wir wissen aus vielen Gesetz zu einem positiven Abschluß zu brin­
Berichten von Sozialwissenschaftlern, daß ge- gen. (Beifall bei der avp. - Bundesrat Doktor 
rade die Arbeit in unserer heutigen Zeit viel- S kot ton: Selbstbeweihräucherung! ---:Bun­
leicht manches Mal in ihrer Monotonie, in desrat Po r g e s: Da kann man nichts machen!) 

ihrer starken Belastung der Nerven weit mehr Ich glaube, gerade Sie, meine Damen und 
Anforderungen an den Menschen stellt, als es Herren Kollegen von der Sozialistischen Par­
früher einmal der Fall war. tei, wissen sehr genau (Bundesrat P 0 r ge s: 

Aber man soll audl nicht übersehen, daß Da kann man gar nichts machen!), daß es nicht 
diese sehr hektisch gewordene, unruhige und allein darum geht, das Leben des Arbeiters 
hastige Zeit den Menschen auch auf dem Weg zu erleidltern, sondern daß es ganz ernsthaft 
zur Arbeit und von der Arbeit weit mehr auch darum geht, in unserem Land eine VoU­
beansprucht, als es früher einmal der Fall f beschäftigung zu haben, eine gesunde Wirt­
war.' . schaft zu haben und damit auch den Wohl­

Es war daher begreiflich, daß man sich sdlon 
längere Zeit damit befaßte, nadldem mit Ende 
der fünfziger Jahre, 1958, die 50-Stunden-Wo­
dle eingeführt wurde, nun daranzugehen, zu 
prüfen, wieweit eine weitere Herabsetzung 
der Arbeitszeit möglidl wäre. 

Es haben schon lange vor dem Volksbegeh­
ren ernste Verhandlungen stattgefunden. Man 
ist an den Gewerkschaftsbund herangetreten 
und hat ihn aufgefordert, einen Entwurf vor­
zulegen, und die Paritätische Kommission hat 
sich dann mit diesem Entwurf befaßt. Es wäre 
also gar nicht notwendig gewesen, dieses 
Volksbegehren zu verlangen, denn es waren 
ja die. Vorarbeiten schon eingeleitet. (Zwi­
schenruf der Bundesrätin Dr. Anna Dem u t h.) 
Ich weiß, Frau Kollegin, es fällt Ihnen etwas 
schwer, dazu ja zu sagen, weil natürlich dieses 
Volksbegehren von Ihrer Partei mit beson­
derer Kraft initiiert wurde; es waren ja schließ­
lidl und endlich dodl irgendwie auch die Wah­
len in Sicht, also mußte man schon noch mit 
irgendeinem politischen Schlager aufwarten 
können. (Widerspruch bei der SPO.) So weit 
waren sie nicht mehr, denn das Volksbegehren 
ist ja im Laufe dieses Jahres durchgeführt 
worden, und da hat man schon ziemlich genau 
gewußt, daß im Jahre 1910 die Nationalrats­
wahlen sein werden. (Bundesrätin Maria 

stand. (Bundesrat Hermine Ku ban e k: Wem 
sagen Sie das!) Na Gott sei Dank sage iCh. es 
jemandem, der es versteht; ich hoffe wenig­
stens, daß Sie der gleichen Meinung sind. 
(Bundesrat Dr. S kot ton: Anscheinend ver­
stehen Sie das nicht! - Zwischenruf der Bun­
desrütin Hella Ha n z 1 i k.) Aber, meine liebe 
Frau Kollegin Hanzlik, Sie wissen doch, daß 
es nicht allein Ihr Standpunkt immer war, son­
dern daß es auch der Standpunkt der Volks­
partei war. (Bundesrat Po r g e s: Aber erst 
später!) 

Und darf ich Ihnen etwas sagen, meine 
Damen und Herren von der Sozialistischen 
Partei: Täuschen Sie sich nicht! (Bundesrat 
Po r g e s: Sehr, sehr spät immer!) Heute haben 
Sie ja in Ihren Reihen die Großindustrie; viele 
der großen Betriebe, viele der sogenannten 
Kapitalisten stehen ja heute in Ihren Reihen. 
(Zustimmung bei der OVP.) Sie haben also die 
gleichen Probleme. (Bundesrat B e d na r: 
Welche? Namen bringen!) Verzeihen Sie mir 
vielmals - mir können Sie ja nicht viel er­
zählen; ich weiß zum Beispiel auch genau, 
wie schwer sich in manchen Angelegenheiten 
hier die Gemeinde Wien, die ja auch sehr 
viele Großunternehmungen besitzt, tut, die 
sich genauso mit diesen Problemen befassen 
muß. Es ist also heute gar nicht mehr so, daß 
Sie sagen können: Hier die bösen Kapitalisten 
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und hier wir, die Arbeitervertreter. (Bundes- die Freiheit, daß ich rede, mit wem ich will. 
rat Po r g es: Ungefähr stimmt's!) Meine (Bundesrat Po r g es: Aber ich lehne es abi) 
Damen und Herrenl Die Zeiten haben sich Dieses Bundesgesetz, das wir heute hier im 
lange geändert. / Bundesrat beschließen sollen, bringt . . . (Bun-

Ich darf es noch einmal sagen: Aus den desrat Po r g e s: Zum Reden gehören zwei! 
Reihen der Osterreichischen Volkspartei ist Ich lehne es ab!) Aber Sie reden ja die ganze 
jene Ministerin gekommen, die dieses Ar- Zeit! (Heiterkeit· bei der OVP. - Ruf bei 
beitszeitgesetz dem Parlament vorgelegt hat. der OVP: Der Porges redet mit sich selberl) 
(Beifall bei der OVP. - Bundesrat Dr. S k 0 t- Sie reden die ganze Zeit, Herr Bundesrat. 
ton: Gezwungen durch ein Volksbegehren, Aber das macht ja nichts, mich stört es nicht. 

das die Sozialisten gemacht haben! Vergessen Mit diesem Gesetz können wir mit 5. Jän­
Sie das nichtf) Meine Damen und Herrenl Wer ner 1970 zur 43-Stunden-Woche übergehen 
eine Frau Minister Rehor kennt, muß bestäti- und dann etappenweise zur 40-Stunden-Woche. 
gen können, daß· sie nicht den Zwang Ihrer Das bedeutet sicherlich für sehr viele Arbeit­
Seite braucht, weil sie ... (Bundesrat Doktor nehmer einen Fortschritt, entspricht den Gege­
S kot ton: Aber die OVP hat ihn gebraucht!) benheiten der heutigen Zeit und wird auch die 
Den hat auch die OVP nicht gebraucht (Bun- MögliChkeit schaffen, den Arbeiter vielleicht 
desrat Dr. S kot ton: Ja freilich/), weil auCh gesünder als bei einer stärkeren Belastung 
hier, genauso wie in Ihren Reihen (Bundesrat einmal in das Pensionsalter eintreten zu las­
Dr. S kot ton: Vorgestern hat doch der Kol- sen. Darum geht es ja auch: daß wir dem 
lege PUschmann gegen die 40-Stunden-Woche Menschen die Möglichkeit schaffen, sein Leben 
polemisiert/), die Vertreter der Arbeiterschaft gesund zu verbringen und auch in seinem 
sitzen und die Interessen der Arbeiterschaft Alter noch leistungsfähig zu sein und ein 
mindestens genausogut, wenn nicht oftmals schönes und zufriedenes Alter zu verbringen. 
besser als Sie vertreten. (Bundesrat Po r g e s: 
Ohne das Volksbegehren wäre das Gesetz Daß aber dieses Arbeitszeitgesetz versdüe­
heute nicht hier/) Aber meine Damen und denste Probleme aufgeworfen hat, wissen Sie 
Herren I . Auch wenn Sie noch so rufen, Sie selber auch genau. Es gibt eine ganze Reihe 
können es nicht aus der Welt schaffen (Bun- von Menschen in Berufen - und ich möchte 
desrat Dr. S kot ton: Wir wollen das Gesetz hier vor allem die Pflegeberufe erwähnen, ich 
ja ohnehin nicht aus der Welt schaffen! Aber möchte auch manche . andere Berufe erwäh­
Sie vielleicht/), daß die Verhandlungen von nen -, die von dieser Kürzung der Arbeits­
der Frau Minister Rehor schon längst einge- zeit nicht immer profitieren werden können, 
leitet worden waren, als Sie mit Ihrem Volks- weil eben ihre Arbeitskraft so notwendig und 
begehren gekommen sind. Das können Sie so rar ist, daß sie auch bei der Einführung 
nicht wegleugnen. Ich weiß, es ist Ihnen sehr einer 43-, einer 42-, einer 40-Stunden-Wome 
unangenehm, denn man möchte jetzt gern vor immer noch werden Dberstunden machen m.üs­
den Wahlen sagen: Nur wir haben es gemacht! sen. Wer von uns kennt nicht die Besorgnis, 
(Bundesrat Dr. S l{ 0 t ton: Ihnen liegt das die wir heute alle hegen, darüber, daß auf dem 
Volksbegehren im Magen! Darum wollen Sie Gebiet der Krankenpflegeberufe ein großer 
es wegdiskutieren!) Mangel an Arbeitskräften vorhanden ist? Wer 

Es sei hier sachlich festgestellt, daß in die- weiß nicht, daß heute die Krankenschwestern 
sen Gesprächen, bis es zur Beschlußfassung gerade deshalb, weil eben. zuwenig Arbeits­
über dieses Gesetz gekommen ist, heide Part- kräfte da sind, oftmals bis zur Erschöpfung 
ner ernsthaft verhandelt haben, ernstlich dar- ihrer Kräfte Dienst versehen müssen? Wir 
über gesprochen haben, daß es beiden Part- wollen nur hoffen, daß vielleicht in der Zu­
nem wirklich darum gegangen ist (Rul bei kunft sich mehr Menschen für diese so wich­
der SPO: Und der eine Partner sich dagegen tigen Berufe interessieren, weil sie vor allem 
gewehrt hat/), zu einem konstruktiven Gesetz damit audl ermöglichen können, daß die je~zt 
zu kommen. (Bundesrat Po r g es: Und ein in diesen Berufssparten arbeitenden Menschen 
Partner war dagegen!) Herr Bundesrat Por- entlastet werden. 
gesl Vielleicht sind auch in Ihrer Partei etliche Daß dieses Arbeitszeitgesetz und dieses 
gewesen, die ebenso Bedenken hatten wie ganze Paket mit den versdliedenen damit in 
Sie. (Bundesrat Po r g e s: Reden Sie nicht mit· Verbindung stehenden notwendigen Änderun­
mir! Mit mir brauchen Sie nicht reden! Mit gen anderer Gesetze heute hier beschlossen 
den Herren dort drüben reden Sie!) Sie brau- werden kann, wird für uns alle eine große 
chen auch nicht mit mir reden (Bundesrat Befriedigung sein. Daß im Zusammenhang 
Po r g e S: Wir iühren keine Privatgespräche/), damit auch das Vertragsbedienstetengesetz, 
aber Sie haben mich angesprochen und infolge- das Dorotheums-Bedienstetengesetz abgeän­
dessen habe auch ich Sie angesprochen. Und dert werden muß, entspri<ht nur der Realität, 
im übrigen, Herr Bundesrat, gestatten Sie mir weil eben diese Probleme zusammenhängen, 
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sodaß es vielleicht auch gerade deshalb länger 
gedauert hat, ein Gesetz zu schaffen, das wirk­
lich allen Sparten und allen Berufsgruppen ent­
spricht und ihnen eine Erleichterung in der 
Arbeitszeit bringen kann. 

Ich glaube, wir können ruhig sagen und 
feststellen: Der arbeitende Mensch in Oster­
reidl leistet sein Bestes. Er hat in den Jahren 
des Aufbaues dieses österreichischen staates 
seit 1945 bewiesen, daß er imstande ist, auch 
in den schwersten Zeiten mit dem Einsatz 
seiner Kräfte das Land wiederaufzubauen, 
sein Bestes zu geben. 

Ich mödlte das gerade heute hier betonen, 
weil ich mich an eine Senq.ung des Fernsehens 
von gestern abend erinnere - ich weiß niCht, 
wer von Ihnen sie gesehen hat -, unter dem 
Namen "Tu felix Austria". Es war eine Fern­
sehdiskussion mit Künstlern, Kunstschaffen­
den, die Osterreich verlassen haben, die in 
Deutschland draußen leben, weil es hier in 
Osterreich "so schlemt" ist, weil wir so ein 
"zurü<Xgebliebenes", "rückständiges" Land 
sind. An diesen Befragungen, die man yiel­
leimt gar nicht so ernst nehmen soll, hat mich 
nur eines gestört: Keiner dieser Kunstschaf­
fenden, die dieses Osterreich verlassen haben, 
hat nur ein Wort davon geredet, was der 
österreidlisme arbeitende Mensch leistet und 
geleistet hat. Sehen Sie: Das ist eine Pro­
paganda, die über Osterreich gemacht wird, 
gegen die wir uns wehren müssen, weil sie 
ein falsches Bild über unsere Heimat und über 
ihre arbeitenden Menschen gibt. 

Dieses Osterreich ist nicht das Land der 
Phäaken, ist nicht das Land der Weintrinker. 
ist nimt das Land der Menschen. die nur tan­
zend durchs Leben gehen, sondern dieses 
Osterreich ist das Land, das sowohl die Kunst 
und die Freude am Leben schätzt als auch 
Verständnis für die Arbeit hat und das die 
gute Mischung eines Menschen hervorbringt, 
der es versteht, richtig zu leben, aber ebenso­
gut auch versteht, richtig zu arbeiten. Ich 

. glaube, das soll hier auch festgehalten sein. 

Wenn man diesem arbeitenden Menschen 
heute mit diesem Gesetz Verbesserungen brin­
gen kann, so sind diese Verbesserungen zu­
stande gekommen durCh ein ernstes Verhan­
deln der Sozialpartner, durch ein verständnis­
volles Ausgleichen der Gegensätze, und ich 
glaube, wir können alle sagen: Wir freuen uns 
darüber, daß damit wieder unter einer Sozial­
ministerin, die der Osterreichischen Volkspar­
tei angehört. ein Gesetz geschaffen wurde. das 
beweist, daß dieses Osterreich auch ein Land 
des sozialen Fortschrittes ist. (Beifall bei der 
OVP. - Zwischenrufe des Bundesrates Dok­
tor S kot ton.) 

Vorsitzende: Zu Wort gemeldet hat sich das 
Mitglied des Bundesrates Herr Gamsjäger. Im 
erteile ihm dieses. 

Bundesrat Gamsjäger (SPO): Hoher Bundes­
ratl Sehr geehrte Damen und Herren I Heute 
haben wir als ersten Tagesordnungspunkt den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
11. Dezember dieses Jahres über die Regelung 
der Arbeitszeit zu behandeln. Gestatten Sie 
mir, zU dieser Gesetzesvorlage, um· die sich 
die Sozialisten sehr bemühten, einige Aus­
führungen zu machen. 

Vorweg sei gesagt, daß wir dieser Vorlage 
unsere Zustimmung geben werden. Aber wieso 
können wir heute dieses wichtige sozialpoliti­
sche Gesetz verabschieden und es förmlich als 
Weihnachtsgeschenk dem österreich ismen 
Volk geben? (Ruf bei der SPO: Bravol - Ruf 
bei der OVP:Ja wieso denn?) 

Meine sehr geehrte Frau Vorrednerin hat 
erklärt, es wäre gar nicht notwendig gewesen, 
ein Volksbegehren in dieser- bedeutenden 
Frage aufzuziehen. Wir sind anderer Meinung 
(Ruf bei der OVP: Von Berufs wegen!), denn 
es ist unbestritten, daß das Volksbegehren 
- von der Sozialistischen Partei arrangiert -
mit seinen 889.659 Unterschriften zu diesem 
Arbeitszeitgesetz zwingend geführt hat. (Bei­
fall bei der SPO.) Das Volksbegehren ver­
langte die schrittweise Einführung der 40-Stun­
den-Woche sowie die Regelung der Arbeits­
zeit und der Arbeitsruhe. Der endgültige Titel 
ist nun: Bundesgesetz über die Regelung der 
Arbeitszeit. 

Es ist nicht uninteressant, sich die Beteili­
gung an diesem Volksbegehren näher anzu­
sehen; gerade deshalb, weil Sie ja immer 
behaupten, es wäre nicht notwendig gewesen 
- auch noch nachträglich. Nach der Verlautba­
rung der Hauptwahlbehörde haben in ganz 
Osterreich 11,14 Prozent der stimmberechtig­
ten Personen das Volksbegehren unterschrie­
ben. und diese Unterschriften gliedern sich 
länderweise noch folgendermaßen auf: 

Die höchste Beteiligung zeigt das Burgen­
land mit 25,95 Prozent (Bundesrat Doktor 
P i t s c h man n: Das ist auch das "reichste" 
Bundesland!), an zweiter Stelle steht das Bun­
desland Niederösterreich mit 21,95 Prozent, 
an dritter Stelle steht das Bundesland Steier­
mark mit 21,43 Prozent. an vierter Stelle das 
Bundesland Wien mit 19,02 Prozent. und in 
den Bundesländern Tirol und Vorarlberg war 
die geringste Beteiligung. Im Bundesland Vor­
arlberg haben nur 2,45 Prozent das Volks­
begehren unterzeichnet. (Ruf bei der OVP: 
Obwohl wir 18 Prozent Arbeitnehmer haben!) 
Man erkennt bei dieser Betrachtung ein typi­
sches Ost-West-Gefälle bei der Beteiligung. 

670 
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Gamsjäger 
(Bundesrat Dr. Pi t s c h man n: An Arbeits­
willen!) 

Ebenfalls nach der amtlichen Verlautba­
rung zeigt sich, daß die obersteirischen Be­
zirke die höchsten Beteiligungsziffern von 
ganz Osterreich aufweisen. Von allen stimm­
berechtigten Personen haben das Volksbegeh­
ren für die 40-Stunden-Woche unterschrieben: 
im Bezirk Brude an der Mur 51,88 Prozent, im 
Bezirk Mürzzuschlag 40,41 Prozent, im Bezirk 
Leoben 39,14 Prozent (Bundesrat lng. Ha r r a­
mac h: Wie war es in Hinterstoder?), im Be­
zirk Voitsberg 35,20 Prozent und im Bezirk 
Judenburg 34,35 Prozent. 

Was sagen uns diese Prozentverhältnisse 
- deshalb will ich sie ja anführen - ? Daß 
die Arbeiter in der Schwerindustrie das große 
und berechtigte Verlangen nach einer kürze­
ren Arbeitszeit haben I Man muß die schwere 
körperliche Anstrengung bei meist großer 
Hitze kennen, die die Arbeiter in den Hoch­
ofenbetrieben, in den Stahlwerken, in den 
Walzwerken und artverwandten Betrieben der 
Steiermark zu leisten haben. AudJ. in den neu­
zeitlichen Stahlwerken kommt es letzten En­
des immer noch auf die physischen Kräfte der 
Arbeiter an, denn auch hier sind es die moder­
nen Blockstraßen und Maschinen, / die den dort 
beschäftigten Arbeitern alle Kräfte und Auf­
merksamkeit abverlangen. Ein Augenblick 
eines falschen Griffes kann einen Betriebs­
unfall verursachen mit all seinen schweren 
Folgen. Es ist also ein echtes Bedürfnis nach 
mehr Freizeit und einer ausreichenden Erho­
lung. Denn in den fünf genannten steirischen 
Bezirken ist die Schwerindustrie und im Be­
zirk Voitsberg ist der Kohlenbergbau domi­
nierend. 

Aber gestatten Sie mir zum Volksbegehren 
eine Frage: Wie hat sich die Osterreichische 
Volkspartei zum Volksbegehren eingestellt? 
(Bundesrat Bel n k 0 p f: Negativ!) Ja, jal Dem 
Titel nach hätte die Einstellung positiv sein 
müssen, aber sie war ganz das Gegenteil. 
(Zwischenruf des Bundesrates lng. H a r r' a­
mac h.) Ich darf hier des Beweises wegen 
einige Zeitungsmeldungen zitieren. 

So steht in der "Presse" vom 24. Jänner 
dieses Jahres - hören Sie nur! - folgendes: 

"Zu dem von den Sozialisten beabsichtigten 
Volksbegehren wurden gestern eine ganze 
Reihe von Stellungnahmen abgegeben. Der 
Generalsekretär der OVP, Dr. Withalm, be­
zeichnete den Antrag . als ,Gipfelpunkt der 
Demagogie'. Die Frage der Arbeitszeitverkfu­
zung, stellte Dr. Withalm fest, werde derzeit 
im Wirtschafts- und Sozialbeirat untersucht." 
(Bundesrat S t ein böe k: Stimmt doch! -
Bundesrat DDr. Neu n e r: Genau!) 

In der "Presse" vom 12. Februar hieß es 
dann: 

"Völlig indiskutabel ist laut Mussil auch 
die vom SPO-Volksbegehren vorgesehene Ein­
führung der 40-Stunden-Wome in Großetap­
pen. Damit würden der Wirtsmaft ,genau jene 
schockartigen Belastungen auferlegt werden, 
die von den Famleuten als äußerst bedenklidl 
bezeichnet werden·." 

In dieser Weise ging es gegen das Volks­
begehren los. Ich darf Ihnen des weiteren 
zeigen: Die "Presse" hat in ihrer Ausgabe 
vom 15./16. Februar 1969 eine ganze Seite im 
negativen Sinn gegen dieses Volksbegehren 
geschrieben. Ich mömte nicht zitieren; was da 
alles angegeben wurde. Unter anderem stand 
hier: 

"Denn die Verkürzung der Arbeitszeit ist 
von der Same her für ein Volksbegehren in 
der Tat so ziemlich das ungeeignetste Thema, 
das man sich vorstellen kann:' 

Gegen SChluß erzählt eine Schwarzmalerei, 
was alles denn wirtschaftliCh diesen armen 
Osterreichern bevorsteht, wenn dom; auch in 
Etappen, diese 40-Stunden-Woche eingeführt 
werden würde, Ich verziChte darauf (Bundesrat 
lng, Ha r 1 am ach: Bravo!), diese Ausfüh­
rungen des verantwortlichen Wirtschaftsredak­
teuIS der "Presse" wiederzugeben. Es steht in 
der Einleitung: "Paradies der Freizeit mit klei­
nen Fehlern - Das Volksbegehren für die 
40-Stunden-Woche gleicht einem Trapezakt 
ohne Netz - Von unserem Redaktionsmit­
glied Karl Graber", und am SdJ.luß der Ein­
leitung liest man: "Der Autor ist. Leiter der 
Wirtschaftsredaktion der ,Presse·... Das ist 
also sehr authentisdl. (Ruf bei der OVP: Na 
von der SPO wird er seinI) So war also die 
Einstellung zum Volksbegehren. 

Aber die Zeit und die sachlichen Argumente 
haben in den Köpfen der Volkspartei doch 
einen Wandel vollzogen, und man hat einen 
Widerstand aufgegeben, der jahrelang vor­
handen war. Ja, ich behaupte: jahrelangl 

"In einer Erklärung gegenüber dem OVP­
Pressedienst bezeichnete Vizekanzler Withalm 
die sozialistische Absicht nicht nur als eine 
Desavouierung des Auftrages an den Sozial­
beirat, sondern darüber hinaus als den Gipfel­
punkt der Demagogie:' (Bundesrat lng. H a r­
ra mac h: Genau das war es!) Die Vorgeschimte um die Verkürzung der 

Arbeitszeit, kurz erzählt, geht ja auf 20 Jahre 
Selbst Ihr "VolksblaU" hat am selben Tag zurück. Ich möchte aber erst bei 1955 begin-

geschrieben: nen. 
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Der 3. Bundeskongreß des Osterreichiscben 

Gewerkschaftsbundes im Jahre 1955 hat die 
etappenweise Einführung der 40-Stunden­
Woche al!:; eine seiner wichtigsten Forderun­
gen für die nächste Zeit betrachtet. Seither 
sind 14 Jahre vergangen. Wörtlich hieß es im 
Aktionsprogramm: "Während die fortschrei­
tende Technisierung die Last der manuellen 
Arbeit erleichtert, beanspruchen die modernen 
Arbeitsmethoden den Menschen psychisch 
immer mehr. Die Gesundheit ist nicht nur 
das höchste Gut des einzelnen, sondern des 
ganzen Volkes,' und die menschliche Arbeits­
'kraft ist die größte Aktivpost der Volkswirt­
schaft. Um dauernde körperliche und seelische 
Schäden bei der arbeitenden Bevölkerung zu 
vermeiden, tritt der OGB im Rahmen der wirt­
schaftlichen Möglichkeiten zur Erreichung der 
40stündigen Arbeitswoche für eine schritt­
weise Verkürzung der Arbeitszeit bei' vollem 
Lohnausgleich ein." 

Mit 1. Jänner 1959 hat ein Generalkollektiv­
vertrag die Normalarbeitszeit von 45 Wochen­
stunden gebracht. Auch der 5. Bundeskon­
greß des Osterreichischen Gewerkschafts­
bundes hat sich mit der Forderung nach der 
Arbeitszeitverkürzung beschäftigt. Nach den 
Nationalratswahlen vom 6. März 1966 haben 
der Osterreichische GewerksChaftsbund und 
der Arbeiterkammertag ein Memorandum an 
die Bundesregierung gericbtet, in dem diese 
Forderung eindeutig gestellt wurde. Die neue 
monocolore Bundesregierung hat aber dieses 
Memorandum nicht zum. Anlaß genommen, 
auf diesem sozialpolitischen Gebiet etwas zu 
tun. 

Auch der Initiativantrag, betreffend ein 
neues Arbeitszeitgesetz und die schrittweise 
Herabsetzung der Arbeitszeit, den sozialisti­
sche Abgeordnete am 15. Juni 1966 nach 
gründlichen Vorarbeiten im Nationalrat ein­
gebracht hatten, ist von der OVP nicht in 
Behandlung genommen worden. (Bundesrat 
Dr. S kot ton: Und da reden die, das Volks­
begehren wäre nicht notwendig gewesen!) Die 
jahrelange Obstruktion der Osterreicbischen 
Volkspartei gegen diese Forderung hat schließ­
lich die Sozialistische Partei heuer im Früh­
jahr bewogen, ein Volksbegehren zur Durch­
setzung dieses gerechten und wiChtigen Ver­
langens durchzuführen. NaCh dem Volksbegeh­
ren sollte die Normalarbeitszeit ab 1. Jänner 
1970 auf 43 Stunden, ab 1. Jänner 1972 auf 
41 Stunden und ab 1. Jänner 1973 auf 40 Stun­
den festgesetzt werden. Das wurde nicht er­
reicht, denn der Nationalratsbescbluß bestimmt 
wohl ab 5. Jänner 1970 43 Stunden, ab 3. Jän­
ner 1972 42 Stunden und erst ab 6. Jänner 1975 
40 Stunden als wöchentliche Normalarbeits­
zeit. Das Gesetz kennt nocb bestimmte Aus­
nahmen und unter bestimmten Umständen 

Verlängerungen dieser Arbeitszeit. Leidet be­
trägt der Uberstundenzuschlag für die ersten 
vier Uberstunden ab 1. Jänner 1970 und bei 
Inkrafttreten der 40-Stunden-Woche, also ab 
6. Jänner 1975, für die ersten fünf Uberstunden 
nur 25 Prozent des Lohnes. 

Ein bedeutender Erfolg liegt darin, daß es 
trotz grundsätzlidler Ablehung der OVP-Ver­
handler, den Arbeitszeitbegriff und die Nor­
malarbeitszeit mit ihrem Verkürzungsplan für 
alle Arbeitnehmer Osterreichs wirksam' wer­
den zu lassen, nun doch gelungen ist, durch er­
gänzende Rechtsbestimmungen für den Bereich 
des öffentlichen Dienstes und den BesChäftig­
ten in der Land- und Forstwirtschaft ein um­
fassendes, fast uneingeschränkt für alle Ar­
beitnehmer gültiges Gesetz zustande zu brin· 
gen. Wenn im Gesetz die Mitwirkung der Be­
triebsvertreter festgelegt und in den Fällen, 
in denen es keine Betriebsvertretungen gibt, 
das Arbeitsinspektorat eingeschaltet ist. so 
liegt darin eine weitgehende SiCherung für 
den notwendigen Arbeitnehmerschutz. 

Wie sieht es nun bei uns in Osterreidl mit 
der Arbeitszeit praktisch aus und wie in an­
deren Ländern? 

Nach der Zählung vom März 1968 hatten 
von den 2,147.000 Dienstnehmern 1,671.000 
Dienstnehmer eine Normalarbeitszeit von 
45 Stunden und mehr. Nur 12,4 Prozent hatten 
eine Normalarbeitszeit v()n 41 bis 44 Stunden 
pro Woche und 7,8 Prozent aller Dienstnehmer 
eine noch kürzere Arbeitszeit. 

In Finnland gilt ab 1970 die 40-Stunden­
Woche I 

In Großbritannien ist eine wödlentliche Ar­
beitszeit von 40 bis 42 Stunden und in der 
Industrie derzeit von 40 112 Stunden. 

Schweden hat eine Arbeitszeit von 
421/2 Stunden, und es soll die Einführung der 
40-Stunden-Woche für alle Beschäftigten zwi­
schen 1973 bis längstens 1975 erfolgen. 

Deutschland hat eine gesetzliche Arbeitszeit 
von 48 Stunden, für die Industrie kann eine 
41stündige Arbeitszeit angenommen werden, 
zum Beispiel Metall 40 Stunden, Chemie 
41 1/2 Stunden, Textil 41 Stunden, Papierver· 
arbeitung 40 Stunden, Zudterindustrie, Braue­
reien 40 Stunden. 

Die USA, also. das große Amerika, haben 
40 Stunden, 15 Prozent der Beschäftigten arbei­
ten nur bis zu 35 Stunden wöChentliCh. Sie 
sehen: Die Verkürzung der Arbeitszeit ist 
international. 

Zu Beginn des Volksbegehrens sagten die 
Gegner, die WirtsChaft kann es sich nidlt 
leisten, die Wirtsehaft verträgt das nicht. 
Was ist die Wirtschaft? Die Wirtschaft 
ist ja nicht ein Gebilde, das außerhalb jeder 
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menschlidlen Einflußnahme steht. Ist nicht die 
gesamte Volkswirtsmaft ein Bereich Inensch­
licher Tätigkeit? Also liegt es an uns allen, 
welche wirtschaftIidlen Verhältnisse wir 
haben, wir alle wollen gute wirtschaftliche 
Verhältnisse. 

Aber uns liegt noch etwas am Herzen: Unser 
Humanprogramm stellt als Leitsatz auf: Im 
Mittelpunkt sozialistischer Politik steht der 
Mensch I Und das Wohl des Menschen wollen 
wir bei allen unseren Handlungen und Ent­
smlüssen nidlt aus dem Auge verlieren I 

Wir sind für eine möglichst weitgehende 
Freiheit, aber die Arbeitszeit eines Volkes 
kann nidlt individuell geregelt werden, das 
ist volkswirtsmaftlich gesehen vollkommen 
undenkbar. Die mensdllidle und auch vielfach 
die wirtschaftliche Ordnung kann nur durch 
Normen oder sagen wir Gesetze erhalten wer­
den, und daher muß in der Frage der Arbeits­
zeit ein Mehrheitsbeschluß zum Tragen kom­
men; hier ist die demokratisdle Abstimmung 
ni<ht nur ein geeignetes Mittel, sondern eine 
gesellsmaftliche Notwendigkeit, sollen die 
Arbeitsnormen in geregelten Bahnen verlau­
fen. 

Gestatten Sie mir, daß ich noch einige 
wesentliche Gründe für die Verkürzung der 
Arbeitszeit ins Treffen führe: 

Die gesundheitliche Belastung des Arbeit­
nehmers ist im modernen Betrieb ganz enorm. 
Beweis: Immer mehr Invaliditätspensioni­
sten. Es betrug die Gesamtzahl der Pensionen 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit am 
30. Juni 1959 213.777, am 30. Juni 1968 schon 
265.181, also mehr als eine Viertelmillion 
·Mensmen! 

Unter den Inv'aliditätsursamen nehmen bei 
Männern und Frauen die Herz- und Gefäß­
krankheiten den größten Anteil ein. Dann 
folgen Krankheiten des Stütz- und Bewegungs­
apparates und der Atmungsorgane. 

Durch die zunehmende Automatisierung 
droht uns eine technologisdle Arbeitslosigkeit, 
der man nimt früh genug begegnen kann. 

Der große Anteil der burgenländischen Ar­
beiter und Angestellten am Volksbegehren 
zeigt aud1. das Problem der Pendler auf, die 
mehr Freizeit brauchen, weil außer ihrer Ar­
beitszeit auch die Reisezeit zum und vom 
Arbeitsplatz noch zu rechnen ist. Und dieses 
Problem der Pendler, das durch die Verhält­
nisse auf dem Wohnungsmarkt weitestgehend 
nicht gelöst werden kann, steht noch ungelöst 
vor uns. 

Aud1. die Rechtsunsicherheit, die durd1. die 
zahlreichen, zum Teil reichsrechtlichen Vor­
schriften derzeit besteht, wird mit dem neuen 
Arbeitszeitgesetz behoben. 

Wenn uns auch dieses Arbeitszeitgesetz 
nicht ganz befriedigt, so begrüßen wir es als 
einen Fortschritt und als einen Meilenstein in 
der österreichisd1.en Sozialpolitik in dem Be­
wußtsein, daß jeder arbeitende Mensch mehr 
Freizeit für Erholung, für Familie, für Bildung 
und Kultur hat. Alles in allem: Es ist ein 
großer Erfolg der Sozialistisd1.en Partei (Bei­
fall bei der 8PtJ - ironische Heiterkeit bei 
der tJVP), und wir nehmen gerne zur Kennt­
nis, daß die Abstimmung voraussidttlich Ein­
helligkeit im Hohen Bundesrat ergeben wird. 

Im Jahre 1970 besteht die Zweite demo­
kratisme österreichische Republik ein Viertel­
jahrhundert. Die gesetzgebenden Körper­
schaften dieser Republik könnten kein sdlöne­
res Präsent dem gesamten Volke geben als 
dieses Gesetz, mit dem ein neuer sozialer, 
humaner und kultureller Aufstieg in die 
70er Jahre erreicht werden wirdl 

Darum geben wir Sozialisten diesem Ge­
setzesbeschluß gerne unsere Zustimmung. (Bei­
fall bei der 8PO.) 

Vorsitzende: Zu Wort hat sich weiter Herr 
Bundesrat Brandl gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Brandl (OVP): Hoher Bundesrat! 
Sehr geehrte Herren Staatssekretäre I Bevor 
ich mit meinen Ausführungen speziell zum 
Kapitel: Änderung der Landarbeitsordnung im 
Zuge der Arbeitszeitverkürzung, beginne, 
möchte ich auf einige Worte meines steirischen 
Kollegen der sozialistischen Fraktion zu spre­
chen kommen. Es ist absolut unrichtig, wenn 
Sie behaupten, daß das Arbeitszeitverkür­
zungsgesetz einzig und allein von den Sozia­
listen ausgegangen ist. Die Regierungspartei 
hat sehr oft und sehr lange vorher positiv zu 
dieser Arbeitszeitverkürzung Stellung bezo­
gen, allerdings wiederholt erklärt, daß dieses 
Problem nicht als ein parteipolitismes Problem 
aufgefaßt werden darf. Ich möchte erwähnen, 
daß das Thema der Arbeitszeitverkürzung doch 
in keiner Weise geeignet ist, etwa ein Volks­
begehren auszulösen. Während der Studien 
des Wirtschafts- und Sozialbeirates - was ja 
beide Fraktionen im Osterreichischen Gewerk­
sdlaftsbund beschlossen haben - ist das 
Volksbegehren von Ihnen· in die Offentlich­
keit hineingetragen worden. 

Der sozialpolitische Charakter des Volks­
begehrens darf in keiner Weise geleugnet 
werden. Aber meine Herren I Ich frage Sie: 
Hätten Sie nicht schon vorher unter einem 
sozialistischen Sozialminister Gelegenheit ge­
habt, diese Arbeitszeitverkürzung durchzu­
führen? (Bundesrat Ga m s j ä ger: Die 
Sozialisten haben eine Regierungsvorlage ge­
macht, und die ist in der Regierung nicht 
behandelt worden! - Bundesrat P 0 r g e s: 
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Brandl 
Da waren Sie ja dagegen!) Ja, es mußte die 
OVP-Regierung kommen, um den Wunsch 
der Sozialisten zu erfüllen. (Beifall bei der 
OVP. - Bundesrat S c h w e d a: Sie sind doch 
ein Spaßvogell) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Frage der Arbeitszeitverkürzung wurde 
von keiner Personengruppe in unserem Staate 
so besonders begrüßt wie von den 
32.522 Landarbeitern, die wir in Osterreich 
noch haben. (Bundesrat Wa 11 y: Das sagen 
Sie dem Bauernbund!) Wieso dem Bauern­
bund? (Bundesrat Wa J 1 y: Weil er dagegen 
war!) Er war nicht dagegen, er war auch 
dafür. 

schäftigung aufgeben, sich eine leichtere und 
besser entlohnte' Arbeit in anderen Wirt­
schaftszweigen suchen. Aus dem BeriCht des 
Landwirtschaftsministerhims geht hervor, daß 
die Differenz zwischen den Löhnen der Land­
und Forstarbeiter und denen der gewerblidlen 
und Industriearbeiter in den einzelnen Län­
dern verschieden zwischen 85 Sund 1500 S 
monatlich beträgt. 

Wenn wir den Beschäftigtenstand der letz­
ten sechs Jahre zur Betrachtung heranziehen. 
so können wir aus Zählungen derSozial~ 
versicherungsträger in der Land- und Forst­
wirtschaft entnehmen, daß im Jahre 1964 noch 
100.307 Arbeiter in Beschäftigung standen, 
im Jahre 1969 zum selben Zähltag nur mehr 
68,200; also um 32.000 Arbeiter weniger, was 
einer jährlichen Verringerung - im Durch­
schnitt gesehen - von 5300 Arbeitern· gleidl­
kommt. Diese Verringerung der Zahl der Ar­
beitskräfte ist nicht nur eine Folge der 
Rationalisierung und Technisierung, die in 
der Land- und Forstwirtschaft besonders auch 

Für 22.000 Landarbeiter, die mit 1. August 
1969 nach den Zählungen des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversidlerungsträger 
mit dem Arbeitgeber in Hausgemeinschaft 
leben, sieht das Landarbeitsgesetz vom Jahre 
1948 noch die 54-Stunden-Woche vor. Wohl 
wurde für diese Personengruppe . durdl die 
Ausführungsgesetzgebung der Länder und 
durdl Kollektivverträge eine Verkürzung der in den letzten Jahren sehr intensiv betrieben 
in diesem Grundsatzgesetz vorgesehenen 54- worden ist, sondern durch die schon genannte 
stündigen Wochenarbeitszeit festgelegt; so in geringe Entlohnung und die lange Arbeitszeit 
Salzburg, Vorarlberg und Steiermark auf hervorgerufen. 
51 Stunden, in Oberösterreich und Tirol auf I· Al d h E d d J 1 1968 und 
50 St d 'B 1 d . N' d " s a er zu n e es a lres 

un en, Im urgen an ,In le eroster- 'd t M t d J h 1969 d'e 
''+' d K" f 4·8 S d F" , m en ers en ona en es ares 1 

reh,11 un arnten au tun en. ur weItere F d A b ·'t 't k" f" ·alle Ar , ,rage er r el szel ver urzung ur -
10.400 Landarbeiter, 17.800 ForstarbeIter und b 't h '0 t 'eh kut w rde haben 
S" b 't ' 0 t 'eh d' k 17 000 ei ne mer m s errel a u, 

agear el er ,In . S erre~ un zu a . , die österreichischen Landarbeiterkammern und 
andere ArbeIter In Betneben der Land- und eh d 0 t 'eh' eh L darbe·terkamm· er-
F t ' eh f' ch d L d b' au . er s errel IS e an 1 ors wuts at 1st na em an ar eItsgesetz t . d t' St 11 b d d' Ve .. , ,ag em eu Ig e ung ezogen un le r-
vom Jahre 1948 grundsatzhch ~och dIe kürzung der Arbeitszeit audl für die Arbeit-
48-Stunden-Woche vorgesehen. Dom wurde ' . 

ch f" , "b d' A f"h t nehmer m allen Sparten der Land- und Forst-
aU

b 
udr sI

L
e .. Ud er I~ d uchs ud~unKgslglekse, z- wirtschaft verlangt. Auf Grund des vorliegen-

ge ung er an er SOWIe ur le 0 e hv- d 'G t . 'd. f" d' A be'te nd Ange 
t .. f ' 11 L" d I ''+'f 11 d' en ese zes WH ur Je r 1 r u :-

ver rage ast In a en an ern g elLu a s Ie t Ilt ' d L d d· F t' t chaft IDI't , ..' , , seen In er an - un ors WH S 
45-Stunden-Woche eIngefuhrt. WIr WIssen A h d 'H 'n ch ft """'t dem , , " usna me er In ausgemel s a ..... 1 
a,~er a~ch, daß ~le effektIve ArbeItszeIt noch Arbeitgeber lebenden Landarbeiter ebenfalls 
langer 1st. (VorsItzender-Stellvertreter Dr, h. c. b J" 1970 d' 43-St den-Woche gelten 
E k .. b . t d' V h dJ l' a anner 1e un . 
cer t u ermmm Ie er an ungs eI- Nach weiterer Verkürzung im Jahre 1972 um 

lung.) eine Stunde wird ab Jänner 1975 die 40-Stun-
Aus dem vom Osterreichischen Statistischen den-Woche festgelegt. Für jene Arbeitnehmer 

Zentralamt durchgeführten Mikrozensus ist in der Landwirtschaft, die in bäuerlidlen Be­
ersichtlich, daß die in der Landwirtschaft Be- trieben in Hausgemeinsdlaft mit dem Arbeit­
schäftigten die längste Arbeitszeit mit geber leben, wird die erste Etappe eine 
62,4 Stunden im Wochendurchschnitt zu leisten Verkürzung, beginnend mit dem Jahre 1970, 
haben, Diese übermäßig langen Arbeitszeiten auf 47 Stunden, ab Jänner 1976 auf 43 Stunden 
geben auch Anlaß zur Sorge um die gesund- in der Woche bringen. Gleichzeitig konnte 
heitlichen Folgen der körperlichen Uberbela- jedoch auch eine bedeutsame Verbesserung 
stung der Arbeitnehmer, die mitwirken, daß hinsichtlich der sogenannten regelmäßigen 
die Güter für unsere Ernährung täglich auf Früh- und Abendarbeiten erzielt werden. Be­
den Tisch der Bevölkerung kommen. Die lange stimmte bisher das Gesetz lediglich, daß diese 
Arbeitszeit und die niedrige Entlohnung der Früh- und Abend~lTbeiten ohne Uberstunden­
Landarbeiter im Vergleich zu den gewerb- entlohnung zu verrichten waren und hiefür 
lichen und industriellen Arbeitern in Oster- als Ausglekh eine entsprechende Freizeit von 
reich sind wesentliche Gründe, daß viele Land- ein, zwei bis drei Werktagen im Monat zu 
arbeiter, aber auch Forstarbeiter, ihre Be- gewähren war, so sieht die künftige Regelung 
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Brandl 
vor, daß das Ausmaß dieser regelmäßigen 
Verrichtungen sechs Stunden pro Woche nimt 
übersteigen darf. Für diese Mehrarbeiten ge­
bührt jedoch innerhalb eines Monats ein Frei­
zeitausgleich im Verhältnis 1: 1. Die ent­
scheidende Verbesserunghiebei liegt darin, 
daß diese regelmäßigen· Früh- und Abend­
arbeitszeiten in ihrem Ausmaß eindeutig be­
grenzt werden und eine entsprechende Ver­
gütung für diese Uberstunden vorgesChrieben 
wird. Das Gesetz sieht weiters vor, daß an 
einem Werktag höchstens zwei, an einem 
arbeitsfreien Samstag höChstens aCht, jedoch 
nicht mehr als zwölf Uberstunden verlangt 
werden können. Auch die Sonntags arbeit jener 
Landarbeiter, die mit der Viehpflege und Mel­
kung beschäftigt sind, wird mit diesem Gesetz 
geregelt und sichert dem Melk- und Stall­
personal die gleiChe Anzahl von freien Tagen 
zu wie den übrigen Arbeitnehmern. (Die V 0 r­
Bit zen d e übernimmt wieder die Verhand­
lungsleitung.) 

Dieses Gesetz enthält auCh Bestimmungen, 
die nidltunmittelbar mit der Arbeitszeit­
verkürzung zusammenhängen, wie die Ab­
schaffung des Arbeitsbuches, eines durChaus 
der heutigen Zeit nicht mehr entsprechenden 
NaChweises der Beschäftigung, und weiters 
Bestimmungen über den Mindesturlaub von 
18 Werktagen pro Jahr bei einem Dienst­
verhältnis bis zu 15 Jahren, der sich auf 
24 Werktage beziehungsweise 30 Werktage 
erhöht, was in den Urlaubsbestimmungen für 
die gewerblichen Arbeitnehmer bereits ver­
ankert ist. 

Ebenso mit Bundesgesetz wird auch die 
Dienstzeit für die Bediensteten der Osterreichi­
sChen Bundesforste, beginnend mit Jänner 
1970, mit 43 Wochenstunden festgelegt. 

Die Arbeitnehmer in der Land- und Forst­
wirtschaft begrüßen diese sechs vorliegenden 
Arbeitszeitgesetze, die zu den bedeutendsten 
Sozialgesetzen der OVP-Regierung in den 
letzten Jahren zu zählen sind. (Beifall bei 
derOVP.) 

Vorsitzende: Zum Wort gemeldet hat siCh 
weiters das Mitglied des Bundesrates Frau 
Dr. Amia Demuth. Ich erteile es ihr. 

Bundesrat Dr. Anna Demuth (SPO): Hohes 
Haus I Meine Damen und Herren! Wenn in 
einem Land wie Osterreidl 40 Prozent der Be­
rufstätigen Frauen sind und von diesen 
40 Prozent wieder 63 Prozent in unselbstän­
diger Tätigkeit, so glaube ich, daß ich namens 
dieser großen Gruppe. berufstätiger. Frauen 
sagen darf, daß wir aus vollem Herzen dieses 
Arbeitszeitgesetz begrüßen. Wenn nun seitens 
der OVP versuCht wird, die Verdienste dafür 
ganz allein für sich in AnspruCh zu nehmen, 

so möchte ich doch daran erinnern, daß Ihr 
Abgeordneter Kohlmaier im Ausschuß - und 
Sie dürfen das naChlesen - gesagt hat, die 
Initiative für das Arbeitszeitgesetz ging von 
den Sozialisten aus. Außerdem glaube ich, 
daß die OVP, wenn sie im Ernst daran gedaCht 
hätte, das Arbeitszeitgesetz in eigener Initia­
tive während ihrer ersten Legislaturperiode, 
ihrer ersten Alleinregierung zu beschließen, 
ein Wort davon in ihrer Regierungserklä­
rung verlauten lassen hätte, denn daß man 
so etwas Wichtiges dort unterläßt und 
sozusagen als Geheimwaffe für die laufende 
Zeit aufhebt, das glaube ich eigentlidl nicht. 
(Beifall bei der SPO.) 

Aber iCh möChte zu meinem eigentliChen 
Thema, das iCh mir gestellt habe, zurück­
kehren, über die berufstätige Frau in Oster­
reim und vor allem Niederösterreich zu spre­
chen. Uns liegt der Familienberimt 1969 vor. 
In diesem Bericht sind alle jene Daten zu 
finden, die ich nun ganz kurz streifen möchte. 
In über' 11/2 Millionen gemeinsamen Haus­
halten arbeitet auch die Frau. In 47 Prozent 
davon, also fast der Hälfte, leben Kinder 
unter 14 Jahren. Das heißt, daß die berufs­
tätige Frau, wie immer wieder betont wird, 
ihren Beruf hat, ihre Familie betreut und noch 
dazu die Erziehung der Kinder über hat. Es 
ist aber namgewiesen, daß die Haushalts­
kosten in den Haushalten, wo die Frau mit­
verdient, 45 Prozent des Einkommens der Frau 
verschlingen und daß nur die restlichen 55 Pro­
zent zur Aufbesserung des Lebensstandards 
dienen. Dies ist im Sinne der Frauen eigent­
lich sehr bedauerlich, denn ihr doppelfer und 
dreifacher Arbeitseinsatz bringt eigentlich nur 
eine relativ geringe Zubesserung zum Lebens­
standard der Familie. Von diesen Frauen wird 
die 40-Stunden-Woche ganz besonders be­
grüßt. Es ist selbstverständliCh: Infolge der 
erweiterten Freizeit, dadurch, daß der Frau 
jetzt mehr Stunden - um die sie weniger 
arbeitet - für die Familie zur Verfügung 
stehen, ist sie in der Lage, auch ihren Haus­
halt etwas billiger zu führen. Sie kann sich 
überhaupt mehr der Familie widmen. 

Die Verkürzung der Arbeitszeit dient aber 
natürlich auch den Männern, denn in den 
Familien, wo beide arbeiten, wird auch der 
Mann da und dort eingeladen mitzuarbeiten; 
und er tut es auch. - So wird die Familie im 
allgemeinen durch die Verkürzung der Ar., 
beitszeit beider Teile mir Vorteile haben. 

Daß in NiederösterreiCh in so hohem Maße 
das Arbeitszeitvolksbegehren untersChrieben 
wurde, mag vielleicht auch darin begründet 
sein, daß gerade die Niederösterreicher die 
wirtschaftlich schwere Situation des Ostens 
aus eigener Erfahrung kennen und daß von 
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Dr. Anna Demath 
den niederösterreidlischen Arbeitnehmern 
180.000 täglidl pendeln müssen, das heißt, daß 
ihre Wohngemeinde und die Arbeitsgemeinde 
nicht beisammen sind. Von diesen 
180.000 Niederösterreichern sind 52.000 Frauen, 
zu denen jene Frauen zählen, die Kinder 
haben, die Haushalte haben, die bis zu drei 
Stunden Anmarschwege in Kauf nehmen 
müssen und, wenn es das Wetter schlecht 
meint, unter Umständen auch noch mehr. Das 
sind Dinge, die uns Niederösterreichem ganz 
besonders am Herzen liegen. 

Wir wissen außerdem durch Erhebungen 
von Wissensdlaftlern, daß in unserem Bundes­
land 44 Prozent der Betriebe sogenannte 
s<hrumpfende Betriebe sind, die überaltert 
sind, die in den nächsten zwanzig Jahren 
wahrsdleinlkh eingestellt oder durch andere, 
größere, modernere Betriebe ersetzt werden 
müssen. Diese Zahl ist alarmierend und be­
deutet, daß den Niederösterreichem in der 
Zukunft ein norn größerer Pendlerzuwachs 
drohen wird, und Pendeln bedeutet, wie die 
Berechnungen und die Statistiken über die 
Invaliditätsrenten ergeben, daß die Menschen 
früher invalid werden, da ja ihre Freizeit ganz 
wesentlich beschränkt ist. 

Aber nicht nur den Frauen und den Berufs­
tätigen, auch unseren Kindern wird die 
Arbeitszeitverkürzung vor allem der Mütter 
zugute kommen. Uber 600.000 Kinder leben 
in Familien, in denen die Frauen arbeiten, 
und alleinstehende Mütter betreuen 55.600 
Kinder in Osterreich. Eine ungeheure Zahl, 
wenn man bedenkt, wieviel Betreuung, wie­
viel Aufmerksamkeit, wieviel Liebe und Zeit 
die Erziehung eines Kindes bedarf. 

und, wie mein Vorredner schon ausgeführt 
hat, der Westen hat uns bereits gezeigt, daß 
diese ohne weiteres zu verkraften ist, daß auf 
Grund der Modernisierung der Betriebe eine 
40-Stunden-Wome möglidl ist,ohne daß die 
Produktivität zurückgeht, denn - das hat 
man auch getestet, das kann man sehr genau 
testen - Arbeiter, die über acht Stunden 
arbeiten, verlieren an Konzentrationsfähigkeit 
und Leistungsfähigkeit. Es ist ja nicht nur die 
körperlidle Anstrengung, sondern aum die 
nervliche Belastung gerade in technisierten 
Betrieben, die Monotonie am Fließband, die 
den Menschen ermüden läßt; die Unfall­
neigung steigt bei einer Tätigkeit von über 
acht Stunden, und es ist nachgewiesen, daß 
Mensmen in den ersten sechs Stunden am 
meisten leisten, das heißt, daß mit einem fünf­
mal Amtstundentag auch eine gewisse Höchst­
leistung vom Arbeiter und vom Angestellten 
verlangt werden kann und aum geleistet wird. 

Die Auswirkungen der Arbeitszeitverkür­
zung in anderen Ländern haben uns bewiesen, 
daß man diese Verkürzung ohne weiteres ver­
kraften kann. Wir können nur hoffen und 
wünschen, daß die Menschen, die in den Genuß 
dieser Arbeitszeitverkürzung kommen, das so 
würdigen und nützen, wie es von uns Gesetz­
gebern gemeint ist: zu ihrem Wohle, zur 
weiteren Fortbildung, für mehr Freizeit in der 
Familie und vor allem auch für ein rege res 
kulturelles Interesse, dem auch durdl die 
größere Freizeit gedient werden kann. 

Die Frau Minister Rehor hat bei ihrer Rede 
im Parlament gesagt, sie habe sich sehr gerne 
mit diesen Problemen auseinandergesetzt, 
aber sie hatte mandJ.mal das Gefühl, wenn 
sie einen Schritt nam vorn getan hat, hat man 
ihr wieder den Boden entzogen. Ich verstehe, 
daß es die Frau Minister in ihrer Partei nicht 
allzu leicht hatte, aber das möchte ich doch 
nom zum Sdlluß festhalten: Die Initiative für 
das Volksbegehren war der Anlaß für den 
Gesetzesbeschluß am 11. Dezember, und ohne 
unser Volksbegehren, ohne die 900.000 Unter­
schriften unter dieser Dokumentation der ar­
beitenden Menschen in Osterreich hätte sidl 
die OVP noch lange nicht bereit erklärt, das 
Gesetz zum Abschluß zu bringen. (Beifall bei 
der SPO.) 

Vorsitzende: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird ein Schlußwort gewünscht? - Dies ist 
nicht der Fall. 

Die Abstimmung über diese sechs Gesetzes­
beschlüsse erfolgt getrennt. 

Die Erfolge der Arbeitszeitverkürzung für 
die arbeitenden Menschen liegen aber nicht 
nur in mehr Freizeit für gleichen Lohn, in 
weniger Kosten für die Haushaltsführung, 
weil die Frau mehr Zeit dafür hat, in einer 
besseren Kindererziehung, sondern auch in 
mehr Zeit für den sogenannten zweitenBil­
dungsweg. Wenn uns heute die Wissen­
sdlaftler errechnen, daß im Jahre 2000 die 
Mensdlen mindestens dreimal ihren Beruf 
wemsein werden, weil Berufe absterben, neue 
kommen und infolge der· Automation ein Be­
rufswedlsel notwendig sein wird, so wird 
diese Generation, die im Jahre 2000 am Höhe­
punkt ihres arbeitsfähigen Lebens steht 
- zwischen zwanzig und fünfzig -, ihre Frei­
zeit ganz oder sehr wesentlim dazu verwen­
den müssen, den Beruf zu erlernen, sich für 
den Berufswechsel fortzubilden und vielleicht 
audl sogar den zweiten Bildungsweg zu 
gehen. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen die sechs Gesetzesbeschlüsse 

Die 40-Stunden-Woche ist eine Notwendig- des Nationalrates k ein e n Eins p r u c h 
keit in unserer modernen Industriegesellschaft, I zu erheben. 
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7. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom H. Dezember 1969. betreffend ein Bun­
desgesetz über die Einstellung und Beschäf­
tigung Invalider (Invalideneinstellungsgesetz 

1969' (363 der BeilagenJ 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
1. Punkt der Tagesordnung: Invalideneinstel­
lungsgesetz 1969. 

volle Sendung. Diese' ist so remt geeignet für 
die Betrachtung der vorliegenden Gesetzes­
materie. Es wurde dort gezeigt, wie sehr hilfs­
bedürftig so viele Invalide sind und wie sehr 
sie unsere Fürsorge brauchen. Es handelte sich 
fast durchwegs wohl um Blinde, die des 
Schutzes und der Mitwirkung der gesamten 
Bevölkerung bedürfen, damit sie auch ihre 
Existenz fristen und ein besseres Leben haben 

Berichterstatter ist das Mitglied des Bun- können. 
desrates Frau Hella Hanzlik. Ich bitte sie um 
den Bericht. 

Berichterstatterin Hella Hanzlik: Hohes 
Haus I Im Ausschuß für soziale Angelegenhei­
ten wurde der Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz über die Einstellung und Be­
schäftigung Invalider, behandelt. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates wird einem Erkenntnis des Ver­
fassungsgerichtshofes zum Invalideneinstel­
lungsgesetz 1953 Rechnung getragen' und im 
Wege einer Verfassungsbestimmung für die 
Dauer von 20 Jahren dem Bund die Kompe­
tenz für die Regelung dieser Materie über­
tragen, ohne daß dabei in die Diensthoheit 
der Länder eingegriffen wird. Damit ist die 
Beibehaltung einer einheitlich geregelten 
Invalideneinstellung, die sich sehr bewährt 
hat, gewährleistet. Im Zuge der Neukodifi­
kation wurden auch einige von Interessen­
vertretungen schon seit längerem vorge­
brachte Änderungswünsche materiellrecht­
licher Art berücksichtigt. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Verhand­
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz über die Einstellung und Be­
schäftigung Invalider (Invalideneinstellungs­
gesetz 1969), wird k ein Ein s p ru c h er­
hoben. 

Vorsitzende: Ich danke für den Bericht. 

Das vorliegende Gesetz hat bereits eine 
weitgehende Vorgeschichte. Ich mödlte' nikb 
mit der Vorgeschichte und mit der Entwidt­
lung des Gesetzes im großen und ganzen be­
fassen, weil es mir notwendig erscheint,· im 
Hinblick auf die Bedeutung des unsvorge­
legte~ Invalideneinstellungsgesetzes auch dies 
einmal zu tun. 

Bereits die Osterreichische Nationalver· 
sammlung hat am 1. Oktober 1920 ein Gesetz 
über die Einstellung und Beschäftigung 
Kriegsbeschädigter aus dem ersten Weltkrieg 
beschlossen. Dieses Gesetz wurde "Invaliden­
beschäftigungsgesetz" genannt. Mit diesem 
Gesetz wurden die auf Gewinn und ErWerb 
ausgerichteten Betriebe zur Beschäftigung von 
Kriegsbeschädigten verpflichtet. Die gesetz­
liche Regelung erwies sich als erforderlich, 
um die Kriegsinvaliden des ersten Weltkrieges 
wieder in das Erwerbsleben eingliedern und 
ihnen den Arbeitsplatz sichern zu können. Das 
war schon nach dem ersten Weltkrieg eine 
große Notwendigkeit, denn es haben Mil­
lionenheere jahrelang an den Fronten ge­
kämpft, und es sind unzählige Schwerkriegs- ' 
beschädigte zurückgekommen, die nicht so 
leicht wie gesunde Menschen auch eine 
Existenz und einen Arbeitsplatz finden konn­
ten. 

Die gesetzliche Regelung war umso wi<:h­
tiger, als nach. dem zweiten Weltkrieg die 
Masse der Kriegsinvaliden und der anderen 
Invaliden immer größer wurde. Daher wurden 
nach dem zweiten Weltkrieg neuerlich durch 
ein Bundesgesetz vom 25. Juli 1946 über die 
Einstellung und Beschäftigung Invalider 
Grundlagen für den Schutz von Kriegsinva­
liden geschaffen, deren Zahl infolge dieses 
Krieges sehr stark gestiegen war. Dieses Ge­
setz erhielt die Bezeichnung "Invalideneinstel­
lungsgesetz" . 

Zu Wort hat sich das Mitglied des Bundes- Dieses Bundesgesetz basierte wohl auf den 
rates Herr Direktor Schreiner gemeldet. Ich Grundsätzen des früheren Invalidenbesdläfti­
erteile es ihm. gungsgesetzes, erweiterte aber in wesent­

Bundesrat Sdueiner (OVP): Hoher Bundes­
rat! Sehr geehrte Damen und Herren I 
Gestern brachte das Osterreichische Fern­
sehen - ich glaube, es war in der Reihe 
"Verkehrs rundschau" - eine sehr eindrucks-

lichen Belangen den arbeitsrechtlichen Sdlutz 
der Invaliden. Hiebei wurde auch berücksich­
tigt, daß das Invalideneinstellungsgesetz als 
eine allgemeine sozialpolitische Maßnahme 
nicht nur auf die durch Militär- und Kriegs­
dienst beschädigten Personen beschränkt 
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SehreiDel' 
bleiben durfte, sondern audl auf Personen, 
die infolge eines Arbeitsunfalles oder einer 
Berufskrankheit oder als Opfer des Kampfes 
um ein freies, demokratisches Osterreich in 
ihrer Erwerbsfähigkeit behindert waren, er­
stre<k:t werden sollte. 

Die Dienstgeber in der Privatwirtschaft wur­
den durch dieses Gesetz verpflichtet, von einer 
bestimmten Zahl der besdläftigten Dienst­
nehmer an Invalide zu beschäftigen. Erstmals 
wurde die Verpflidltung zur Einstellung von 
Invaliden auch auf die Gebietskörperschaften 
erstre<k:t. 

Durch Novellierungen in den Jahren 1950 
und 1952 wurde der Kreis der einzustellenden 
Invaliden durch Aufnahme der Zivilblinden 
und anderer taxativ angeführter Gruppen von 
Zivilinvaliden erweitert. 

Im Jahre 1953 wurde das Invalideneinstel­
lungsgesetz wiederverlautbart. Durch die 
Novelle 1958 erhielt das Invalideneinstellungs­
gesetz seine derzeitige Fassung. 

Anläßlich einer Einzelbeschwerde hat der 
Verfassungsgerichtshof von Amts wegen 
einige Bestimmungen des Invalideneinstel­
lungsgesetzes auf ihre Verfsasungsmäßigkeit 
geprüft. Mit dem Erkenntnis vom 27. Juni 
1969 hat der Verfassungsgerichtshof gewisse 
Bestimmungen des Invalideneinstellungs­
gesetzes aus dem Jahre 1953 als verfassungs­
widrig aufgehoben. Das war wohl der Haupt­
anlaß für eine Neuregelung, die uns nun vor­
liegt. 

Nach der Begründung dieses Erkenntnisses 
ist die Festlegung der Beschäftigungspflicht 
durch den Bundesgesetzgeber nur hinsichtlich 
eines Teiles der Versorgungsberechtigten nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und 
der Opfer der politischen Verfolgung, nicht 
aber hinsichtlich des Kreises der Unfallbe­
schädigten und der Zivilinvaliden verfassungs­
mäßig gedeckt. Nach dieser Rechtsauffassung 
des Verfassungsgeridltshofes hätten die Bun­
desländer hinsichtlich der Unfallbeschädigten 
und der Zivilinvaliden landesgesetzliche Rege­
lungen erlassen müssen. Dies hätte zu einem 
Nebeneinanderbestehen von Bundes- und 
Länderregelungen geführt. Die Beibehaltung 
des bisherigen Zustandes aber wurde von 
allen Interessenvertretungen und den be­
troffenen Personengruppen, insbesondere von 
den Zivilinvaliden, als einzig befriedigende 
Lösung empfunden. 

Das Invalideneinstellungsgesetz aus dem 
Jahre 1953 hat sich in den Jahren seines Be­
stehens bereits sehr bewährt. Die Aufrecht­
erhaltung der in diesem Gesetz vorgesehenen 
Sdlutzmaßnahmen ist für die betroffenen Per­
sonenkreise eine unbedingte Notwendigkeit. 

Die Bedeutung, die der Regelung des Inva­
lideneinstellungsgesetzes zukommt, ergibt 
sich schon aus der Tatsache, daß bis Ende 
des Jahres 1968 50.000 Invalide als Einstell­
scheinbesitzer auf geeigneten Arbeitsplätzen 
untergebracht werden konnten. Zirka 30.000 
weitere körperbehinderte Personen konnten 
nach administrativer Gleichstellung mit den 
vorgenannten Invaliden die Begünstigungen 
des Invalideneinstellungsgesetzes in Anspruch 
nehmen und in den Arbeitsprozeß einge-· 
gliedert werden. Was das bedeutet, kann man 
dann ermessen, wenn man in Betracht zieht, 
daß doch sehr viele Invalide nicht immer in 
der Lage sind, gleichwertige Leistungen zu 
erbringen, und daß mancher Invalide aus 
diesem Grunde von seinem Dienstgeber, aber 
auch von seinen Arbeitskollegen vielleicht 
links liegengelassen würde, wenn er nidlt den 
Schutz dieses Gesetzes hätte. 

In den letzten Jahren sind dem beim Bun­
desministerium für soziale Verwaltung erridJ, .. 
teten Ausgleichstaxfonds alljährlich rund 
20 Millionen Schilling an Ausgleichstaxe zu­
geflossen. Das sind jene Beträge, die von den 
Betrieben bezahlt werden müssen, wenn ein 
Betrieb den Bestimmungen des Invalidenein­
stellungsgesetzes nicht nachkommt un.d nicht 
die im Gesetz vorgeschriebene Anzahl von 
Invaliden einstellt. Solche Betriebe zahlen ge­
wisse Ausgleichsbeträge, die vom Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung verwaltet wer­
den. In den letzten Jahren waren es also all­
jährlich zirka 20 Millionen Schilling. 

Aus diesem Ausgleichstaxfonds werden 
wertvolle Leistungen vom Sozialministerium 
erbracht. Bis zum Jahre 1966 ist ungefähr die 
Hälfte der Erträgnisse des Ausgleichstaxfonds 
als Studien- und Lehrlingsbeihilfen an Inva­
lide und ihre Kinder ausbezahlt worden. 
Allerdings wurde auf diesem Gebiete der Aus­
gleichstaxfonds dann später, als es zum staat­
lichen Studienbeihilfengesetz kam, begreif­
licherweise entlastet, aber immerhin machen 
diese Leistungen für Studien- und Lehrlings­
beihilfen noch ungefähr ein Drittel der Aus­
gaben des Ausgleichstaxfonds aus. 

Die übrigen Mittel dieses Fonds werden 
für Subventionen und Darlehen an die Inter­
essenvertretungen der Invaliden sowie für 
Einzelfürsorgemaßnahmen verwendet. Diese 
Einzelfürsorge erfolgt in der Form von Zu­
schüssen zur Anschaffung von Kraftfahrzeugen 
für Invalide, von Bedienungsgeräten, die ja 
oft von besonderer Art sein müssen, für 
Amputierte beispielsweise, für den Umbau 
von Kraftfahrzeugen in dem Sinne, daß sie 
auch Invalide bedienen können, für den Um­
bau von Telephonvermittlungsanlagen auf 
Blindenbedienung, damit Blinde leichter auch 
als Personal in Telephonzentralen eingesetzt 
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Schreiner 

werden können, zum Ankauf von Diktier­
geräten und Blindenschreibmaschinen. Das 
sind also durchwegs sehr, sehr wichtige Maß­
nahmen im Interesse unserer ärmsten Mit­
bürger, die zu betreuen sind. 

Der Verfassungsgerichtshof hat als Frist für 
das Außerkrafttreten der aufgehobenen Be­
stimmungen den 31. Mai 1970 bestimmt. Die 
Bundesregierung hat aber wesentlich früher 
{!ehandelt und dem Nationalrat einen Ent­
wurf eines neuen Invalideneinstellungsgeset­
ze::, vorgelegt, bei dem die schon seit . längerer 
Zeit vorgebraChten Wünsche der Interessen­
vertretungen nach Änderung verschiedener 
materiellrechtlicher Bestimmungen berück­
sidltigt wurden und überholte, nicht mehr zeit­
gemäße Regelungen ausgeschieden werden 
konnten . 

. Mit Rücksicht auf die bestehende verfas­
sungsrechtliche Situation erwies sich die 
Schaffung einer Verfassungsbestimmung, 
durch die die Zuständigkeit zur Regelung der 
gegenständlichen Materie in Gesetzgebung 
und Vollziehung dem Bund übertragen wird, 
als erforderlich. 

Von den Bestimmungen del;i Gesetzesbe­
schlusses des Nationalrates vom 11. Dezember 
1969 über die Einstellung und Beschäftigung 
Invalider sind insbesondere folgende hervor­
zuheben: 

Die Beschäftigungspflicht der Dienstgeber 
der Privatwirtschaft und der Gebietskörper­
sChaften konnte in Anbetra<ht der wirts<haft­
li<hen Entwicklung in gewissen Grenzen ge­
lockert werden. 

Die im Falle der Ni<htbeschäftigung von 
Invaliden zu entrichtenden Ausglei<hstaxen 
wurden einheitli<h auf 250 S monatlich ange­
hoben. 

Während die Arbeitsvermittlung der Inva­
liden weiterhin bei den Arbeitsämtern ver­
bleibt, wird die DurChführung des Invaliden­
einstellungsgesetzes bei den Landesinvaliden­
ämtern, denen schon bisher die . Eintreibung 
der AusgleiChstaxen von den Betrieben und 
die Gleichstellung von körperbehinderten Per­
sonen oblag, und den bei diesen Ämtern zu 
bildenden Invalidenausschüssen konzentriert 
werden. 

Unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
des Bundesverfassungsgesetzes soll in Hin­
kunft der administrative Instanzenzug zum 
Landeshauptmann führen und bei diesem 
enden. 

mindestens 50 Prozent gemindert ist. Damit 
wurde einer Entwicklung Redmung getragen, 
die zu einer weitgehenden Eingliederung aller 
Behinderten in das· WirtsChaftsleben führen 
soll. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Nationalrat hat mit dieser Gesetzesände­
rung eine sehr wertvolle, sozialpolitisch sehr 
fortschrittliche Gesetzesmaterie vorgelegt und 
dem Bundesrat zur Stellungnahme übergeben. 
Die OsterreichisChe Volkspartei wird diesem 
Gesetz, das gerade für die Ärmsten unserer 
Mitbürger von großer Bedeutung ist, gerne 
ihre Zustimmung geben. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Zu Wort gemeldet hat sich das 
Mitglied des Bundesrates Herr Liedl. Ich er­
teile ihm dieses. 

Bundesrat Liedl (SPO): Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Die Notwendigkeit, den 
Kriegsopfern neben einer Rentenzahlung auch 
die Eingliederung in das Erwerbsleben zu 
sichern, ist eine vordringliche Aufgabe der 
Gesetzgebung. 

Als im Jahre 1964 das Invalideneinstel­
lungsgesetz geschaffen wurde, das Betrieben 
ab einem bestimmten Beschäftigtenstand die 
Verpflichtung auferlegt, Invalide zu beschäfti­
gen beziehungsweise bei Nichterfüllung eine 
Ausgleichstaxe zu bezahlen, herrsChte man­
cherorts die Meinung, die BesChäftigung Inva­
lider beziehungsweise des im Gesetz genann­
ten begünstigten Personenkreises hätte auch 
auf freiwilliger Basis, ohne geseulidlen 
Zwang, erfolgen können. Diese Meinung 
änderte sich jedoch sehr bald, als man er­
kannte, daß es sich bei den in den Betrieben 
auf den richtigen Arbeitsplatz gestellten be­
günstigten Personen nicht um Fürsorgefälle 
handelte, sondern daß die Invaliden die 
Bereitschaft mitbraChten, vollwertige Arbeits­
kräfte zu sein, und dies au<h in der Folgezeit 
durch ihre Leistungen bewiesen haben. 

Hier war und ist es Aufgabe der Arbeits­
ämter, durch Vertrauen einflößende Beratung 
dem einzelnen eine eChte Hilfe zu geben, die 
seine anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten 
überwinden hilft, und durch die weitgehend 
gute und verständnisvolle Zusammenarbeit 
mit den einstellpflichtigen Betrieben auch bei 
der Findung für den Einzelfall geeigneter Ar­
beitsplätze entsCheidend mitzuhelfen. 

Nachdem das Invalideneinstellungsgesetz 
einige Male novelliert werden mußte, um es 

Besonders bedeutungsvoll erscheint es, daß den zeitlichen Erfordernissen anzupassen, liegt 
in Hinkunft alle Zivilinvaliden die Begünsti- nun der Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
gungen des Gesetzes erhalten sollen, deren über das Invalideneinstellungsgesetz 1969 
Erwerbsfähigkeit durch ein Gebrechen um vor. 
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Liedl 
Ich darf es mir ersparen, auf die Aufhebung 

einzelner Bestimmungen wegen Verfassungs­
widrigkeit einzugehen, da dies Kollege Schrei­
ner bereits ausführlich dargelegt hat. 

Dieses neue Gesetz bringt eine Reihe von 
Änderungen, die auch den zeitlichen Erforder­
nissen angepaßt sind, läßt jedodl noch immer 
einige Wünsche offen. 

Hinsichtlich der Beschäftigungspflicht um­
faßt der beinhaltete Dienstgeberbegriff wei­
terhin Einrichtungen rein karitativer Art, wo­
bei die Mittel für die Erhaltung dieser Ein­
richtungen zumeist aus Spenden und Subven­
tionen aufgebracht werden müssen und ver­
möge der Eigenart dieser Einrichtungen be­
günstigte Personen dort kaum beschäftigt wer­
den können. 

So wurde - ich nenne nur das Beispiel 
Oberösterreichs; ich bin überzeugt, in anderen 
Bundesländern ist es ähnlich - in Ober­
österreich wegen Nichterfüllung der Beschäfti­
gungspflicht folgenden Dienstgebern eine Aus­
gleichstaxe vorgeschrieben: der Taubstummen­
anstalt, dem Waisenhaus St. Anna in Steyr, 
dem st. Pius-Heim für schwerstbehinderte 
Kinder, dem SOS-Kinderdorf, dem Oberöster­
reichischen Heimbauverein, dem Schülerförde­
rungsheim in Steyr, dem Roten-Kreuz-Blut­
spendedienst, dem Roten-Kreuz-Krankentrans­
port und der Caritas. Der Beirat hat auf 
Grund von Eingaben dieser karitativen Ein­
richtungen auf die vorgeschriebene Aus­
gleichstaxe verzichtet, jedoc:h festgestellt, daß 
bei weiterer Nichterfüllung der Beschäfti­
gungspflicht die Ausgleichstaxe diesen kari­
tativen Einrichtungen vorgeschrieben werden 
würde. 

Es müßten sich doch Wege finden lassen, 
etwa durch den Beirat, die Dienstgebereigen­
schaft bei diesen karitativen Einrichtungen 
einer Prüfung zu unterziehen und davon die 
Erfüllung der Beschäftigungspflicht abhängig 
zu machen. Denn es kann doch nicht im Sinne 
dieses Gesetzes liegen, eine Behörde in Be­
wegung zu setzen, die nur eine Aufgabe bei 
diesen karitativen Einrichtungen zu erfüllen 
hat, nämlich die Vorschreibung der Aus­
gleichstaxe. 

Das Gesetz wurde hinsic:htlich des begün­
stigten Personenkreises erweitert, sodaß durch 
eine Gleichstellung die Sinnesgestörten bei 
Zutreffen der Voraussetzungen die Begünsti­
gung künftig allgemein in Anspruch nehmen 
können. 

Es wäre in diesem Zusammenhange jedoch 
überlegenswert gewesen, von dem umfang­
mäßig nicht kleinen Kreis der "psychisch Be­
hinderten" jene Fälle für eine Gleichstellung 
zuzulassen, bei denen die Voraussetzung des 

§ 2 Abs. 3 - Eignung zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit - noch als gegeben ange­
nommen werden kann. Dies würde vor allem 
die Durchführung der Verordmmg zu § 16 
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes erleich­
tern und außerdem den Bemühungen auf 
Grund der in den Ländern geschaffenen Be­
hindertengesetze wertvolle Unterstützung 
geben. 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz 1969 ver­
pflichtet im § 1 Abs. 2, 3 und 4 beziehungs­
weise im § 4 Abs. 3 die Dienststellen der 
Arbeitsmarktverwaltung, Aufzeichnungen zu 
führen, die eine ständige, allgemeine Uber­
sicht auf dem Arbeitsmarkt gewährleisten, 
beziehungsweise Prognosen zu erstellen. Das 
erforderliche Zahlenmaterial der Beschäftig­
tenstände wurde bisher aus den Invaliden­
einstellungsverzeichnissen entnommen und in 
den Betriebsblättern eingetragen. Da nun die 
Führung der Verzeichnisse auf Grund des 
Gesetzes an die Invalidenämter übergeht, 
wäre eine entsprechende Regelung über 
die künftige Zusammenarbeit zwischen Inva­
lidenamt und Arbeitsmarktverwaltung zu tref­
fen, da dies im Gesetz nicht zum Ausdrmx 
kommt. 

Nach dem Gesetz hat das Arbeitsamt dem 
Dienstgeber eine Bescheinigung über die in 
der jeweiligen Vorschreibungsperiode vorge­
nommenen erfolglosen Ansprechungen auszu­
stellen. Da den Arbeitsämtern jedoch keine 
Personalstandesverzeichnisse mehr vorliegen, 
werden sich in Hinsicht auf den Weiterbe­
stand einer erfolglosen Ansprechung bezie­
hungsweise die Aberkennung einer solchen 
Schwierigkeiten ergeben. 

Weiters geht aus dem Gesetzestext nidlt 
hervor. wer für die Mitteilung über die Nicht­
anerkennung einer Ansprechung als erfolglos 
oder die Aberkennung einer laufenden er­
folglosen Ansprechung an den Dienstgeber 
nunmehr zuständig ist. Diese Frage ist für die 
Betriebe äußerst widttig, da ja die Ausgleichs-
taxe beträchtlich erhöht wird. ' 

Uber die Frage der Ubertragung von Agen­
den, die bisher die· Arbeitsmarktverwaltung 
im Rahmen des Invalideneinstellungsgesetzp.s 
führte, an das Landesinvalidenamt ist man 
verschiedener Meinung. Dies ist jedoch ni~t 
der entscheidende Faktor dieses Gesetzes, 
sondern entscheidend ist, daß auf Grund dieses 
Gesetzes der dort genannte Personenkreis der 
Mittelpunkt ist, diesem Arbeitsplätze in der 
Wirtschaft vorbehalten sind und somit Inva­
lide ihr Leben sinnvoll und lebenswert ge­
stalten können. 

Die sozialistische Fraktion im Bundesrat gibt 
diesem Gesetz ihre Zustimmung. (Bei/alJ bei 
der SPO.) 
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Vorsitzende: Zu Wort hat sich der Herr 
Staatssekretär Bürkle gemeldet. Ich erteile es 
ihm. 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
soziale Verwaltung Bürkle: Frau Vorsit­
zende! Hohes Haus I Ich möchte nur zwei 
Klarstellungen treffen, weil dem Herrn Bun­
desrat Liedl bei der einen Sache - bei der 
zweiten nicht - ein kleiner Irrtum unterlaufen 
ist. 

Die Frage der karitativen Organisationen 
ist in den Vorbesprechungen vor der Gesetz­
werdung eingehend besprochen worden. Es 
wurden sehr eingehende Diskussionen dar­
über geführt, ob die karitativen Organisa­
tionen ausgenommen werden sollen oder 
nicht, wobei bei dieser Frage dann festge­
stellt wurde, daß es sehr schwierig sein wird, 
abzugrenzen: Wo beginnt die karitative Orga­
nisation und wo hört sie auf? 

Ich· sage Ihnen ein Beispiel: Es gibt in 
einem Land in Osterreich eine Blindenerzie­
hungsanstalt, die, wenn man sie von außen 
betradltet, als karitative Organisation ange­
sehen werden könnte. Sie betreibt aber neben 
dieser Blindenerziehungsanstalt eine Blinden­
werkstätte, die außerordentlich ertragreich ist, 
sodaß das Unternehmen eigentlich nicht mehr 
als karitatives Unternehmen angesehen wer­
den kann. 

Daher kamen wir dann zu der Lösung, so 
wie sie heute besteht, die karitativen Organi­
sationen nicht auszunehmen, dafür aber die 
Möglichkeit offenzulassen, im Einzelfalle dann 
entscheiden zu können, daß keine Einstel­
lungspflicht besteht beziehungsweise die Be­
freiung von den Abgaben erfolgt. 

Das zweite - und dort liegt nun der kleine 
Irrtum Ihrerseits, Herr Bundesrat -: Sie 
sagen, die Psychischen seien nicht drin. Sie 
sind drin, weil nämlich im Gesetz nicht steht 
"durch ein körperliches oder geistiges Ge­
brechen", sondern nur "durch ein Gebrechen". 
Auch darüber wurde im Ausschuß gesprochen. 
ICh glaube, das ist sogar im Ausschuß des 
Nationalrates erst so formuliert worden, um 

man jetzt anerkennen -, daß an sich dieses 
Invalideneinstellungsgesetz ein Gesetz ist, das 
in allererster Linie eben den Kriegsbeschädig­
ten zu Hilfe kommen sollte. Wenn später 
einmal - das Gesetz läuft ja aus mit der 
Verfassungsbestimmung - eine andere Situa­
tion sein sollte, daß wir keine Kriegsbeschä­
digten mehr haben, die einstellberechtigt sind 
- vielleicht in etwa 20 Jahren -, wird man 
den ganzen Fragenkomplex sowieso neu 
durchdenken· müssen. (Bundesrat L 1 e d 1: 
Herr Staatssekretär! 25 Prozent! Wenn die 
Gleichstellung erfolgen würde, würde die 
Durchführung des Arbei tsmar ktiörderungsge­
setzes erleichtert, würden die Landesgesetze 
hinsichtlich Behindertengesetz, wo Schulungs­
mittel ausgegeben werden, wesentlich besser 
sein! Das habe ich zum Ausdruck gebrachtI) 
Ja, Herr Bundesrat! Aber das ist kein 
Rehabilitationsgesetz - ich bitte das nicht 
zu verwechseln -, sondern es ist ein Gesetz, 
das die Beschäftigung körperlich - und jetzt 
sogar auch geistig - Beschädigter erleichtern, 
aber keine Rehabilitation im Sinne etwa der 
Behindertengesetze der Bundesländer betrei­
ben soll. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Zu Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet.' Die Debatte ist geschlossen. 
Wünscht die Frau Berichterstatterin das 
Schlußwort? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h 
erheben. 

der 
des 
zu 

8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 11. Dezember 1969, betreffend ein Bun­
desgesetz über den Dienstvertrag der Haus­
besorger (Hausbesorgergesetz) (343 und 364 

der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen zum 8. Punkt 
der Tagesordnung: Hausbesorgergesetz. 

Berichterstatter ist das Mitglied des Bundes­
rates Frau Hagleitner. Ich bitte sie um den 
Bericht. 

dem Wunsch der Verbände der Zivilbehinder- Berichterstatterin Maria Hagleitner: Frau 
ten Rechnung zu tragen. (Bundesrat Li e d 1: Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Mit 
Hert Staatssekretär! Die fallen doch in die dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Na-
50-Prozent-Grenze hinein! 25, dort gehören tionalrates über ein neues Hausbesorgergesetz 
sie hinein, denn wenn jemand zu 50 Prozent werden jene Veränderungen berücksichtigt, die 
psychisch gestört ist, dann ist die Arbeits- sich im Arbeitsrecht, im Wohnungswesen und 
fähigkeit schon Jraglich/) Das selbstverständ- der Wohnbautechnik vollzogen haben. Da 
11m, Herr Bundesrat! Das ist aber eine grund- Wohnungseigentumsverhältnisse stark an Be­
sätzliche Frage, und gegen eine Veränderung deutung gewonnen haben, wurden die zu sehr 
dieses Prozentsatzes hat sich natürlich die auf Mietverhältnisse abgestimmten Rechtsbe­
Zentralorganisation der Kriegsopferverbände griffe der geltenden Hausbesorgerordnung 
ganz entschieden und energisch gewehrt, weil I entsprechend modifiziert. Eine wesentliche 
die mit Recht sagt - im glaube, das muß Neuerung stellt der vorgeschlagene bundes-
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Maria Hagleitner 
einheitliche räumliche Geltungsbereich. dar. 
Auch. wird für die Hausbesorger ein 13. und 
14. Entgelt als Urlaubszuschuß beziehungs­
weise als Weihnachtsremuneration vorge­
sehen. 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschluß­
fassung im Gegenstand gegenüber dem Ge­
setzentwurf in 1479 der Beilagen folgende 
Abänderungen beschlossen: 

1. § 9 lit. b hat zu lauten: 

"b) die Kosten der Vertretung des Hausbe­
sorgers gemäß § 17 Abs. 2," 

2. § 17 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,§ 17. (1) Ist der Hausbesorger verhindert, 

seinen Obliegenheiten nachzukommen, so hat 
er auf seine Kosten für eine Vertretung durch 
eine andere geeignete Person zu sorgen. Dies 
gilt so lange nidlt, als der Hausbesorger in­
folge einer plötzlidl auftretenden Dienstver­
hinderung durch Krankheit oder Unfall dieser 
Pflich.t nicht nachzukommen vermag; hiedurch 
wird jedom eine besondere Pflicht des Haus­
eigentümers, für einen solchen Fall im voraus 
vorzusorgen, nicht begründet." 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Verhand­
lung genommen und einstimmig besmlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz über den Dienstvertrag der 
Hausbesorger (Hausbesorgergesetz), wird 
k ein Ein s p r u c herhoben. 

Vorsitzende: Zum Wort gemeldet hat sich 
das Mitglied des Bundesrates Herr lng. Gass­
ner. Ich erteile es ihm. 

lng. Gassner (OVP): Frau Vorsitzende I Herr 
Staatssekretär! Hohes Haus! Meine sehr ge­
ehrten Damen und Herren! Der vorliegende 
Gesetzesbesdlluß des Hausbesorgergesetzes 
ist keine so wesentliche Sozialgesetzesmaß­
nahme wie jene Punkte, die wir vorher behan­
delt haben, wie die Punkte zum Arbeitszeit­
gesetz, die heute in der Tagesordnung vorne 
gestanden sind. Aber· dennoch ist dieses Ge­
setz, dieses Hausbesorgergesetz, für jene Ar­
beitnehmer, nämlich die Hausbesorger, die 
heute gegenüber anderen Arbeitnehmerkrei­
sen arbeitsrechtlich benachteiligt wurden, sehr, 
sehr wichtig und gehört mit zum Sozialpaket, 
das im Hohen Haus, das heißt im Parlament, 
und jetzt im Bundesrat behandelt und be­
schlossen wurde beziehungsweise wird. Wo-

bei wir eines vielleicht feststellen ~önn.en, 
das sehr interessant tür uns ist, daß die Haus­
besorger doch eine gewisse SondersieHung 
im Rahmen der Arbeitnehmer innehab~n.. Sie 
sind doch gewisse Vertrauenspersonen gegen~ 
über den Hausbewohnern, und sie sinq letzt­
lich auch - man darf das am Rande ver­
merken - Auskunftspersonen der Behprden. 
Und gerade diesen Arbeitnehmern, die diese 
Sonderstellung, an sich eine gewichtige Son­
derstellung im Kreise der Arbeitnehmer, 
haben; ist es bisher nimt vergönnt gewesen, 
an sozial- und arbeitsredltlidlen Besserstel­
lungen der Arbeitnehmer teilzuhaben. Ich 
möchte fast sagen, sie wurden bisher stief­
mütterlich behandelt. Und gerade jetzt ist die 
Möglichkeit gegeben, durdl eine soziale Tat 
der OVP-Regierung dieses Hausbesorgerge­
setz zu verabschieden und diesen Arbeitneh­
mern eine Besserstellung zu bringen. Es ist 
also deshalb vielleimt kein Meilenstein der 
gesamten Sozialgesetzgebung, aber für die 
Hausbesorger ein sehr wesentlicher Meilen­
stein in ihren arbeitsrechtlichen Belangen. Der 
Herr Bundesrat Böck hat in versdliedenen 
Sitzungen, in einer Sitzung am 10. Dezember 
1969 zur 24. Novelle des ASVG. von diesem 
Rednerpult Wünsche geäußert und Probleme 
angeschnitten. Im verstehe, daß man Wünsche 
hat. Nur - Wünsche wird es immer wieder 
geben. Er hat hier mit einer Geste nach rechts 
gezeigt und angedeutet, vielleicht gäbe es 
auch rechts irgendwo Bundesräte oder Abge­
ordnete, die vieiIeicht der einen oder der 
anderen Maßnahme zustimmen würden. 

Dazu möchte ich ihm sagen: Wir sind 'uns 
unserer Aufgaben voll und ganz bewußt. Wir 
wissen, was wir zu tun und zu vertreten 
haben. Ich glaube schon, daß es ihm und vor 
allen den Kollegen, Ihren Kollegen auf der 
linken Seite nidlt ganz paßt, daß gerade in 
der letzten Zeit von der Frau Sozialminister 
eine sehr wesentliChe Sozialoffensive gestar­
tet wurde und ein großes Paket von sozialen 
Leistungen im Parlament, das heißt drüben 
im Nationalrat und hier im Bundesrat, be­
handelt und beschlossen wurde. (Bundesrat 
P 0 r 9 e s: Das ist eine Legende!) 

Und zu seiner Aufforderung, vielleidIt 
irgendwo mitzutun, ist zu sagen: Wir werden 
Wünsche oder Probleme, die wir als zeitgemäß 
richtig liegend erkannt haben, die zu behan­
deln und zu erfüllen sind, und zwar unter 
der Voraussetzung, daß dabei kein wirtschaft· 
licher Nachteil für die Bevölkerung Oster­
reichs auftritt, jederzeit voll und ganzzu1Il 
ridltigen Zeitpunkt vertreten. (Bundesrat 
Po r 9 e s: Lauter Legenden!) 

Meine Damen und Herren! Wir wollen eines 
nicht: Eine sogenannte Lizitationspolitik unter 
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dem Motto; Was verlangt der sozialistische 
Gewerksdlafter. was verlangt der duistliche 
Gewerksdlafter? Ich glaube, es ist eher wich­
tig, daß wir diese Probleme in der Sozialpart­
nerschaft echt beraten und dann, wenn wir zur 
Meinung gelangt sind, diese Probleme werden 
reif, um sie zur Besmlußfassung zu bekommen, 
entspre<:hend vertreten und in diesem Hause 
eben durdlsetzen. 

Und eines dieser wichtigen Probleme ist 
auch das Hausbesorgergesetz. Ein langge­
hegter Wunsch der Hausbesorger, und gerade 
ein Punkt zeigt, wie schwierig dieses Problem 
zu lösen war. Es ist der § 9 lit. b beziehungs­
weise der § 17 Abs. I, in der Regierungs­
vorlage noch der § 16 Abs. 2, wo die Kosten 
~er Vertretung des Hausbesorgers bei Ab­
wesenheit vor allem durch Unfall oder plötz­
liche Krankheit geregelt werden. Dreimal 
mußte dieser Gesetzentwurf abgeändert wer­
den, weil immer wieder Initiativen gestartet 
wurden. und ich glaube, daß der jetzt vor­
liegende Kompromiß zu. diesen bei den Para­
graphen, dem wir heute ja auch die Zustim­
mung geben, ein guter Kompromiß ist, der 
den Wünschen der Hausbesorger, der Haus­
eigentümer und aum der Mieter voll und 
ganz Redl.nung trägt. So wie überhaupt - und 
im glaube, ich darf das feststellen - das 
gesamte Hausbesorgergesetz den Wünschen 
dieser drei Gruppen, die von diesem Gesetz 
betroffen sind, Rechnung trägt. Durch dieses 
Gesetz wird die Benadtteiligung der Haus­
besorger gegenüber den anderen Arbeitneh­
mern gemildert. 

Wenn heute bereits von diesem Redner­
pult eine Frau Kollegin des Bundesrates ge­
sprochen hat und audl hier die Probleme der 
Frauen ein bißchen in den Vordergrund ge­
stellt hat. dann darf ich feststellen: Auch von 
diesem Gesetz sind ja viele Frauen betroffen, 
da ja· nahezu 90 Prozent der Hausbesorger 
Frauen sind und für diese Frauen letztlich 
damit eine Besserstellung gebradlt wird. 

Aber noch ein Punkt in diesem Gesetz ist 
besonder3 hervorzukehren: daß es bundesein­
heitlidl ist und für alle Hausbesorger Oster­
reichs in Geltung treten wird und für diese 
eben eine Besserstellung bringt. (Bundesrat 
Hella Ha n z 1 i k: Sogar für Tirol und VOI­

arlberg/) Auch für Tirol und Vorarlberg, Frau 
Kollegin. richtig. Und wenn wir die Entwick­
lung der Hausbesorgergesetzgebung, des 
Arbeitsrechtes, des Sozialgesetzes betrachten, 
wenn wir ein bißchen zurückschauen auf die 
Grundsätze, auf denen es aufbaut - die alte 
Gemeindeordnung, Sie wissen das ja -, dann 
darf ich nur einen Punkt herauskehren. Ver­
zeihen Sie es mir, wenn ich ein bißchen stolz 
auf meine Heimatgemeinde Mödling bin, die 

ja im Jahre 1910 über Bemühen des damaligen 
Bürgermeisters - zu diesem Zeitpunkt ge­
hörte ja auch noch die derzeitige Bundes­
hauptstadt Wien dazu - mit eine der sedls 
Städte Niederösterreichs war, für die diese 
Hausbesorgerordnung 1910 als ein Landes­
gesetz erstmalig gesmaffen wurde und erst­
malig für die Hausbesorger eine rechtlidle, 
eine gesetzlidle Regelung auf Gesetzesbasis 
gebracht hat. 

Wie wichtig es ist, daß dieses Gesetz bun­
deseinheitlich ist, zeigt das Beispiel der 
Gegenüberstellung einiger Märkte und Ort­
schaften, zum Beispiel der Marktgemeinde 
Fischamend in Niederösterreich. Diese Markt­
gemeinde hat 773 Einwohner nach der Volks­
zählung 1961, und diese 773 Einwohner woh­
nen in 113 Wohnungen. Für diese Markt­
gemeinde hat die Hausbesorgerordnung aus 
dem Jahre 1957 bereits gegolten; sie wurde 
in Anwendung gebracht. Für die Bezirkshaupt­
stadt Amstetten zum Beispiel mit 12.075 Ein­
wohnern - ebenfalls nach der Volkszählung 
19tH - also um 15mal mehr Einwohner, die 
in 1664 Wohnungen wohnten, wurde dieses 
Gesetz nicht zur Anwendung gebracht. Und 
wenn ich noch ein Beispiel zitieren darf: 
Auch in der Landeshauptstadt Innsbruck mit 
über 100.000 Einwohnern und 7091 Wohnun­
gen wurde dieses Gesetz ebenfalls nicht zur 
Anwendung gebracht, aber, wie gesagt, in 
der Marktgemeinde Fischamend schon. 

Deshalb begrüßen wir es, daß eine bundes­
einheitliche Regelung kommt, die für alle 
Hausbesorger diese Besserstellung auf arbeits­
und sozialrechtlicher Basis bringt. 

Ein weiterer Punkt ist noch zu erwähnen. 
Dieses Gesetz nimmt auch Rücksicht auf die 
geänderten Wohnungsverhältnisse in Oster­
reich durch den' Eigentumsbegriff, die Eigen­
tumswohnungen, wo ja der Eigentümer, der 
Nachfahre der ehemaligen Mieter, in zwei­
facher Beziehung zum Hausbesorger steht: als 
Eigentümer und als Mieter, und damit also 
in eine sogenannte Doppelbeziehung kommt. 

Ich darf noch auf einige Punkte des Ge­
setzes selbst eingehen und vielleicht als ersten 
Punkt die Beschaffenheit des sogenannten Lei­
stungslohnes herauskehren. Wenn Sie zum 
Beispiei § 1 Abs. 6 hernehmen. Es wurde 
für die einzelnen Tätigkeiten, vor allem auch 
- ich möchte das gerade in der Winterszeit 
hervorkehren - für das Reinigen oder Be­
streuen der Gehsteige, nicht mehr so wie bis­
her ein Zuschlag zum Entgelt gegeben, son­
dern jetzt wird pro Quadratmeter ein Entgelt 
berechnet, was letztlich für die Hausbesorger 
sehr, sehr wichtig ist und den Hausbesorgern 
einen echten Leistungslohn bringt. 
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lag. Gusner 

Im. darf dabei noch anmerken, daß auch 
für die Hauseigentümer, die Verwalter eine 
VereinfadlUng der Verrechnungs art des Ent­
geltes gegeben ist. 

Zweitens darf ich feststellen, daß der Dienst­
nellmerschutz im § 4 Abs. 5 wesentlich besser 
geregelt wurde. Wir haben uns ja heute - ich 
habe es bereits sagen können - mit dem 
Arbeitszeitgesetz beschäftigt. Und auch das 
bringt jetzt für die Hausbesorger in diesem 
§ 4 Abs. 5 eine echte Festlegung, einen echten 
Dienstnehmerschutz, betreffend eine Tätigkeit 
in einer gewissen Zeiteinheit. . 

hältnis länger als zwei Monate dauert, geht es 
automatisch in ein sogenanntes unbefristetes 
Dienstverhältnis über. 

Die Kürzung des Probedienstverhältnisses 
von drei auf zwei Monate, die Verlängerung 
der Kündigungsfristen für den Hauseigen­
tümer von einem Monat auf sechs Wochen 
beziehungsweise auf drei Monate, wenn der 
Hausbesorger über zehn Jahre beschäftigt war 
- wobei also die Kündigungszeit des Haus­
besorgers mit einem Monat belassen wurde -, 
ist, glaube ich, ebenfalls ein echter sozialer be­
ziehungsweise arbeitsrechtlicher Fortschritt. 
Die Verlängerung der Räumungsfristen von 

Als drittes darf ich die Einführun~ d~s zwei auf vier Wochen beziehungsweise von 
1~. und 14. Entgeltes nennen; erstmalIg mit drei auf fünf Monate und vor allem auch die 
dIesem Hausbesorgergesetz 1970. Es wird V I" d F' t r d' H' t bl' 
heute. in einem Jahr _ wenn h t ch er an~eru~g er ns ur Ie m e~ Ie-

. •. eh d" b Weu hne s on I benen 1st eme sehr maßgebende Tat dIeses SOVle gespro en wur euer ei achts- G t 
gesdlenke -, zum Jahresende 1970 wird es ese zes. 
also . den Hausbesorgern erstmals dieses Ich darf noch darauf hinweisen, daß die 
13. Monatsentgelt bringen, weil ja, wie Sie Interessenvertreturtgen, über die in diesem 
wissen, dieses Hausbesorgergesetz mit 1. Juli Hause ebenfalls immer sehr oft gesprochen 
1970 in Kraft tritt, wurde, gemäß § 11 bei der Festlegung der 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Ver­
besserung des Wohnungsstandards der Baus­
besorger, angeglichen natürlich an das allge­
meine Wachsen des Wohnungsstandards in 
Osterreich. Wenn wir uns daran erinnern, in 
welchen " Wohnungen " - unter Anführungs­
zeidl,en - manche Hausbesorger heute noch 
wohnen, dann darf ich hier sagen: Gott sei 
Dank ist in diesem Gesetz verankert, daß 
der Hausbesorger, der ja reinigen muß, nun 
aum die Möglichkeit hat, sich irgendwo zu 
reinigen. Die Badegelegenheit wurde im Ge­
setz im § 13 Abs. 1 festgelegt, wonach also 
dem Hausbesorger ein Baderaum oder eine 
Badenische zur Verfügung gestellt wird. 

Auf den Punkt Krankengeld bei Krankheit 
und Unfall möchte ich separat doch noch ein­
mal eingehen, und zwar vor allem hinsichtlich 
der Vertretung des Hausbesorgers, Darüber 
gab es eine lange Debatte im Sozialausschuß 
des Nationalrates und dann einen gemein­
samen Initiativantrag im Nationalrat selbst. 
Man ist nun dazu gekommen, dem Haus­
besorger die Vorsorgepflicht für die Vertre­
tung dann, wenn er einen plötzlichen Unfall 
hat, abzunehmen. Man kann ja faktisch im 
Falle einer plötzlich auftretenden Krankheit 
gar nidlt von ihm verlangen, für eine Ver­
tretung Vorsorge zu treffen. Aber auch dem 
Hauseigentümer kann man ja nicht zumuten, 
im vorhinein zu wissen, wann dieser Unfall 
auftritt. sodaß er ja die entsprechende Vor­
sorge im vorhinein nicht treffen kann. 

Höhe des Entgeltes, des Materialkosten­
ersatzes, des Sperrgeldes und so weiter wei­
terhin ihr Mitspracherecht haben und heran­
gezogen werden müssen, wenn die Höhe 
dieses Entgeltes und so weiter festgelegt wird. 

Abschließend, Hohes Haus, darf ich fest­
stellen: Dieses Hausbesorgergesetz bringt für 
eine Arbeitnehmergruppe, die bisher arbeits­
rechtlich und sozial rechtlich wesentlich 
schlechter gestellt war als viele andere 
Arbeitnehmergruppen, eine wesentliche Bes­
serstellung, und wir sind der Frau Sozial­
minister zu Dank verpflichtet, daß sie diese 
Gesetzesvorlage im Parlament eingebracht hat. 
Ich darf deshalb feststellen, daß wir gerne 
diesem Gesetzesbeschluß unsere Zustimmung 
geben. (Beifall bei der OVP.) 

Vor~itzende: Zum Wort hat sich weiters 
das Mitglied des Bundesrates Frau Hella 
Hanzlik gemeldet. Ich erteile es ihr. 

Bundesrat Hella Hanzlik (SPO) : Sehr ge­
ehrte Damen und Herren! Ich hätte meinen 
Debattenbeitrag heute wohl anders eingelei­
tet, aber Herr Ing. Gassner hat mich· dazu 
veranlaßt, festzustellen, daß es sehr merk­
würdig ist, daß so viele Gesetzesvorlagen, 
die die Sozialpolitik betreffen, jetzt erst zur 
Gesetzwerdung reif werden, nämlich jetzt 
zwei oder drei Monate vor dem 1. März, vor 
den nächsten Wahlen. Und das, sehr geehrter 
Herr Ing. Gassner; ist wohl sehr verdächtig. 
(Bundesrat Böe k: Das ist "purer Zufall" /) 
Jawohl. 

Die Einschränkung des befristeten Dienst- Nun möchte ich zum vorliegenden Gesetzes-
verhältnisses auf zwei Monate ist ebenfalls beschluß Stellung nehmen. Aus den Erläutern­
eine· wesentliche Tat. Wenn das Dienstver- den Bemerkungen zu diesem Bundesgesetz. 

286. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 23 von 64

www.parlament.gv.at



7594 Bundesrat - 286. Sitzung - 17. Dezember 1969 

Hella Hanzlik 
- und Herr Ing. Gassner hat eine ganze Reihe 
von Dingen angeführt, die wir ja selbst aus 
den Erläuternden Bemerkungen entnehmen 
können - geht sehr ausführlich die Entwick­
lung hervor, die zu diesem Hausbesorger­
geseti geführt hat. Es war, wie Sie, Herr 
Ing. Gassner, vielleicht auch wissen, ein sehr 
langer, ein sehr mühsamer Weg, der hier 
beschritten werden mußte. Gerade diese 
Berufssparte litt unter Diskriminierung, und 
wir sind froh, daß diese Diskriminierung 
wenigstens zum Teil aufgehoben wurde. 

Es handelt sich um eine große Gruppe 
berufstätiger Menschen, für die endlich auch 
Verbesserungen sowohl arbeitsrechtlich als 
auch auf dem Gebiete der gesetzlichen Ent­
geltsbestimmungen herbeigeführt werden. Es 
ist schon angeführt worden, daß es sich bis 
zu 90 Prozent um Frauen handelt, die diesen 
Beruf ausüben, noch dazu Frauen, von denen 
30 Prozent über 60 Jahre alt sind. Ich werde 
später darauf zurückkommen, warum gerade 
ein großer Teil dieser Frauen gezwungen ist, 
diesen Beruf auszuüben, weil wir es nämlich 
besonders in Wien mit Hausherren zu tun 
haben, die ein so "großes soziales" Empfinden 
an den Tag legen. 

Die letzte Initiative, die zu dem hier vor­
liegenden Gesetz geführt hat, ergriff der 
Osterreichische Gewerkschaftsbund; und es 
war nicht eine soziale Tat der OVP-Regierungl 
Ich bin schon dafür, Herr lng. Gassner, daß 
wir doch bei der Wahrheit bleiben, die sogar 
in den Erläuternden Bemerkungen angeführt 
Wird. Ich glaube, das ist doch eine Tatsache, 
die man auch vermerken muß. 

Der Osterreichische Gewerkschaftsbund hat 
bereits im Sommer 1967 dem Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung einen Entwurf 
für die Neufassung der Hausbesorgerord­
nung überreicht. Erst in den Monaten April 
1968 bis Februar 1969 wurden Verhandlungen 
mit Vertretern aller Interessengruppen ge­
führt. Es gab dabei sehr starke Widerstände 
besonders bei den Hauseigentümervertretern, 
und daher blieb nichts anderes übrig, als auch 
verschiedentlich Kompromisse zu schließen, 
die letzten Endes auch den Hausbesorgern 
Verbesserungen brachten. So erhalten in Zu­
kunft auch Hausbesorger, wie hier angeführt 
wurde und wie aus dem Gesetz hervorgeht, 
ein 13. und 14. Monatsentgelt. 

Bei der Entlohnung wurden nun endgültig 
gesetzliche Maßnahmen getroffen, die ver­
sdliedene Arbeitsleistungen berücksichtigen. 
Bisher war es den Hausbesitzern möglich, die 
Dienstverhältnisse ohne Rücksicht auf die 
damit verbundene Arbeitszeit abzuschließen. 
Das hat dazu geführt, daß beispielsweise 

Hausbesorger, die eine Heizanlage 'zu. be­
treuen hatten, wohl entsprechend entlohnt 
wurden, dafür aber dauernd anwesend sein 
mußten, solange die Anlage in Betrieb war. 
Das erforderte bei Anlagen, die die Miet­
objekte mit Warmwasser versorgen und ganz­
jährig in Betrieb sind, auch eine ständige 
Anwesenheitspflicht. Das gleiche, daß also die 
Hausbesorger ständig im Hause anwesend 
sein mußten, galt auch für jene Anlagen, die 
nur während der Wintermonate - wie zum 
Beispiel Zentralheizungsanlagen - in 'Betrieb 
sind. In diesen Fällen ist es ja' besonders 
schwer, Ersatzpersonen bei Krankheit oder 
Urlaub des Hausbesorgers zu finden. 

Das neue Gesetz schließt nun derartige Ver­
einbarungen aus, weil die Arbeitszeit nicht 
größer sein darf - auch nicht in einem solchen 
Dienstverhältnis -, als die gesetzlichen Vor­
schriften oder Kollektivverträge es in anderen 
Fällen festlegen. Wir sind sehr froh darüber, 
daß das neue Arbeitszeitgesetz auch bei den 
Hausbesorgern Anwendung finden wird lind 
finden soll. 

Auch der Dienstnehmerschutz wurde bei ge­
wissen Tätigkeiten ausgebaut. In Zukunft wird 
ein Hausbesorger die FensterreinigUIig nur 
dann vorzunehmen haben, wenn entspr~­

chende Sicherheitsvorkehrungen . getroffen 
werden. Auch für die Beleuchtung des Hauses 
wird er nur dann zu sorgen haben, wenn für 
ihn in diesem Zusammenhang keine . beson­
dere Gefahr besteht. 

Und nun komme ich zu einem Problem, das 
auch Herr Ing. Gassner hier angeführt hat. 
Es heißt also im Gesetz: Die Dienstwohnungs­
größe ist zu erweitern. Es ist richt.g: Bei 
den Neubauwohnungen wird die Dienst­
wohnungsgröße als Mindestgröße erweitert 
werden können. Aber ich möchte an Sie die 
Frage richten: Für wie viele Wohnungen, für 
wie viele Hausbesorger trifft dieser Gesetzes­
punkt zu? (Bundesrat Ing. Gas 8 n er: Für 
die Zukunft, daß es besser wird!} Mödling 
ist ja nicht so weit von Wien entfernt. Sie 
wissen ja selbst, daß uns noch aus der guten 
alten Zeit leider Hunderttausende, mö<hte ich 
sagen, solcher Hausbesorgerwohnungen be­
glücken, in denen bei Gott keine MögliChkeit 
gegeben ist, sie mit Baderäumen, mit einem 
Badezimmer oder mit Duschen gar auszu­
rüsten. Wir haben es bei den bestehenden 
Hausbesorgerwohnungen mit Bassenawohnun­
gen zu tun, und die Hausbesorgerwohnungen 
sind vielleicht gerade in den Häusern aus 
der guten alten Zeit noch viel schlechter aus· 
gestattet als in allen anderen Häusern. Nicht 
zu reden selbstverständliCh von den Häusern 
der Gemeinde Wien, die selbstverständlich 
auch. für die Hausbesorger eine tadellose 
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mensdtenwürdige Wohnung zur Verfügung 
stellt (Ruf bei der SPO: So ist esl- Zwischen­
ruf des Bunde8rates lng. Gas 8 n er), mit 
allem Komfort, den im allen Hausbesorgern 
wünsche, die leider in jenen Häusern arbeiten 
müssen, die ihnen da zur Verfügung gestellt 
werden. 

Endli<h ist es gelungen. eine Reihe jahre­
langer Forderungen durchzusetzen, es bleiben 
aber noch viele Wünsche offen, um dieser 
Berufssparte die ihr gebührende Stellung zu 
sichern. 

Der Ansprum auf Abfertigung und der 
Anspruch auf eine Ersatzwohnung bei län­
gerer Dienstzeit oder bei Erkrankung durch 
die Tätigkeit beziehungsweise bei Erreichung 
des Pensionsalters wird leider noch nicht 
durdtwegs anerkannt. Die Gemeinde Wien 
als Hauseigentümer kann wohl als vorbild­
licher sozialster Dienstgeber betrachtet wer­
den. Den 4000 Hausbesorgern der Wiener 
städtisdlen Wolmhäuserverwaltung ist bei 
Erreichung der Altersgrenze oder bei Invali­
dität eine Ersatzwohnung gesichert. Diese 
Mensdlen gehen nicht mit Sorge und Angst 
vor ihrem Alter in den Ruhestand. In Wien 
allein sind aber 21.000 Hausbesorger besdläf­
tigt. Fragen Sie diese Menschen. welwer Zu­
kunft sie entgegengehen, wenn sie ihre Posten 
als Hausbesorger aufgeben. Aus diesem Grund 
ist es erklärlich, daß weit über 30 Prozent 
der Hausbesorger zwischen 65 und 75 Jahre 
alt sind, obwohl auch in diesen Fällen die 
Gemeinde Wien nach besten Kräften bemüht 
ist, diesen Menschen eine Ersatzwohnung zu 
ge~en. Aber den Hauseigentümern ist diese 
Frage der menschenwürdigen WohnUng auch 
nach einem arbeitsreichen Leben keine be­
sonders wichtige Angelegenheit. (Bundesrat 
Dr. P j t s c h man n: Sagen Sie das Ihren 
HauseigentümernI) 

Vom Hausbesorger werden Pflic:hten erwar­
tet und gefordert, die man wahrscheinlich 
keinem einzigen Dienstnehmer zumutet, näm°­
lic:h jene Pflicht, für einen Ersatz zu sorgen, 
falls er seine Dienstleistungen nidlt selber 
verrichten kann. Diese Verpflichtung trifft ihn 
besonders hart, wenn er krank ist oder wenn 
er seinen Urlaub konsumieren will, auf den 
er wie jeder andere Dienstnehmer Anspruch 
hat. 

Der Abänderungsantrag, der als Kompromiß 
zustande kam, schafft Klarheit über die Ver­
tretung. Ist nämlich der Hausbesorger ver­
hindert, seinen Obliegenheiten nachzukom­
kommen, hat er auf seine Kosten für eine 
Vertretung zu sorgen. Dies gilt aber dann 
nimt, wenn er infolge einer plötzlich auf­
tretenden Dienstverbinderung durch Krankheit 

oder Unfall seiner Pflicht nicht nachkommen 
kann. Sehr vorsichtig - das ist das mindeste, 
was ich dazu sagen kann - wird hier die Ver­
pflichtung für den Hauseigentümer formuliert. 
Es heißt nämlich in diesem Antrag: .. Hiedurch 
wird jedoch eine besondere Pflicht des Haus­
eigentümers, für einen solchen Fall im voraus 
vorzusorg~n, nicht begründet." 

Zusammenfassend mödlte ich sagen, daß 
in Osterreich derzeit rund 31.000 Hausbesorger 
sozialversidlerungstedmisch erfaßt sind. 
Schätzungsweise sind aber zirka 40.000 bis 
42.000 Hausbesorger beschäftigt. Nicht erfaßt 
wurden sie, weil es in den beiden Ländern 
Tirol und Vorarlberg bisher keine bundes­
einheitliche Hausbesorgerordnung gab. Durch 
das neue Gesetz werden daher noch Tausende 
von Hausbesorgern im ASVG. BerüCksidlti­
gung finden. Das bedeutet. daß endlich auch 
diesen Hausbesorgern in Zukunft der An­
spruch auf eine Pflichtversicherung und damit 
auch auf eine Pension gesichert wird. 

Meine Damen und Herren! Wenn auch 
viele unter uns - so wie Sie, Herr Kollege 
Pitschmann - begeisterte Schifahrer sind und 
die guten Schneeverhältnisse begrüßen. so 
sind wir vom Schnee reichtum in der Stadt 
nicht so sehr begeistert. Besonders belastet 
werden aber jene, die dafür zu sorgen haben, 
daß wir uns auf den Straßen und auf den 
Gehsteigen unfallfrei bewegen können. Und 
stark belastet werden in diesem Sinne und 
heute die Hausbesorger. Vielleicht sprechen 
wir von dieser Stelle einmal nicht den Mini­
stern und ihren Beamten unseren Dank aus, 
sondern allen Hausbesorgern, die in diesen 
strengen winterlichen Tagen mit der Säube­
rung der Gehsteige, der Höfe und anderer 
Anlagen harte Arbeit verrichten mußten und 
denen noch ein langer Winter bevorsteht. 
(Beifall bei der SPO und bei Bundesräten der 
OVP.) Wünschen wir daher allen Hausbesor­
gern jene Arbeitserleichterungen, die die Ge­
meinde Wien ihren Hauswarten gewährt, 
nämlich im Winter und Sommer mit ordent­
lichen, guten technischen Geräten ausgerüstet 
zu werden. 

Die Sozialisten werden dieser Vorlage ihre 
Zustimmung geben. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wird von der Frau Berichterstatter das Schluß­
wort geWÜDsd1t? - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Bin sp 1 U c h zu 
erheben. 

672 
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9. Punkt:· Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
:vom 11. Dezember 1969, betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem zum Bundesgesetz über 
Wohnungsbeihilfen für das Geschäftsjahr 19'10 
eine Sonderregelung getroffen wird (365 der 

Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 9. Punkt 
der Tagesordnung: Sonderregelung zum Bun­
desgesetz über WohnungsbeihiIfen für das 
Geschäftsjahr 1970. 

Berichterstatter ist das Mitglied des Bun­
desrates Frau Hermine Kubanek. Ich bitte sie 
um den Bericht. 

Bericaterstatterin Hermine Kubanek: Hoher 
Bundesrat! Meine Damen und Herren! Durch 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll für das Jahr 1970 so wie 
in den vergangenen Jahren eine Sonderrege­
lung getroffen werden. wonach ein zu er­
wartender Ubersdtuß an Eingängen nach § 12 
des Wohnungsbeihilfengesetzes dem Bund zu­
zufließen hat. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Verhand­
lung genommen und einstimmig besChlossen. 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag. der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den GesetzesbesChluß des National­
rates vom 11. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem zum Bundesgesetz 
über Wohnungsbeihilfen für das Geschäftsjahr 
1970 eine Sonderregelung getroffen wird. wird 
kein EinspruCh erhoben. 

Vorsitzende: Danke. Zum Wort hat sich 
niemand gemeldet. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der Ab s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n E 1 n 8 p r u eh zu 
~rheben. 

10. Punkt: BesdIluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Abkommen 
zwisdten der Republik Usterreich und' dem 
Spanisdten Staat über Soziale Sicherheit samt 

SdIlußprotokoll (366 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
10. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
Spanien über Soziale Sicherheit. 

Berichterstatter ist das Mitglied des Bun­
desrates Herr Bernkopf. Im bitte ihn um 
seinen Berid:J.t. 

Berichterstatter Bemkopf: Hohes Haus I Der 
Ausschuß für soziale Angelegenheiten hat 
mich. ermächtigt, über den Beschluß des 
Nationalrates vom 11. Dezember 1969. be­
treffend ein Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich und dem Spanisdlen Staat über 
Soziale Sicherheit samt Schlußprotokol1, zu be­
richten. 

Durch das vorliegende Abkommen soll das 
aus dem Jahre 1964 stammende Abkommen 
mit Spanien über Soziale Sicherheit ersetzt 
werden. Infolge grundlegender Rechtsände­
rungen auf spanischer Seite ist das seinerzeit 
abgeschlossene Abkommen unanwendbar .ge­
worden. Bei der Neukodifikation wurde auch 
auf die von Osterreich mit der Bundesrepublik 
Deutschland. der Schweizerischen Eidgenos­
senschaft und dem Fürstentum Liemtenstein 
abgeschlossenen analogen Abkommen .Bedacht 
genommen. Eine wesentliche Erweiterung er­
folgte darüber hinaus beim sachUdten Gel­
tungsbereich des neuen Abkommens durdt die 
Einbeziehung von selbständig Erwerbstätigen 
in Spanien und durdt die Einbeziehung . des 
Gewerblichen Selbständigen -Pensionsversidte­
rungsgesetzes. des LandwirtschaftliChen Zu­
sChußrentenversiCherungsgesetzes sowie: des 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs­
gesetzes auf österreiChisCher Seite. 

Der AussChuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliChe Vorlage . in seiner 
Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Veihand- . 
lung -genommen und einstimmig besChlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen. keinen 'Ein­
spruCh zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der AussChuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den· Beschluß des Nationalrates vom 
11. Dezember 1969, betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Osterreim und dem 
Spanischen Staat über Soziale Sicherheit samt 
Sdtlußprotokoll. wird k ein Ein s p r ~ eh 
erhoben. 

Vorsitzende: Danke. 

Zu Wort hat sim niemand gemeldet. 

Wir smreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g besdtließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National­
rates k ein e n E j n s p r u eh zu erheben. 

11. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom t2.Dezember 1969, betreffend ein Bundes-­
gesetz über die Pensionsversidlerung der in 
der Land- und Forstwirtsdlaft selbständig Er­
werbstätigen (Bauem-Penslonsversldlerungs-

gesetz - B-PVG.) (367 der Beilage) 
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Vorsitzende: Wir gelangen nun zum' Bundesrat Schreiner (OVP): Hohes Haus! 
Punkt 11 der Tagesordnung: Bauern-Pensions- Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und 
versicherungsgesetz. Herren! Gegenüber den Arbeitern und Ange­

stellten sind die selbständig Erwerbstätigen. Berichterstatter ist das Mitglied des Bundes-
rates Kouba. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Kouba: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Ich bringe den Bericht 
des Ausschusses für soziale Angelegenheiten 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969, betreffend ein Bun­
desgesetz über die Pensionsversicherung der 
in der Land- und Forstwirtschaft selbständig 
Erwerbstätigen (Bauern- und Pensionsversiche­
rungsgesetz) . 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll für die bäuerliche Bevölke­
rung nach dem Vorbild des ASVG. und des 
GSVPG. ein vollwertiges Pensionsversiche­
rungssystem eingerichtet werden. Die Pflicht­
versicherung um faßt die Versicherungsfälle 
des Alters, der Erwerbsunfähigkeit und des 
Todes. Für die Beitragsbemessung ist der Ein­
heitswert des land- beziehungsweise forst­
wirtschaftlichen Betriebes maßgebend. Die 
zweite Finanzierungsquelle sind Bundesbei­
träge (Ausfallshaftung analog dem GSPVG.). 
Das Ausgleichszulagenredlt entspricht dem 
ASVG. bezieungsweise dem GSPVG. mit der 
Maßgabe, daß die in der Land- und Forstwirt­
schaft üblichen Ausgedingeleistungen unge­
achtet der tatsächlichen Verhältnisse mit 
einem Pauschalbetrag angerechnet werden. 
Die Neuregelung soll hinsichtlich der Bestim­
mungen über den Umfang der Versicherung, 
die Meldungen und Auskunftspflicht und die 
Beiträge der Versicherten mit 1. Oktober 1970, 
im übrigen am 1. Jänner 1971 in Kraft treten. 
(Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eck e r t 
übernimmt die Verhandlungsleitung.) 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung am 15. Dezember 1969 in Verhand­
lung genommen und einstimmig besChlossen, 
dem Hohen Haus zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 12. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz über die Pensionsversicherung 
der in der Land- und Forstwirtschaft selb­
ständig Erwerbstätigen (Bauern-Pensionsver­
sicherungs gesetz) , wird k ein Ein s p r u c h 
erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h.c. Eckert: 
Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Schreiner 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

also auch die Bauern, in den Sozialversiche­
rungseinrichtungen jahrzehntelang zurück-
geblieben. Diese Entwicklung liegt in der 
Natur der Sache. Es war richtig und begreif­
lich, daß man bei den Sozialversidlerungsein­
richtungen zuerst an die unselbständig Täti­
gen, an die Arbeiter und Angestellten, daChte, 
weil diese mehr als die selbständig Tätigen 
von der Hand in den Mund leben, wie man 
so sagt, während immerhin der selbständig 
Erwerbstätige doch ein gewisses, wenn audl 
meistens sehr kleines Besitztum hat und da­
her eher krisenfest sein kann, als das für so 
manche unselbständig Erwerbstätige der Fall 
war. 

Für den landwirtschaftlichen Bereich zählte 
zu den ersten Initiatoren auf sozialpolitisdlem 
Gebiet Dr. Engelbert Dollfuß, auf dessen 
Initiative die Landarbeiterversicherungsan­
stalt und die Unfallversicherung in der Land­
und Forstwirtschaft zurückzuführen ist. Dann 
kam eine längere Pause. Nach dem zweite:p 
Weltkrieg, im Jahre 1952, tagte der Oster­
reichische Bauernbund in Innsbruck. Das war 
eine große, sehr entscheidende Sozialtagung 
des Bauernbundes asterreichs. Damals wurden 
die grundsätzlichen Forderungsbeschlüsse ge­
faßt, für die Familienhilfe der Bauern, für die 
Altersvorsorge, und dem Prinzip nach . war 
auch bereits die Rede von einem Kranken­
schutz, der auch für die Bauernfamilien ein­
mal kommen sollte. 

Das Forderungsprogramm wurde der Dring­
lichkeit nach geordnet und auch durchgesetzt. 

Im Jahre 1955 wurde auch die Familien­
beihilfe für die Bauernkinder eingeführt; für 
die unselbständig Tätigen besteht sie ja be­
kanntlich bereits seit dem Jahre 1948. 

Im Jahre 1957 kam es dann zum ersten Teil 
der Altersvorsorge, nämlich zum Landwirt­
schaftlichen Zuschußrentenversicberungs­
gesetz. 

Das Jahr 1965 brachte das Bauern-Kranken­
versicherungsgesetz, und mit dem vorliegen­
den Gesetz über die Bauern-Pensionsversiche­
rung soll im Laufe der Zeit eine GleiChstellung 
der selbständig Erwerbstätigen in der Land­
und Forstwirtschaft hinsichtlich Altersvorsorge 
mit den übrigen Bevölkerungsschichten er­
folgen. Auch das wird eine gewisse Entwidt­
lung brauchen und geht nicht von· heute auf. 
morgen. 

Wie bereits gesagt ...;.. um jetzt näher auf 
die Gesetzesmaterie einzugehen ---i ist der 
Vorläufer des heute zur Debatte stebeDdea 
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Schrei .. 
Bauem-Pensionsversidlerungsgesetzes das 
Landwirtsdlaftlidle ZusdlUßrentenversiche­
rungsgesetz, das am 18. Dezember 1951 be­
sdllossen wurde und einen Rentenbeginn mit 
1. Juli 1958 bei einer monatlidlen Rentenaus­
zahlung, die dreizehnmal gewährt wurde, vor-

Uber diese persönlichen Leistungen hinaus 
zahlt der Betrieb einen Zuschlag zum Grund­
steuermeßbetrag, der ursprünglich mit 150 Pro­
zent des Grundsteuermeßbetrages festgelegt 
wurde und derzeit bereits 345 Prozent vom 
Grundsteuermeßbetrag ausmacht. 

~ ~~~~~~~~~ 
Ein kleiner Blick auf die Leistungen dieser sehr wesentlidl ersdleinendenLeistungsteil zu 

gegenwärtigen Landwirtsdlaftlichen Zuschuß- werfen, mödlte ich mit ein paar Worten Ihre 
rentenversidlerung mit dem Stand vom 1. No- Aufmerksamkeit auf die Heilfürsorge der Zu­
vember 1969. -schußrentenversidlerungsanstalt lenken. Auf 

Vor allem werden Alterszuschußrenten ge- diesem Gebiet ist wahrlich sehr, sehr vieles 
währt, Witwenzusdlußrenten, Waisenzusdluß- geschehen. Die Anstalt selber hat eigene Kur­
renten, Erwerbsunfähigkeitszuschußrenten und einrichtungen gesdlaffen, und zwar zunädlst 
ein Hilflosenzusdluß zu gewissen Renten, - ich glaube, auch heute noch eine der 
wenn die Hilfsbedürftigkeit gegeben ist. Ins- größt~n Einrichtungen - die bäuerlidle Son­
gesamt zahlt gegenwärtig die Landwirtschaft- derheilanstalt für Rheumakranke in Baden bei 
Urne Zusdlußrentenversidlerungsanstalt Wien mit einer Bettenanzahl von 113, dann 
144.858 Renten aus. die Kuranstalt Paracelsushof in Badgastein, 

Es wäre falsdl zu behaupten, daß während eine etwas kleinere Anstalt, bei der es 
des Bestandes der ZusdlUßrentenversiche- wünsdlenswert wäre, soweit das Geld reicht. 
rungsanstalt keine Verbesserungen gemacht sie in Zukunft noch zu vergrößern, denn es 
wurden, wenn auch die Verbesserungen noch ist dort eine sehr wertvolle Kurmöglichkeit 
unzulänglidl waren, sodaß heute das Bauern- gegeben. (Bundesrat No v a k: Wie in Bad 
Pensionsversicb.erungsgesetz beschlossen wer- Hall!) Kommt noch I - Sie hat bis jetzt eine 
den muß. Bettenanzahl von nur 34. 

Im Jahre 1965 wurde eine zehnprozentige 
Erhöhung der. Zuschußrente beschlossen, im 
Jahre 1967 -der Hilflosenzuschuß, der sich ge­
wiß bereits sehr gut auswirkt. Es werden der­
zeit an 22.808 Zuscb.ußrentner Hilflosenzu­
sdlüsse gewährt. und der monatliche Aufwand 
für den Hilflosenzusdluß beträgt bereits etwas 
über zehn Millionen Sdlilling - schon eine 
beadltlic:he Zuwendung an die ärmsten unserer 
Altbauern, die diese Hilfe zur kleinen Zu­
sdlußrente gewiß sehr, sehr notwendig 
braumen. 

Auch in der Beitragsleistung hat sidl begreif­
lic:herweise eine wesentliche Entwicklung er­
geben. Ich will nur zwei Vergleiche anstellen: 
Die HauptverSidlerten, die im Jahre 1958 noch 
etwas über 262.000 ausmadlten, machten 1961 
- das ist aus dem letzten Jahresbericht -
nur 'mehr 238.000 aus. Der Hauptversicherte 
hatte damals 240 S im Jahr zu leisten und 
leistet heute 550 S. Familienangehörige gab 
es damals - 19581 - noch über 90.000. Sie 
sind in ihrer Zahl mittlerweile mehr als um 
die Hälfte zurückgegangen und machen nur 
mehr etwas über 41.000 aus. Die Beitragshöhe 
für Familienangehörige betrug 1958 120 Sund 
beträgt heute 215 S im Jahr. Die Gesamtver­
sichertenzahl betrug 1958 noch 352.000 - so­
gar etwas darüber -, sie beträgt heute nur 
mehr 280.000. Wir ersehen also auch hier aus 
der Beweguß,g der Bauern-Krankenversiche­
I1mgsanstalt den Berufsstrukturwandel, in dem 
sidl gerade audl die bäuerliche Bevölkerung 
in einelIl großen Ausmaße befindet. 

Ferner hat die Zuschußrentenversidlerungs­
anstalt die Möglichkeit, auch in Kuranstalten 
der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialver­
sicherungsanstalt ihre kurbedürftigen Patien­
ten unterzubringen. Und hier- jawohl -:­
steht im Vordergrund die neue Anstalt in 
Bad Hall in Oberösterreich mit einer Betten­
anzahl von 114, eine sehr, sehr moderne An­
stalt mit besten Einrichtungen, die sicherlic:h 
für die Patienten dort auch wertvolle Erfolge 
bringen wird. 

Ferner das Kurheim Scb.allerbadler Hof in 
Bad Scb.allerbach mit einer Bettenanzahl von 
104, dann das Kurheim Schweizerei in Bad 
Gleichenberg mit einer Bettenanzahl v:on 92, 
das Kurheim Goldenes Kreuz in Bad Ischl 
mit einer Bettenanzahl von 83 - als Ober­
österreicher bin ich fast ein wenig stolz, daß 
wir eigentlich einen wesentlichen Anteil 
dieser Kurmittelheilanstalten in· unserem 
engeren Heimatlande Oberösterreich haben -, 
ferner das Vertragskurheim Pension Wilhel­
mine in Badhöring mit einer Bettenanzahl von 
65, ein Vertragsheim Pension Simon in Bad 
Tatzmannsdorf im Burgenland mit einer 
Bettenanzahl von 50, ein Vertragskurheim in 
Bad Deutsch-Altenburg mit einer Bettenanzahl 
von 39. 

Sie sehen also, daß sich im Laufe dieser 
Jahre doch auch auf dem Gebiete sehr viel 
getan hat und es Gott sei Dank nun autb 
den bäuerlichen Menschen möglich ist, Leiden 
zu lindern, Leiden überhaupt zu beheben, da 
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Schreiner 
sie auch in der Lage sind, Kuren mitmachen i Die zweite Neuerung auf dem Leistungs­
zu können. I sektor ist die Einführung einer Qesonderen 

Seit dem Jahr 1967 betreibt die Landwirt- Art der Zuschußrente bei Erwerbsunfähigkeit. 
sdlaftlidle Zusdlußrentenversicherungsanstalt Drittens wurden auf dem Leistungssektor 
audl eine sehr rege Kindererholungsaktion Erleichterungen für die Erlangung einer Ubet­
und hat zu dem Zweck. audl die Möglichkeit gangswitwen- beziehungsweise -witwerri:mte 
wahrgenommen, Kuraufenthalte für Kinder am gesdlaffen. 
Mittelmeer in Caorle zu ge~ähren. Weg:n. Dann ist die Einführung einer weiteren Son­
d:r besonders .guten ~rfolge dIeser Kuren ~ur' derzahlung zu erwähnen. Bisher gab es ilur 
KI.~der soll du:: AktIon fortg.~setzt, und lCll eine Sonderzahlung, also 12 Monatsrenten und 
mochte nur wunschen, verstarkt fortgesetzt eine 13. als Sonderzahlung, und jetzt gibt es 
werden. eine 14. Rente als Sonderzahlung in der Höhe 

Insgesamt kann heute ein sehr erfreulicher der üblichen Mairente des laufenden Jahres. 

Ferner erfolgt eine monatliChe Auszahlung 
der Zuschußrente mit Wirksamkeit ab 1. April 
1970, während sie bisher vierteljährlich erfolgt 
ist. 

Anstieg der Kuren festgestellt werden. Von 
1958 bis 1960 - das war das Anlaufen -
gab es nur 553 Kuren; 1961 bereits 1153 und 
1968 bereits 6552. Man sieht, daß die ge­
gebenen Möglichkeiten von den erholungs­
bedürftigen bäuerlichen Menschen auch wahr- Der Beitrag der Zuschußrentner zur Kran­
genommen werden, und Gott sei Dank ist I kenversicherung der Bauern - dort. sind 
ihnen das durch diese Sozialeinrichtung auch I u~ser~ Zusch.~ßr~ntner genau~o. versl(he~t 
finanziell tragbar gemacht. WIe dIe selbstandlgen Bauern mIt Ihren Faml-

. . lien - betrug bis jetzt 7 S. Seine Bemessung 
Und nun begeben WlI uns derzeit von der j wird mit der nach anderen Gesetzen gleiCh-

Z.uschußr:ntenversich~rung. zur B~uern-P~n- I gezogen, er wird künftighin mit 3 Prozent 
slOnsversicherung. ~Ier gIbt es eIne ReI~e der Rente festgelegt. Die 7 S gelten jedoch 
v~n Neuregelungen In der. Gesetzgebung. SIe weiterhin als Mindestbeitrag, falls die 3 Pro­
SInd so bedeutend, daß Ich glaube, es hat zent weniger als 7 S ergeben sollten. 
schon einige Berechtigung, wenn ich auf die 'I· 

wesentlichen Erneuerungen auch heute vor Zum Beitragswesen ist folgendes zu be-
dem Bundesrat hinweise. i merken: Für die Zeit vom 1. Jänner 1970 bis 

30. September 1970 ist ein Beitrag von 500 S 
Der Nationalrat verabschiedete die 14. No- zu entrichten, für das Jahr 1970. insgesamt 

velle zum Zusdmßrentenversicherungsgesetz, 1050 S für die Betriebsführer, d~· der' 1910 
dann das Bauern-Pensionsversicherungsge- fällige Beitrag von 550 S für das Jahr 1969 
setz .und die 3. Novell~ zum Bauern-~~anken- bereits im Februar 1970 fällig wird. Der Bnn­
versicherungsg.esetz, eme zUfiam:nenhangende desbeitrag erfährt eine entsprechende Er­
Gesetzes~atene. Auf Grund. dIe~~r Gesetze \ höhung wie die Beiträge der Versimerten 
werden SIch folgende wesentlIche Änderungen i ebenfalls, und zwar wird der Bundesbeitrag 
ergeben: I von 532 Millionen - davon gelten allerdings 

Zunächst für das Jahr 1970, und hier wieder· 175 Millionen als Beiträge der Bauern im 
zuerst im Leistungswesen, eine bedeutende! Rahmen des Abgabengesetzes, also ein Be­
Erhöhung der weit zurückgebliebenen Zu- trag, den der Bund, den die Finanzbehörde 
schußrenten mit 1. Jänner 1910 und mit 1. Juli !lediglich von den Bauern einhebt und dann 
1970; mit 1. Jänner auf 300 S von bisher 220 S, zu den Bundesbeiträgen dazugibt - auf 
mit 1. Juli auf 356 S. Diese Beträge gelten 1129 Millionen Schilling erhöht, wovon wieder­
für Alleinstehende; wenn es sich um ein Ehe- um 185 Millionen Schilling eigentlich als Bei­
paar handelt, verdoppeln sich die Beträge für trag der Bauern gilt, der auf Grund des Ab­
die Gattin. gabengesetzes von den Bauern eingehoben 

Die Erhöhung, die zunächst erfolgt, war des- wird und dann gemeinsam mit dem Bundes­
halb notwendig, weil die Zusdmßrenten nach 'I zuschuß zur Verrechnung gelangt. 
Inkrafttreten des Bauern-Krankenversiche- Für das Jahr 1971 ergeben siCh Änderungen 
rungsgesetzes analog den Pensionen nach dem I bezüglich der Zuschußrenten wie folgt: 
ASVG. und GSPVG. erhöht werden sollen.... • 
Sie müssen daher zunächst so angehoben wer-I BIsher gewahrte Zuschußrenten :werden ~am 
den, daß sie, bezogen auf den 1 .. JUli 195.81 Inkrafttreten des Bauern-PenslOnsve:sIdte­
_ das war der Beginn der Zuschußrente __ , ru.~gsgesetzes als Z~sdmßren~en weiterge­
jene Steigerung erfahren, die die genannten I wahrt. .Es ergeben Sl<:h allerdmgs folgende 
Pensionen in dieser Zeit mitgemacht haben, wesentlIche Besond~rheiten: . 
und zwar meine ich die prozentuelle Steige- Die Zuschußrenten werden, ausgehend von 
rung. I den mit 1. Juli 1970 gebührenden Beträgen, 
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8eIarebaer 
jeweils ,am L Jänner eines jeden Jahres mit 
dem für das ASVG. geltenden Anpassungs­
fak.torerhöht beziehungsweise dynamisiert. 
Das ist wohl eine der wichtigsten Maßnahmen 
auf dem Gebiete der bäuerlichen Altersver­
sorgung, die bis jetzt eine Dynamisierung 
nicht kannte. 

Zweitens ist die Gewährung einer Aus­
gleichszulage vorgesehen, die auch bisher ge­
fehlt hat. Diese wird auch zu den ZUSdlUß­
renten möglich sein und damit die Ubergeber 
von sehr kleinen Betrieben besonders in ihrer 
Altersvorsorge begünstigen. (Die V 0 f­

S it z'e nd e übernimmt wieder die Verhand­
lungslei tung.) 

Drittens: Die Hilflosenzuschüsse werden 
etappenweise erhöht, bis sie schließlich am 
1. Jänner 1974 den Mindestbetrag des Hilf­
losenzuschusses nach dem Bauern-Pensions­
versimeningsgesetz analog zu ASVG. und 
GSPVG. erreichen. 

Die Kinderzuschüsse werden auf 80 S erhöht 
und ebenfalls jährlich angepaßt.· Der Beitrag 
der Zuschußrentner zur Krankenversicherung 
der Bauern bleibt gleich - wie vorhin er­
wähnt, bei den erneuerten 3 Prozent; aller­
dings muß die Bauern-Pensionsversicherungs­
anstalt von jeder Rentenzahlung einen Bei­
trag zur Krankenversicherung in der Höhe 
von 2 Prozent entrichten - -von der Anstalt 
aus. 

'Und nun zur Bauern-Pensionsversicherung 
selbst, die ab 1. Jänner 1971 wirksam wird. 

Es erfolgt die Einführung einer echten Pen­
sionsversicherung für die Bauern, wobei die 
Versimerten nach dem Einheitswert des ge­
führten Betri~bes in 20 Versicherungsklassen 
eingeteilt werden. Diese gelten bei der Bei­
tragsstaffelung und wirken sich dann auch bei 
der Pensionsbemessung aus. Der Träger der 
Anstalt wird "Pensionsversicherungsanstalt 
der Bauern" benannt und ist praktisch die 
so umgewandelte Landwirtschaftliche Zuschuß­
rentenversicherungsanstalt, die ja schon über 
zehn Jahre besteht. 

Die Bestimmungen über die Versicherungs­
pflicht entsprechen im wesentlichen den Nor­
men des Landwirtschaftlichen ZusdlUßrenten­
versidlerungsgesetzes. Versicherungspflichtig 
sind demnarn die Betriebsführer ab Vollen­
dung des 15. Lebensjahres. Solche Fälle kann 
es geben; es sind Einzelfälle. Bei Ehegatten 
ist grundsätzlich der Mann versicherungs­
pflichtig, die Frau ist ausgenommen. Versiche­
rnngspflichtig sind weiter die mittätigen Kin­
der ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Die 
Versidlerungspflicht beruht künftighin nicht 
mehr auf dem Kalenderjahr, sondern auf dem 
Kalen.dermonat. 

Die Aufbringung der Mittel, die natürlich 
wesentlich größer sein müssen als bisher; 
erfolgt zunächst durch die Beiträge der Ver­
sicherten, die sich nach dem Einheitswert der 
Betriebe richten. Die Ubersicht über alle 
20 Beitragsklassen würde zu weit führen, aber 
ich möchte ein kleines Bild geben über die 
Ausdehnung und Staffelung der Beiträge, die 
vorgesehen werden sollen. 

Bis zu 35.000 S Einheitswert gilt die Ver­
sicherungsklasse I. Hier zahlt der Betriebs­
führer monatlich 87,60 S. Auch der Kinderbei -
trag ist in gleicher Höhe. 

Dann kommen, wie schon gesagt, die 20 Bei­
tragsklassen, die 20 Versicherungsklassen. Der 
erstgenannte Beitrag ist die Untergrenze; 
einen niedrigeren Beitrag gibt es nicht und 
auch eine niedrigere Pension gibt es nicht. 
Das zweite, was ich jetzt sage, ist die Ober­
grenze, die bei einem Einheitswert von über 
400.000 S liegt. Das ist die Versidlerungs­
klasse XX. Hier zahlt der Betriebsführer 
monatlich 669,40 S. Der Monatsbeitrag für die 
Kinder eines solchen Versicherten beträgt 
223,10 S. 

Die Beiträge für die Bauern-Pensionsver­
sicherungsanstalt werden, so wie das bereits 
seit einem Jahr bei den ZusdlUßrentenver­
sicherungsbeiträgen der Fall ist, durch d~e 
Bauernkrankenkasse eingehoben und gleich­
zeitig mit den Krankenversicherungsbeiträgen 
von der Bauernkrankenkasse an die Bauern 
zur Vorschreibung gelangen. 

Durch die Einnahmen aus dem Abgaben­
gesetz für land- und forstwirtschaftliche Be­
triebe, die, wie ich schon sagte, 345 Prozent 
vom Grundsteuermeßbetrag ausmachen, flie­
ßen weitere Beiträge herein. Für das Jahr 1970 
werden 185 Millionen Schilling anzunehmen 
sein. Der eigentliche Bundesbeitrag liegt in 
der Höhe des Betrages, um den 101,5 Prozent 
des Aufwandes im Geschäftsjahr die Ein­
nahmen übersteigen. 

Ein paar Worte zum Leistungsrecht. Bei der 
Pension sind folgende Leistungsfälle vorge­
sehen. Zunächst der Leistungsfall des Alters 
mit Vollendung des 65. Lebensjahres bezie­
hungsweise, wenn eine Bäuerin Selbstver­
sicherte ist, mit Vollendung des 60. Lebens­
jahres. 

Dann der Versicherungsfall der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit und schließlich der Ver­
sicherungsfall des Ablebens des Versicherten, 
wo die Hinterbliebenenrenten in Kraft zu 
treten haben. 

Als besondere Leistungsvoraussetzungen 
möchte ich nur einige wenige aufzählen. 
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Sdlreiaer 
Bei Alters-, Erwerbsunfähigkeits- und Wit­

wenpensionen darf am Stichtag keine nach 
dem Bauem-Krankenversicherungsgesetz ver~ 
simerte Besdläftigung vorliegen. Es ist also 
praktis<h die Aufgabe der Bewirtschaftung von 
Grundstücken erforderlich, jedodl nur dann, 
wenn der Einheitswert 12.000 S ausmacht; bei 
darunterUegendem nicht. 

Die Pensionsbemessung ist im System dem 
gewerblichen Pensionsversicherungsgesetz an­
geglichen. Die Pension soll der Höhe nadl 
dem zuletzt erreichten Einkommen ent­
sprechen, wobei für die Pensionshöhe einer­
seits die Bemessungsgrundlage und anderer­
seits die erworbenen Versicherungsmonate 
aussdJ.laggebend sind. Die Bemessungsgrund­
lage wird aus dem Durchs<hnitt der Meßwerte 
innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre 
- hier ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied 
zum· ASVG.; dort sind die letzten fünf Jahre 
maßgeblich - vor dem Stichtag gebildet. Die 
Meßwerte sind im Bauern-Pensionsversiche­
rungsgesetz für jede Versicherungsklasse be­
stimmt. Je höher der Einheitswert der bewirt­
schafteten und für die Einstufung in die Ver­
sidlerungsklasse maßgebenden Flädle liegt, 
desto höher ist daher auch der Meßwert. Wenn 
sidl der Einheitswert innerhalb der letzten 
zehn Jahre infolge von Zukauf, Verkauf, Zu­
pa<htung oder Verpachtung oder Teilüber­
gabe geändert hat, liegen für diese Zeiten auch 
versdliedene Meßwerte vor. Die Berechnung 
ist also niCht ganz einfach. In diesen Fällen 
ist die Bemessungsgrundlage durch Erredl­
nung des Durchschnittes dieser Meßwerte zu 
ermitteln. Dem System na<h kommt man 
immer wieder auf ähnli<:hes, wie es audl bei 
den anderen Pensionsversicherungsgesetzen 
- ASVG. und GSPVG. - der Fall ist. 

Die. eigentliche Pension errechnet sich aus 
dem Grundbetrag - 30 vom Hundert der 
Bemessungsgrundlage, wobei in bestimmten 
Fällen . der Grundbetrag um einen Zuschlag 
erhöht werden kann - und dem Steigerungs­
betrag, der abhängig ist von der Anzahl der 
erworbenen Versicherungsmonate. Es kann 
daher praktisch jetzt in den siebziger Jahren, 
1971 und in den nächsten Jahren, noch kein 
Bauer eine Höchstpension bekommen, weil ja 
die erforderlichen Versicherungsjahre noch 
nicht vorliegen. 

Die niedrigste Pension beträgt beim Nach~ 
weis von nur 60 Versicherungsmonaten 
43 Prozent; die höchste Pension beim Nach­
weis von 540 Versicherungmonaten 19,5 Pro­
zent der jeweils in Betracht kommenden Be­
messungsgrundlage. Letzteres wird augen­
bliCklich aus bereits genannten Gründen nodl 
nicht mÖ(Jlidl. sein. 

Die monatliche Pension bewegt sich daher 
in der Versicherungsklasse I - das ist die 
niedrigste Versicherungsklasse - voraussidlt­
lich zwischen 350 und 644 S zuzüglich einer 
Wohnungs beihilfe von 30 S bei Bezug einer 
Ausgleichszulage. Und in der Ver-sicherungs­
klasse XX - also in der höchsten Versiche­
rungsklasse - für den Betriebsführer zwi­
schen 2855 und 4910 S. Diese Beträge erhöhen 
sich alljährlich nach dem Pensionsanpassungs­
gesetz mit dem gleichen Dynamikfaktor wie 
alle übrigen Renten und Pensionen. 

Zur Pension kann für Kinder bis zur Voll­
endung des 18. Lebensjahres, darüber hinaus 
bei SchuI- und Berufsausbildung beziehungs­
weise einer Bresthaftigkeit ein KinderzusdlUß 
gewährt werden. Dieser beträgt 5 Prozent der 
Bemessungsgrundlage, jedoch mindestens 
80 S. 

Der Hilflosenzuschuß zur Bauernpension be­
trägt grundsätzlich die Hälfte der Pension, 
mindestens aber monatlich 606 S und höchstens 
1212 S. Aber auch diese Beträge unterliegen 
der Dynamik und werden dann jährlich erhöht 
werden. . 

Und nun zur Ausgleichszulage, mit der einer 
alten und sehr berechtigten Forderung der 
Bauernschaft Rechnung getragen wurde. Denn 
gerade die Landwirtschaft hat eine sehr große 
Anzahl ,kleiner Betriebe, deren Besitzer· in 
ihrem Alter ein sehr dürftiges Auskommen 
haben. Gerade für diesen Personenkreiswird 
sich die Ausgleichszulage zu den genannten 
Pensionsbeträgen, die ich angeführt habe, sehr 
wohltuend auswirken. 

Das System entspricht der nach ASVG .. be­
ziehungsweise GSPVG. geltenden Regelung. 
Danach ist dem Pensions'berechtigten eine 
Ausgleichszulage zu gewähren, wenn sein 
Gesamteinkommen einen bestimmten Richt­
satz nicht erreicht. Der Richtsatz wird alljähr­
lich im Bundesgesetzblatt verlautbart. Es be­
steht ein eigener Beirat hiefür, der immer für 
das kommende Jahr diese Richtsätze festlegt. 
Für das Jahr 1970 wird er für alleinstehende 
Pensionisten 1283 S ausmachen, mit einem Zu­
schlag für die Ehegattin von 499 S, für jedes 
Kind von 139 S, sofern diese Pension vom 
Pensionisten überwiegend ... diese Personen I 
vom Pensionisten überwiegend erhalten 
werden. - Wenn man bestimmte Passagen 
wörtlich liest, kann man arge Fehler begehen. 
Ich bitte hiefür um Entschuldigung. 

Die Ausgleidlszulage beträgt dann die Dif­
ferenz zwischen dem Gesamteinkommen und 
dem Ridltsatz. Als Einkünfte gelten so wie 
bei anderen gesetzlidlen Regelungen ein­
schlägiger Art insbesondere Geldbezüge oder 
Bezüge anstelle von Geld. Dazu gehören: Ren-
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Schreiner 
tenbezüge, Pensionsbezüge, unterhaltsan-I monatlich zwismen 87 S und 669 S liegen, .. per 
sprüche und dergleichen. Bundesbeitrag - im möchte das nom e.inmal 

Für die Landwirtschaft ergibt sich hier eine wiederholen ._, der eine beachtliche. Ste.ige­
besondere Art darüber hinaus durch das rung erfährt - auch für dieses Verstä;ndnis 
traditionelle landwirtschaftliche .Ausgedinge. soll unserer Bundesregierung Anerkennung 
Für dieses· Ausgedinge sind Pauschalbeträge gezollt werden -, wird im Jahre 1911 bereits 
eingesetzt. Es wird nicht das im Ubergabs- rund .. 60~ M~.ll~onen Schilling betragen. Dieser 
vertrag tatsächlich geschriebene, vielleicht dem verhaltnrsmaßlg hohe Bundeszusdmß wird 
Betrieb unzumutbare oder dem Ubergeber un- durch die Tatsache gerechtfertigt, daß die 
zumutbare - auch das kann es geben _ Landwirtschaft Jahr für Jahr in großer Zahl 
Ausgedinge in Rechnung gestellt, sondern ein beste Kräfte für andere wirtschaftliche. Sek­
fiktives Ausgedinge, das errechnet ist aus toren zur Verfügung stellt. Darüber hinaus 
den Möglichkeiten, bei denen man vom Uber- stellen die in die Industrie abwandernden 
nehmer annehmen kann, daß er diese Lei.. Bauernsöhne für die Sozialversicherung der 
stungen tatsächlich an die Ubergeber erbrin- Ar?e~tnehmer beste Risken dar, weil sie wohl 
gen kann. Hier ist ungefähr folgende Richt- BeItrage zahlen, aber noch kaum Leistungen 
linie festgelegt: Bis zu einem Einheitswert von beanspruchen und weil die für die Arbeiter-
15.000 S werden 25 Prozent des jeweiligen sozialversicherung, vor allem die Krankenver­
Richtsatzes als Ausgedingseinkommen ange- sicherung, günstige Erscheinung zutage tritt, 
nommen. Dieser Prozentsatz wird um je ein daß das Durchsdmittsalter wesentlich niedriger 
Prozent pro weitere 1000 S Einheitswert bis liegt als bei den landwirtschaftlidlen Sozial­
zu 35.000 S Einheitswert erhöht. Ab 35.000 S versicherungen, beispielsweise bei den Land­
Einheitswert beträgt die Ausgedingsanrech- wirtschaftskrankenkassen, bei denen das 
nung pro weitere 1000 S Einheitswert 0,75 Pro- Durchschnittsalter wesentlich höher ist, wo­
zent des Richtsatzes. Bei dem für 1970 gel- durch. auc:h die ~rankheitsfälle häufiger sind 
tenden Richtsatz für Alleinstehende von und dle Krankheitsdauer länger ist. 

1333 S ergibt sich daher bei einem Einheits- Das Bauern-Pensionsversicherungsgesetz 
wert bis 15.000 S ein anzurechnendes Aus- d wir allmählich das auslaufende Landwirt· 
gedinge von monatlich 333,25 Sund -, ich 
möchte jetzt die Zwischenstufen auslassen _ schaftliche Zuschußrentenversich.eningsgesetz 
bei einem Einheitswert von 50.000 S ablösen. Dieses ZusdlUßrentenversicherungs­
eine monatliche Ausgedingebewertung von gesetz hatte wohl anfangs die ErwartUligen 

74 
erfüllt. Weil aber die Abwanderung von der 

9,81 S. L d . ch an wuts aft das Verhältnis der Versidler·-

Wir sehen also: Je höher der Einheitswert 
des übergebenen Betriebes ist, umso höher 
ist auch der fiktive Ausgedingswert festge­
legt, umso niedriger wird aber dann für diese 
Zuschußrentner die Ausgleichszulage werden, 
weil der Ausgedingswert sich dem Einheits­
wert entsprechend erhöht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Mit dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz 
wird die letzte große Bevölkerungsgruppe in 
das bewährte System der Pensionsversiche­
IUng einbezogen. Es bestätigt die Sozialpolitik 
der Osterreichischen Volkspartei und ihrer 
Regierung als eine Sozialpolitik für alle Oster­
reicher (Beifall bei der OVP), und es ist sehr 
zu begrüßen, daß mit diesem Gesetzeswerk 
auch die Bauernschaft Osterreichs allmählich 
in der Pensionsversicherung allen anderen Be­
rufsgruppen gleichgezogen wird. 

Nach dem 1. Jänner 1911 werden rund 
270.000 Bauern nach dem Bauern-Pensionsver­
sicherungs gesetz pflichtversichert sein. Bereits 
im Jahr 1971 werden voraussichtlich rund 
8000 Pensionen anfallen. 

Die Beiträge der Versicherten werden ab­
gestuft nach dem Einheitswert der Betriebe 

ten zu den Rentnern stark verschlechterte, 
wurde die sozialpolitische Wirkung immer 
schwächer. Diese Entwicklung war unaufhalt· 
sam, und sie bot den entscheidenden Anstoß, 
auch die Bauern in das System der sozia]en 
Sicherheit miteinzubeziehen. 

Die Bauernpension wird schließlich auch ein 
sehr wertvoller "Beitrag zur Strukturförderung 
in der Landwirtschaft sein. Es wird die Bauern­
pension sicherlich von Jahr zu Jahr immer 
mehr auch die Hofübergaben erleichtern und 
damit die Altersstruktur der aktiven Bauern 
verbessern. Ferner werden so manche Klein­
bauern, die keinen Besitznachfolger haben, 
sich leichter entschließen können, ihre Grunde 
zu verpachten oder zu verkaufen, wenn durch 
die Bauernpension für ihr Alter entsprechend 
Vorsorge getroffen wird. Durch die Bauern­
pension wird daher im Laufe der Jahre auch 
sehr wesentlich die Bodenrnobilität gefördert 
werden. 

Das vorliegende Gesetz ist also nidlt nur 
sozialpolitisch, sondern auch gesamtwirtsdlaft­
lich für Osterreichs Bauernschaft von 
großer Bedeutung. Die Osterreichisdle Volks­
partei gibt diesem Gesetz gerne ihre Zustim­
mung.JBeiJall bei der OVP.) 
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Vorsitzende: Es hat sich zu Wort gemeldet 
Herr Bundesrat Novak. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Novak (SPO): Hoher Bundesrat I 
Meine Damen und Herren I Nach den Aus­
führungen des Kollegen Bundesrat. Schreiner 
ist es wohl nicht mehr notwendig, auf ein­
zelne materielle Bestimmungen dieses Bauern­

ihr beeinflußten Organisationen - audl für 
Selbständige in Stadt und Land und damit 
die Rechtsgrundlagen für diese neuen Sozial­
systeme durdlgesetzt, die durdl Novellen den 
Entwicklungen stets angepaßt werden müssen 
und die Meilensteine auf dem Weg zu einer 
umfassenden sozialen Sicherheit darstellen. 

Pensionsversicherungsgesetzes einzugehen. Dieses Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, 
Ich glaube, es wird der größere Teil in die womit die bäuerlidlen Familien in eine Pen­
Lage versetzt, nahezu ein fachkundiger Ver- sionsregelung einbezogen werden, ist von 
sicherungsbeamter der Bauernpensionsver- großer Bedeutung. Die Sozialisten und die 
sicherung werden zu können. Wenn der Herr sozialistischen Bauernfunktionäre können mit 
Kollege Schreiner angeführt hat, daß die Genugtuung und Freude darauf verweisen, 
Selbständigen in der Pensionsversicherung in daß seit der von OUo Bauer im sozialdemo­
der Altersversorgung jahrzehntelang zurück.- kratischen Agrarprogramm 1925 aufgestellten 
geblieben sind, so mag dies ein Einbekenntnis Forderung nach einer befriedigenden Alters­
sein, aber wenn dieses Zurü<kbleiben damit versorgung auch für die alten Bauern und 
begründet wird, daß man zuerst die Arbeiter Bäuerinnen unsere jahrzehntelangen Bemü­
und Angestellten, die Unselbständigen, ihre hungen nie erlahmten und trotz großer Wider­
Sozialversicherung aufbauen lassen wollte, stände zum Erfolg führten. Es war ein langer 
wird das, glaube ich, dem Bundesrat Schreiner Weg, bis in der Osterreichischen Volkspartei 
kaum wer abnehmen. Ich werde im Verlauf aus dem Saulus ein Paulus wurde. (Zwischen­
meiner Ausführungen einige sehr bekannte 11 l'U/.) Dies soll kein Vorwurf sein, im Gegen­
Ausführungen von Bauernbundfunktionären teil, es freut uns immer, wenn wir eine Be­
bringen, die das Gegenteil davon beweisen. kehrung vermerken können. Früher las man 

noch über die Einführung einer Altersversor-
In der Bundesratssitzung am Mittwoch, den gung im Organ des Osterreichischen Bauem-

10. D~ze~ber, wurden.-:- Kolleg.e Schreiner bundes "Der österreichische Bauernbündler" 
hat SIe Ja auch angefuhr.t - VIer Gesetze zu dieser Frage in den Jahren 1950 bis 1956 
aus dem sogenannt~n SozIalpaket behan?elt, etwas anderes. Herr Kollege Schreiner, damit 
und es wurde gememsam beschlossen, kemen I wird Ihre These widerlegt I Ich erinnere aum 
Einspruch zu erheben. an die Tagung in Innsbruck. Im "Osterrei-

Ich habe zu diesem Sozialpaket ausgeführt, chischen Bauernbündler" stand in der Num­
daß mit diesen Novellen eine Sozialoffensive mer 13 vom 1. April 1950 ein Artikel des 
vorgetäuscht werden sollte, und habe aus- Altbundesrates Fischer von Sankt Veit an der 
geführt, daß weder die Osterreichische Volks- Gölsen in NiederösterreidJ.: "Schon durch das 
partei noch einer ihrer Bünde eine eigene Bestehen der Bauernpension wird die Beibe­
Initiative zu neuen sozialpolitischen Gesetzen haltung" von "Sicherungen des Lebensabends 
entwickelt hätten. der Ausnehmer sehr erschwert ... Lassen wir 

Herr Bundesrat Bürkle hat als Regierungs­
mitglied sich bemüßigt gefühlt, die Frau 
Bundesminister Rehor besonders in Schutz zu 
nehmen und anzuführen, was alles unter ihrer 
Ministerschaft geschehen ist. Ich glaube, daß 
dazu gar kein Anlaß war. Der Inhalt dieses 
Sozialpakets hat ja Forderungen des Oster­
reichischen Gewerkschaftsbundes, des Arbei­
terkammertages, des Arbeitsbauernbundes, 
anderer Interessenvertretungen und der 
Sozialistischen Partei entsprochen. Genauso 
verhält es sich mit dem Bauern-Pensionsver­
sicherungsgesetz. 

Dieses Gesetz ist zweifellos die bedeutend­
ste Vorlage in diesem Paket. Mit diesem 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz ist eine 
alte und oft urgierte Forderung der Sozialisten 
erfüllt worden. Die Sozialisten haben die 
soziale Sicherheit nicht nur für die Arbeit­
nehmer, sondern - gegen den Widerstand 
der Osterreichismen Volkspartei und der von 

es daher mit den bisherigen sozialen Errun­
genschaften genug seinI ... Lassen wir daher 
die Errichtung von Pensionskassen für selb­
ständige Bauern denen, die glauben, mit einer 
solchen ihren Lebensabend gesichert zu haben; 
man verlange aber nicht, daß eine sohne in 
unsere Sozialgesetzgebung eingebaut werde." 

Das ist nicht hinwegzudisputieren, das ist 
schließlich für die Geschichte festgehaJten. 

Ja, nom weiter. Nach dieser Innsbrudc.er 
Tagung liest man im Blatt NI. 26 des "Bauern­
bündlers" vom 27. Juni 1953 einen Artikel, 
der lautet: "Der Rentenklau ist tot, es lebe 
die Volkspension." - Dort heißt es: "Auf 
jeden Fall ist das, was uns jetzt die sozialisti­
schen Dorferoberer" mit ihren Instruktionen 
"erzählen, keine Volkspension, sondern hödl­
stens eine vom Staat zu zahlende, erweiterte 
Fürsorge." - Und was zahlt heute der Staat? 
- "Man wird auf der Hut sein müssen, um 
diesen demagogisdlen Sdlwabenstreidl bei­
zeiten ins redlte Licht zu setzen." 
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NOl"ak 
Dann weiter; alle paar Monate kommt ja 

etwas. - Im Blatt Nr. 44 vom 31. Oktober 
1953 heißt es: "Neue Wege der Agrarpolitik", 
- Für diesen Artikel zeichnet· der Bauern­
bundbezirksobmann Theuringer aus Nieder· 
österreidl., ein. Marchegger, wenn ich mich 
nicht irre: Osterreich darf kein Rentnerstaat 
werden! 

Ja, so dachten nun einmal die Bauernbund­
funktionäre. Im Blatt Nr, 9 vom 21, Februar 
1954 findet sich ein Artikel: "Soll die Alters­
rente für selbständige Landwirte verwirklicht 
werden?" - Und dann heißt es: "Freiwillig 
nie! ,Jetzt ist es an der Zeit, uns zu wehren, 
denn wir haben das Gefühl, daß uns jemand 
an die Gurgel springt.' ., (Bundesrat Sc h r e i­
ne r: Sie müssen auch die positiven Stellung­
nahmen vorlesen, nicht nur die negativen!) 
Kommt, ja kommt alles!- Gezeichnet "A: N." 
aus Niederösterreich, (Bundesrat Dr, Dipl.-Ing. 
E b e'r d 0 r f er: Das sind doch Leserzu­
schriften!) Nein, nein! 

Im Blatt Nr. 48 vom 21. November 1954 
(Bundesrat DDr. Pi t sc h man n: Novak/ Du 
verwedlselst "Bauernbund" mit "Bundesbahn", 
kommt mir vor!) Es i~t unangenehm, das 
glaube ich sehr gerne, aber Politik ist nun 
einmal eine harte Sache, ~nd Sie müssen auch 
das zur Kenntnis nehmen, was vielleicht schon 
Ihre Vorgänger - ihr seid ja schon die 
Epigonen I - darüber dachten, die eben ver­
hindert haben, daß. schon früher diese Alters­
versorgung der Bauern Gesetz werden hätte 
können. (Beifall bei der SPO.) 

Sie sagen, das sind Leserbriefe. Ich zitiere 
aus dem Blatt Nr. 48 vom 21. November 1954 
den damaligen Kammervizepräsidenten Natio­
nalrat Scheiben reif. Er hatte "am 11. Novem­
ber dieses Jahres bei der Budgetdebatte im 
Finanzausschuß des Nationalrate~ den soziali­
stismen Vorschlag für die Schaffung einer 
,Bauernpension' als für die Landwirtschaft un­
annehmbar erklärt." 

Meine lieben Herren Kollegen von der 
rechten Seite! Ich glaube, das sind Beweise 
genug, daß die Behauptung der Rücksicht­
nahme auf die Zuerstgestaltung der sozialen 
Sicherheit für die Unselbständigen absolut 
widerlegt wird. (Weitere Zwischenrufe. -
Bundesrat Sc h r ein er: Herr Novak/ Ent­
scheidend ist doch der Pionier in der Land­
wirtschaftspolitik, wenn auch nur etappen, 
weise durchgeführt wird!) Natürlich! Aber wie 
viele Etappen hätten schon zurückgelegt wer­
den· können, lieber Kollege Schreiner? Wie 
viele Etappen! Als aber der erste Schritt zur 
Bauernpension getan wurde und 1958 das 
LZVG. geschaffen wurde, da waren es diese 
Pensionswiderstandskämpfer, hohe Bauern­
bundfunktionäre, die dann in die Dörfer hin-

ausgingen und das LZVG. als ihren Erfolg 
angepriesen haben! (Bundesrat POl g e S: SO 
wie heute!) So war es doch. Wir haben es 
doch gehört und gesehen. Ich gehe nicht fehl 
und glaube bestimmt, mich nicht zu irren, 
wenn· ich annehme, daß es diesmal bei der 
Bauernpension genauso sein wird. 

Das Gesetz ist in verhältnismäßig kurzer 
Zeit durchberaten worden. Die Regierungs­
vorlage kam im Oktober ins Parlament. Der 
Sozialausschuß des Nationalrates hat sich 
erstmals am 25, November damit befaßt un1 
hat in einem Unterausschuß die Beratungen 
durchgeführt. Trotz der besonderen Eile konn­
ten Verbesserungen erreicht werden. Es ist 
zum Beispiel gelungen, den für die Pflicht­
versicherung maßgebenden Einheitswert von 
12.000 Sauf 30.000 S anzuheben, was den wirt­
schaftlichen Verhältnissen besser entspricht, 
als die Regierungsvorlage es vorgesehen 
hatte. " 

Die Finanzierung der Pensionsversidlerung 
- das haben wir schon gehört - erfolgt 
durch Beiträge der Pflichtversicherten und 
durch Bundeszuschüsse. Es ist durchaus in Ord­
nung, wenn in diesem Gesetz für die Bauern 
teilweise Regelungen in Anspruch genommen 
werden, wie sie für die übrigen Berufsgruppen 
gelten. Man versucht nur, bei der Beitrags­
leistung so billig wie möglich auszukommen, 
den Bundeszuschuß aber so hoch wie möglich 
anzusetzen. Ein Antrag auf Anhebung des 
Beitrages der im elterlichen Betrieb mitarbei­
tenden Söhne und Töchter VOll einem Drittel 
des Beitrages des Betriebsinhabers auf die 
Hälfte wurde abgelehnt, obwohl dies im Ver­
gleich zu den Unselbständigen eine einiger­
maßen gerechte Beitragsleistung herstellen 
würde. 

Wir haben schon gehört: Der Mindestbei­
trag im Bauern-Pensionsversicherungsgesetz 
beträgt 81,60 S und der Höchstbeitrag 669,40 S. 
Bedenken müssen allerdings gegen das Finan­
zierungskonzept vorgebracht werden. Die Bei­
tragsfestsetzung ist besonders in den höheren 
Einheitswertkategorien äußerst entgegen­
kommend. Außerdem treten ungeachtet der 
geringen Beiträge die leistungsrechtlichen Be­
stimmungen ab dem 1. Jänner 1911 voll in 
Wirksamkeit. Nach dem ASVG. war eine fünf 
Jahre währende Ubergangsvorschrift vorgese­
hen, die die Leistungen der Höhe nach be­
grenzte. Auch beim GSPVG. hat die volle 
Wirksamkeit etwa nach sieben Jahren erst 
begonnen. Nach einem Antrag der Sozialisten, 
der wohl nicht angenommen wurde, weil man 
sagt, die ersten in der Pensionsversicherung 
werden ja doch nicht die volle Pension erhal­
ten, hätte es sich um ein Einschleifen der 
anfallenden Pensionsantragsteller gehandelt. 
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NO'Vak 
Ich frage Sie, ob es denn gar so sdllecht wäre, 
wenn in der Klasse XX in der Variante 3 
nadl fünf Versicherungsjahren die Pension 
nadl unserem Vorschlag 1252,80 Sausgemacht 
hätte und nach 45 Jahren im Jahre 1971 
2316,30 S und dann bis zum Jahre 1975 auf 
2255 respektive 4169,30 S angestiegen wäre. 
(Bundesrat Schreiner: Damit ist aber 
niemandem geholfen!) Das wäre das Einschlei­
fen gewesen. Aber Sie haben es abgelehnt und 
es dabei sein lassen, daß die Wirksamkeit 
eben mit 1. Jänner einsetzt. Für den Einheits­
wert von 30.000 S wäre daher die bisherige 
Beitragseinzahlung spätestens mit der Okto­
berpension 1971, bei einem Einheitswert von 
65.000 S spätestens mit der Augustpension und 
bei 'einem Einheitswert von 370.000 S späte­
stens mit der Junipension bereits verbraucht. 

Ich glaube also, daß wir durchaus sagen 
kÖnnen, daß die Finanzierung dieses Bauern­
Pensionsversicherungsgesetzes mit einer grö­
ßeren Sorgfalt hätte gemacht werden müssen, 
aber dazu hätte man sich auch mehr Zeit 
nehmen müssen. Es geschah aber nur, um noch 
das Gesetz unter Dach und Fadl zu bringen, 
um hinausgehen zu können und zu sagen: 
Wir bringen euch die Bauernpension, kennt's 
euch eh aus, was ihr am 1. März 1970 zu tun 
habt! 

Aus diesem Umstand und der geringen eige­
nen Beitragsleistung resultiert eben eine stark 
zunehmende Inanspruchnahme von Bundesmit­
teln für die Bauernpensionsversicherung, wozu 
nom kommt, daß auch für die landwirtschaft­
lidle . Zuschußrente ein Anspruch auf Aus­
gleidlszulage eröffnet wird. (Zwischenruf des 
Bundesrates Sc h r ein er.) Das tut ein bisserl 
weh, aber ich kann euch nicht helfen. Es hat 
den ,~schein, daß das ganze Finanzierungs­
konzept eben nicht genügend durchgearbei­
tet wurde. Von Haus aus wurde die finan­
zielle Gebarung dieses Versicherungszweiges 
weitgehend auf den Zuschuß an BundesmiUeln 
abgestellt. 

Ich möchte zum Vergleich (Bundesrat 
Sc h r ein er: Nimm doch die anderen Pen­
sinonen! Genauso!) in Erinnerung bringen, 
-daß vo~ den OVP-Finanzministern in der 
Alleinregierung zur Budgetsanierung erheb­
liche Mittel an Bundeszuschußmitteln der Pen­
sionsversicherung den Arbeitern und Ange­
stellten vorenthalten werden I Auch in der 
Presse findet das seinen Niederschlag. Die 
"Kleine Zeitung", Graz, vom 12. Dezember 
1969 sdlreibt dazu: "Bauernpension kostet in 
fünf Jahren 4,4 Milliarden". 

madlen werden. Die Gesamtkosten für die 
Jahre 1971 bis 1975 werden auf 4,4 Milliarden 
Schilling geschätzt. 

Die Ausgaben werden" 1971 bis 1975 "von 
1215 auf 1837 Millionen Schilling steigen, die 
Einnahmen" aber nur "von 601 auf 721 Mil­
lionen Schilling. Damit ergeben sich ... Defi­
zite" für 1971 "von 608", für 1972 von ,,129", 
für 1973 von ,,857", für 1974 von,,990 und" 
für 1975 von ,,1110 Millionen Sdlilling". Der 
BundeszusdlUß beträgt für diese Jahre 
,,626, 749, 880, 1015 und 1137 Millionen Sdli1-
Ung ... , sodaß sogar" aus den Bundeszuschüs­
sen "kleine Uberschüsse" an die Bauernpen­
sionsversicherungsanstalt ,,(zwischen 18 und 
27 Millionen Schilling jährlich) abfallen wer­
den". (Bundesrat S ehr ein e r: Sie werden 
vom Arbeitsbauernbund ausgestoßen, wenn 
Sie so reden!) Ja, das sind hieb- und stich­
feste Ziffernl Ihr hört das nicht gern, idl weiß 
es. 

Weiters werden die Zuschußrentner nun 
"Altrentner" und vorerst aus der Bauernpen­
sion ausgeklammert. Dieses Problem befriedi­
gend zu lösen, wird wohl Stoff für die jetzt 
schon sich anzeigende 1. Novelle sein. 

Ebenso unbefriedigend und auch zu bedau­
ern ist die TatsaChe, daß die auf dem Hof mit­
arbeitenden Bäuerinnen naCh wie vor keine 
eigene VersiCherung und daher auCh keinen 
eigenen Pensionsanspruch haben. (Bundesrat 
Dipl.-Ing. Dr. E b erd 0 r f e r: Das kostel ja 
wieder Geld!) Ja, aber was ist wichtiger: Sol­
len diese Frauen auf die Witwenpension war­
ten, die ja nur die Hälfte ausmacht und die 
Sie nicht erhöhen wollen? (Bundesrat 
Sc h r ein e r: Genau wie im ASVG.!) 

Auch wird in der Pensionsversicherung das 
Problem der sogenannten neutralen Zeiten 
besonders aktuell. Dienstnehmer in der Land­
und Forstwirtschaft müssen vielfach Arbeits:.. 
losenzeiten in Kauf nehmen oder Kranken­
standszeiten, die als neutrale Zeiten nach dem 
ASVG. nicht als Versicherungszeiten gelten. 
Da solche Zeiten aber Jahr für Jahr auftreten, 
bedeuten sie für die Dienstnehmer in der Land­
lmd ForstwirtsChaft vielfach eine merkliche 
Verringerung der Pension. Für den Betriebs­
inhaber und seine Familienangehörigen gibt 
es keine Arbeitslosigkeit (Bundesrat S ehr e i­
ne r: Eben!) und daher keine neutralen Zei­
ten. Die Sozialisten haben bei der Beratung 
dieses Problem vorgebracht, bei der OVP aber 
leider kein Verständnis dafür gefunden. Sie 
war nidlt bereit, die großen Nachteile, die die 
Dienstnehmer allein betreffen, zu beseitigen. 

"Genaue Berechnungen ergaben, daß das Die Pension wird nun gewährt - das haben 
Defizit' bereits 1975, der BundeszusChuß sogar wir schon gehört -, wenn der Betrieb über­
smon 1974 mehr als 1 Milliarde Schilling aus- geben wird. Dies wird bei einer größeren Zahl 
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Novak 
von Bauern vor allem mit kleineren Betrieben 
Schwierigkeiten bereiten, wenn niemand da 
ist, dem übergeben werden kann. Da werden 
strukturpolitische Maßnahmen gesetzt werden 
müssen, damit der altgewordene Bauer seine 
Pension bekommt. 

Daß diese Regierungsvorlage Mängel auf­
gewiesen hat, beweist der Umstand, daß von 
der OVP verschiedene Abänderungsanträge 
der Sozialisten angenommen wurden, jedoch 
nicht hinreichend. Obwohl das Bauern-Pen­
sionsversicherungsgesetz noch immer Mängel 
und Härten aufweist, ist dieses Gesetz ein 
bedeutungsvoller Schritt. Wir sind der Mei­
nung, daß für eine 1. Novelle genügend Stoff 
bereits vorliegt. Die sozialistische Fraktion 
wird dem Antrag des Berichterstatters, keinen 
Einspruch zu erheben, zustimmen. (Beifall bei 
der SPO.) 

Vorsitzende: Zu Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wird vom Berichterstatter ein Sdllußwort ge­
wünscht? - Verzichtet. 

Ich darf die im Hause ersdlienene Frau 
Sozialminister Grete Rehor auf das herzlichste 
begrüßen. (Beifall bei der OVP.) 

Wir sdlreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e j n e n Ein s p r u c h zu er­
heben. 

12. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem zum Arbeltsmarktiörderungs­
gesetz für die Jahre 1969 bis 1972 eine Son­
derregelung getroffen wird (368 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir. gelangen nun zum 
12. Punkt der Tagesordnung: Sonderregelung 
zum Arbeitsmarktförderungsgesetz für die 
Jahre 1969 bis 1972. 

Beridlterstatter ist das Mitglied des Bundes­
rates Herr Bemkopf. Ich bitte ihn um den 
Bericht. 

gesetz die Bestimmung des §64 Abs. 5 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes aufgehcr 
ben wurde. Auf Grund dieser Bestimmung 
wurden in den vergangenen Jahren im Ein­
vernehmen zwischen den Bundesministerien 
für soziale Verwaltung, Finanzen sowie Bau­
ten und Tedlnik auf dem Gebiete der Arbeits­
marktverwaltung verschiedene Gebäude neu 
erbaut beziehungsweise adaptiert. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in' seiner Sit­
zung vom 15. Dezember 1969 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen. dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Angelegenheiten den 
Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 12. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem zum Arbeitsmarktför­
derungsgesetz für die Jahre 1969 bis 1972 
eine Sonderregelung getroffen wird, wird 
k ein Ein s p r u eh erhoben. 

Vorsitzende: Danke für den Bericht. Zum 
Wort hat sidl niemand gemeldet. 

Wir sdueiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den GesetzesbeschJuß des 
Nationalrates k e j ne n Ein s p r u eh zu er~ 
heben. 

13. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem Vorsdlriften auf den Gebieten 
des Verkehrswesens bezilglich der Eisenbah­
nen, der Schlffahrt, der Luitfahrt sowie des 
Kraitfahrllnienwesens und des Post- und Tele­
graphenwesens gemäß § 5 Abs. 3 der Bundes­
Verfassungsgesetznovelle 1962 geändert und 

ergänzt werden (350 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
13. Punkt der Tagesordnung: Änderung und 
Ergänzung von Vorschriften auf den Gebieten 

Berichterstatter Bemkopi: Frau Vorsitzende! des Verkehrswesens bezüglich der Eisenbah­
Meine Damen und Herren I Der vorliegende nen, der Schiffahrt. der Luftfahrt sowie des 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates sieht vor, Kraftfahrlinienwesens und des Post- und Tele­
daß für die Jahre 1969 bis 1972 im Interesse graphenwesens gemäß § 5 Abs. 3 der Bundes­
einer Vermeidung beziehungsweise Verhütung Verfassungsgesetznovelle 1962. 
von Arbeitslosigkeit für den Bau oder Neubau Berichterstatter ist das Mitglied des Bundes-
von Arbeitsämtern weiterhin Mittel des Re- rates Kerber. Ich bitte um den Bericht. 
servefonds - und zwar bis zu einem Gesamt-
ausmaß von 60 Millionen Schilling - heran- Berichterstatter Kerbel: Frau Vorsitzende! 
gezogen werden können. Diese Sonderrege- Frau Bundesminister I Meine sehr geehrten 
lung ist erforderlich, um bereits begonnene Damen und Herrenl Nach der Bundes-Verfas­
Bauvorhaben abschließen beziehungsweise sungsgesetznovelle 1962 sind Angelegenheiten 
dringend notwendige Neubauten errichten zu I des eigenen Wirkungsbereiches der Gemein­
können, da durch das Arbeitsmarktförderungs- de~ ausdrücklich als solche zu bezeironen. Mit 
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Kerber 
dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates soll dieser verfassungsremtlichen An­
ordnung hinsichtlich des Eisenbahngesetzes 
1957, des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, 
des Binnenschiffahrtsverwaltungsgesetzes 
1935, des Luftfahrtgesetzes 1957, des Kraft­
fahrliniengesetzes 1952 und des Telegraphen­
wegegesetzes 1929 Redmung getragen wer­
den. 

Der Aussmuß für wirtschaftlidle Angelegen­
heiten hat die gegenständlidle Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 15. Dezember 1969 in Ver­
handlung genommen und einstimmig beschlos­
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Beauftragter des Aussdlusses für· wirt­
schaftlidle Angelegenheiten stelle im hiemit 
dem Hohen Bundesrat den Antrag, man wolle 
besdIließen: 

Gegen den Gesetzesbesmluß des National­
rates vom 12. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem Vorsdlriften auf den 
Gebieten des Verkehrswesens bezüglich der 
Eisenbahnen, der Schiffahrt, der Luftfahrt so­
wie des Kraftfahrlinienwesens und des Post­
und Telegraphenwesens gemäß § 5 Abs. 3 
der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 ge­
ändert und ergänzt werden, wird k ein E i n­
s p ru eh erhoben. 

Vorsitzende: Ich danke für den Berimt. 
Zum Wort hat sidl niemand gemeldet. Wir 
schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu er­
heben. 

14. Punkt: Besdlluß des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969, betreffend ein Abkom­
men zwischen der Republik Osterreidt und 
den Vereinigten Staaten von Amerika über 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der 
friedlichen Verwendung der Atomenergie samt 

Anhang (352 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
14. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika über 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der fried­
lichen Verwendung der Atomenergie. 

Berichterstatter ist das Mitglied des Bundes­
rates Herr Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer. Ich bitte 
ihn um den Berimt. 

Berichterstatter DiplAng. Dr. Eberdorfer: 
Verehrte Frau Vorsitzende I Sehr geehrte Frau 
Minister I Durm das gegenständlime Uberein­
kommen soll das Abkommen zwischen der 
Republik Osterreich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die Zusammen-

arbeit auf dem Gebiete der friedlichen Ver­
wendung der Atomenergie aus dem Jahre 1960 
ersetzt werden. Neben einer wissensmaftlichen 
Zusammenarbeit verpflichten sich die USA in 
dem vorliegenden Abkommen zur Lieferung 
des österreimischen Bedarfes an bestimmtem 
spaltbarem Kemmaterial und übernimmt 
Osterreidl die Verpflichtung der ausschließ­
lich friedlichen Verwendung der zur Verfü­
gung gestellten Materialien, Ausrüstungen 
oder Geräte. 

Der Ausschuß für auswärtige Angelegen­
heiten und wirtschaftliche Integration hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 15. Dezember 1969 in Verhandlung ge­
nommen und einstimmig besmlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit­
der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten 
und wirtschaftlidle Integration den Antrag, 
der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Besmluß des Nationalrates vom· 
12. Dezember 1969, betreffend ein Abkommen 
zwisdlen der Republik Osterreich und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiete der fried­
lichen Verwendung der Atomenergie samt 
Anhang, wird k e in Einsprucherhoben. 

Vorsitzende: Im danke für den Berimt. Zum 
Wort gemeldet hat sich das Mitglied des 
Bundesrates Frau Hermine Kubanek. Im er­
teile es ihr. 

Bundesrat Hermine Kubanek (SPO): Hohes 
Haus I Meine Damen und Herren t Von allen 
Aufgaben der Politik steht bei den Frauen 
das Erhalten von Frieden und Ordnung an 
der Spitze. Nam einer Meinungsbefragung 
halten mehr als die Hälfte der Frauen, nämlim 
56 Prozent, dies für die vordringlidlste Auf­
gabe der Politik. 

Gestützt auf diese Tatsache, sehe im mich 
nun veranlaßt, in diesem Sinne einige Gedan­
ken zu der Erneuerung des Abkommens zwi­
schen der österreimischen Bundesregierung 
und der Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete der friedlichen Verwendung der 
Atomenergie, dem wir heute hier im Hohen 
Hause unsere Zustimmung geben werden, 
zum Ausdruck. zu bringen. 

Wann immer von Atomenergie und Atom­
kernspaltung die Rede ist, wird sich unsere 
Generation mit Schaudern an die Namen 
zweier Städte erinnern: Hiroshima und Naga­
saki, weil es seit Menschengedenken kein 
so entsetzlichenInfernogegeben hat mit seinen 
Hunderttausenden teils zerfetzten, teils nom 
lebenden, halb wahnsinnig im Flammenmeer 
umherirrenden und qualvoll verendenden Men­
sdlen. 
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Hermine Kubanek 

Es ist nicht so - und das hat dieses Unglück I Wohle aller Menschen zu nützen. Denn die 
bewiesen -, daß die Atombombe ein augen-· Atomkraft kann zu einem wundervollen In­
blickliches und daher schmerzloses Ende be- strument werden - so bestätigen die Wissen­
reitet. Nur was sich in unmittelbarer Nähe schaftler -, das dem Menschen hilft, seine 
des Explosionszentrums befindet, wird im Umwelt zu beherrschen. Mit Hilfe der Atom­
Bruchteil einer Sekunde zerstört. Noch Wochen kraft kann man wertvolle Nahrung für die 
und Monate, ja Jahre später starben Tau- Hungernden schaffen, indem man aus unfrucht­
sende der Dberlebenden an den Folgen innerer baren Wüsten ertragreiches Land gewinnt. Die 
Verbrennungen, die sie, ohne äußere Ver- WeH kann mit ihrer Hilfe mit Licht und 
letzungen erlitten zu haben, nur als Folge der "'lärme versorgt werden, und sie dient der 
von der Bombe ausgehenden Gammastrahlen Menschheit zur Heilung von Krankheiten. 
erlitten hatten. Diese Strahlen zerstören das 
Knochengewebe und erzeugen solche innere 
Veränderungen, daß die Betroffenen die Fähig·· 
keit zur Bildung der lebensnotwendigen roten 
Blutkörperchen verlieren. Diese Krankheit ist 
uns allen ja unter dem Namen Leukämie 
bekannt und verursacht ein langsames, aber 
unrettbares Dahinsiechen. Vielleicht ist man­
chen von Ihnen die Geschichte von Wilfried 
Bruckner von dem kleinen japanischen Mäd­
chen bekannt: "Sardarko darf nicht sterben". 

In dieser Geschichte wird aufgezeigt, wie 
schwer solche Folgen zu tragen sind und wie 
schwer dieses kleine Mädchen unter diesen 
Folgen zu tragen hatte und wie sie es gemei­
stert hatte. Dem Tod nahe und im Bewußtsein 
des nahen Todes hat sie auf ihrem Kranken­
bett mit dem Falten von Papierschmetterlingen 
begonnen. (Bundesrat Nora H i 1 t 1: Von Kra­
nichen!) Und sie hat sie an Freunde und 
Bekannte verschenkt. 

Der Massenselbstmord - und das wollte 
ich damit auch zum Ausdruck bringen -, 
den die Menschheit mit dem nächsten Krieg 
begehen würde, wäre kein rasches, schmerz­
loses Ende, sondern eine Hölle von Martern, 
und wir sehen daraus, welch furchtbare Waffe 
mit der Entdeckung der Atomenergie der 
Menschheit in die Hand gegeben worden ist. 

Aber es wurden ihr mit dieser Kraft auch 
Möglichkeiten erschlossen, die sich, wenn sie 
zu friedlichen Zwecken genützt werden, zum 
Segen für die gesamten Erdenbewohner aus­
wirken können. 

Uberall in unserer Welt tut Hilfe dringend 
Not. Ich erzähle nichts Neues, und wir wissen 
es alle miteinander: Seit Jahrhunderten ringen 
die Menschen um bessere Lebensverhältnisse. 
Sie kämpfen gegen Hunger, wenn Unwetter 
oder Schädlinge ihre Ernte vernichtet haben, 
und sie wehren sich gegen die Krankheiten. 
Sie erfanden Maschinen, um ihr Los zu ver­
bessern, sie gewannen der Kohle und dem 
Erdöl Strom und Wärme ab, um die Härten 
der Natur zu mildem. Die größten Errungen­
schaften aber wird erst die Zukunft mit Hilfe 
der Atomkraft bringen, wenn die Menschheit 
nur gemeinsam danach strebt, diese Kraft zum 

Der durch die Atomkraft sich heute ab­
zeichnende entscheidende Wandel in der Tech­
nik, Wissenschaft und Wirtschaft verlangt 
aber, daß jedes Volk sich rechtzeitig mit den 
Problemen befaßt, die sich in technischer und 
wirtschaftlicher und besonders in sozialer und 
politischer Hinsicht aus den neuen Möglich­
keiten ergeben. 

Nun möchte ich noch darauf hinweisen, 
daß wir trotz der großen Vorteile, die dieses 
Wunder der Technik auf allen Gebieten für 
die Menschheit bedeutet, auch die nachteiligen 
Begleiterscheinungen nicht übersehen dürfen 
und die Stimmen jener Wissenschaftler, die 
auf die Gefahren hinweisen, die die Atom­
kernspaltung, auch· die friedliche Nutzung, 
für die Menschheit mit sich bringt, nicht über­
hören dürfen. 

Wir sollen daher die Warnungen der Bio­
logen und Ärzte, die für uns alle als die 
Hüter des Menschengeschlechtes gelten, nicht 
als Nebensächlichkeit abtun. Was nämlich 
heute bei der Atomkernspaltung in der Welt 
geschieht, ist so ungeheuerlich und greift so 
tief in unser aller Schicksal ein, ja eS rührt 
an dem Lebensnerv kommender Generationen, 
daß strengste Kontrolle und Uberwachung und 
ein Höchstausmaß von Sicherheitsvorkehrun­
gen zum Schutze unseres Lebens und des 
Lebens kommender Generationen gegeben sein 
muß. 

Die Sorge um die Gesunderhaltung unserer 
Bevölkerung hat uns Sozialisten bewogen, 
uns eingehend mit diesen Problemen zu be­
schäftigen. In unserem Humanprogramm, zu 
dem namhafte Fachexperten ihren konstruk­
tiven Beitrag leisteten und das durch unsere 
Vorsitzende Abgeordnete zum Nationalrat 
Frau Dr. Hertha Fimberg als gesundheits­
politisches Konzept der Offentlichkeit zur Be­
gutachtung vorgelegt wurde, haben wir alle 
aufgefordert, ohne Rücksichtnahme auf Partei­
einstellung und Weltanschauung an dessen 
Verwirklichung mitzuwirken. Und es ist ein 
Programm, meine Damen und Herren, für den 
Menschen, für einen neuen LebensrauDl, der 
von den Menschen für die Menschen gestaltet 
wird. 
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Hermine Kubanek 
Aber im Hinblick. auf die wirtschaftliche 

Bedeutung der Nutzung der Atomkraft geben 
wir Sozialisten sehr gerne dem nun in Be­
handlung stehenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates unsere Zustimmung, weil wir 
daran glauben, daß die friedliche Nutzung 
der Atomkraft zur Hebung des Wohlstandes 
und damit zur Festigung der DemokratIe bei­
trägt und den Frieden zwischen den Völkern 
festigen wird. Dann wird das Atomzeitalter 
das Zeitalter von . Frieden und Freiheit für 
alle Völker sein. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u eh 
erheben. 

der 
des 
zu 

15. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend einen Zusatz­
vertrag zwischen dem Helligen Stuhl und der 
Republik österreiCh zum Vertrag zwischen 
dem Helligen Stuhl und der Republik Oster­
reim zur Regelung von vermögensrechtlichen 
Beziehungen vom 23. Juni 1960 (353 der 

Beilagen) 

16. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über finan­
zielle Leistungen an die altkatholisdle Klrme 

abgeändert wird (345 der Beilagen) 

11. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969. betreffend ein Bundes­
gesetz. mit dem das Bundesgesetz über äußere­
RedItsverhältnisse der Evangelischen Kirdle 

abgeändert wird (346 der Beilagen) 

18. Punkt: Gesetzesbesc:hluß des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über finan­
zielle Leistungen an die israelitische Religions­
gesellsmaft abgeändert wird (341 der Bei-

lagen) 

Abänderung des Bundesgesetzes über finan­
zielle Leistungen an die israelitische Religions­
gesellschaft. 

Berichterstatter über Punkt 15 ist der Herr 
Bundesrat Dr. Schambeck. Ich bitte ihn, seinen 
Bericht zu erstatten. 

Berichterstatter Dr. Sdmmbeck: Frau Vor­
sitzende! Frau Bundesministerl Meine Damen 
und Herrenl Hoher Bundesratl In dem Vertrag 
mit dem Heiligen Stuhl über die Regelung 
vermögensrec:htlicher Beziehungen hat sich 
Osterreich zur Zahlung eines jährlichen Fix..; 
betrages von 50 Millionen Schilling verpflich­
tet. Im Hinblick auf den seit 1960 erheblich 
gestiegenen Sach- und Bauaufwand der katho­
lischen Kirche in Osterreich soll dieser Fix­
betrag ab 1970 um rund ein Drittel auf 67 Mil­
lionen Schilling erhöht werden. 

Der Ausschuß für auswärtige Angelegen­
heiten und wirtschaftlidle Integration hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 15. Dezember 1969 in Verhandlung ge­
nommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, k ein e n E i n­
s p r u c h zu erheben. 

Im Auftrag des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten und wirtschaftliche Integra­
tion stelle ich den diesbezüglidlen Antrag. 

Vorsitzende: Danke. 
Berichterstatter über Punkt 16 ist die Frau 

Bundesrat Dr. Anna Demuth. Ich bitte sie um 
ihren Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Hohes 
Haus I Meine Damen und Herrenl Die finan­
ziellen Rechtsverhältnisse zwischen der alt­
katholischen Kirche und der Republik Oster­
reich sind im wesentlichen in einem Bundes­
gesetz aus dem Jahre 1960 geregelt. Danadt 
hat der Bund an die altkatholische Kirche 
alljährlich einen festen Betrag in der Höhe 
von 150.000 S zu leisten. Im Hinblidt auf den 
seit 1960 erheblich gestiegenen SaCh- und Bau­
aufwand der altkatholisChen Kirche soll der 
vom Bund zu erbringende jährliche Fixbetrag 
um rund ein Drittel erhöht werden. 

Vorsitzende: Wir gelangen nunmehr zu den Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts-
Punkten 15, 16, 17 und 18, über die eingangs angelegenheiten hat dIe gegenständliche Vor­
gleichfalls beschlossen wurde, die Debatte lage in seiner Sitzung vom 15. Dezember 1969 
unter einem abzuführen. in Verhandlung genommen und einstimmig 

Es sind dies: beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
Zusatzvertrag zum Vertrag mit dem Heiligen keinen Einspruch zu erheben. 

Stuhl zur Regelung von vermögensrechtlichen Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Beziehungen, Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangele-

Abänderung des Bundesgesetzes über finan- genheiten den Antrag, der Bundesrat wolle 
zieHe Leistungen an die altkatholische Kirche, beschließen: 

Abänderung des Bundesgesetzes über Gegen den Gesetzesbesdlluß des National-
äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen rates vom 12. Dezember 1969, betreffend ein 
Kirche und Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
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finanzielle Leistungen an die altkatholische 
KinDe abgeändert wird.. wird k ein E i n­
s p r u eh erhoben. 

Vorsitzende: Berichterstatter über die 
Punkte 11 und 18 ist die Frau Bundesrat 
Dr. Seda. Ich bitte sie um ihre Berichte. 

Berichterstatterin Dr; Erika Seda: Hohes 
Hausl Meine Damen und Herrenl Die finanziel­
len Rechtsverhältnisse zwischen der Evangeli­
smen Kirche Augsburger und Helvetismen Be­
kenntnisses in Osterreich und der Republik 
Osterreich sind grundlegend in einem Bundes­
gesetz aus dem Jahre 1961 geregelt. 
Danach hat der Bund an die 
Evangelische Kirche alljährlich einen festen 
Betrag von 3,250.000 S zu leisten. Im Hinblick 
auf den seit der angeführten gesetzlichen Re­
gelung erheblich gestiegenen Sach- und Bau­
aufwand. der Evangelischen Kirche soll der 
vom Bund zu erbringende jährliche Fixbetrag 
um rund ein Drittel erhöht werden. 

Der AussdlUß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor­
lage in seiner Sitzung vom 15. Dezember 1969 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu' empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten den Antrag, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesmluß des National­
rates vom 12. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen 
Kirche abgeändert wird, wird k ein Ei n­
s p r u eh erhoben. 

Ich bringe nun· den zweiten Bericht des 
Ausschusses für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten. 

Die finanziellen Rechtsverhältnisse zwischen 
der israelitisdlen Religionsgesellschaft und 
der Republik Osterreich sind im wesentlimen 
in einem Bundesgesetz aus dem Jahre 1960 
geregelt. Danadl hat der Bund an die israeli­
tische Religionsgesellschaft alljährlich einen 
festen Betrag in der Höhe von 900.000 S zu 
leisten. Im Hinblick auf den seit 1960 erheblich 
gestiegenen Sach- und Bauaufwand der 
israelitismen Religionsgesellschaft soll nun'" 
mehr der vom Bund zu erbringende jährliche 
Fixbetrag um rund ein Drittel erhöht werden. 

Der AussdlUß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten hat die gegenständlime Vor­
lage in seiner Sitzung vom 15. Dezember 1969 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt somit 
der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten den Antrag, der Bundes­
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesch.luß des National­
rates vom 12. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
finanzielle Leistungen an die israelitische 
Religionsgesellschaft abgeändert wird, wird 
k ein Ein s p r u eh· erhoben. 

Vorsitzende: Danke. 

Wir gehen nun in die Debatte ein, die über 
alle vier Punkte unter einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich das Mitglied 
des Bundesrates Herr Prof. Dr. Reich!. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Reidll (SPO): Hoher Bundes­
rat! Es gibt eine wissenschaftliche Theorie, 
wonadl das Sonnensystem, in dem wir als 
kleine Molekularteilchen herumsmwirren, 
etwa 10 Milliarden Jahre alt sein soll, die 
Erde selbst - nach dieser Theorie - etwa 
4 bis 5 Milliarden Jahre, und Leben auf dieser 
Erde soll es etwa seit 2 Milliarden Jahren 
geben. Die Mensmen sollen auf dieser Erde 
- hierüber gibt es eine Theorie - zwischen 
600.000 Und einer Million Jahre existieren. 
Seit etwa 600.000 Jahren oder seit 1 Million 
Jahren also gibt es Menschen auf dieser 
Erde, und seitdem es Mensmen auf dieser 
Erde gibt, gibt es auch ein religiöses Fühlen 
und Denken. Ich möchte gleim diesen Gedan­
ken der Wissenschaft unserer Zeit dem Thema 
voranstellen, das ich heute hier behandeln 
möchte. 

Im habe mich dann nom zu diesen Religions­
gesetzen und zu dem Vertrag mit dem Heiligen 
Stuhl zu Wort gemeldet, weil der große 
Bruder, der Hohe Nationalrat, über diesen 
bedeutenden Problemkreis überhaupt nimt 
diskutierte, . sondern eigentlich sang- und 
klanglos darüber hinweggegangen ist. 
Zweitens vielleicht auch deswegen, weil 
man gerade in letzter Zeit wieder vor einer 
Reideologisierungpolitismer Gruppierungen 
spricht, und letzten Endes auch deswegen, 
weil man ja ohnehin sehr, sehr selten Gelegen­
heit hat, hier im Hohen Haus über welt­
anschauliche Probleme sprechen zu können. 
Und manches Mal sollte man die Gelegenheit 
dazu auch benützen, denn letzten Endes: Poli­
tik und Weltanschauung hängen sehr, sehr 
eng zusammen. 

Zunämst noch im Telegrammstil einige Tat­
sachen und Meinungen zu diesem Thema. Wir 
wissen, meine Damen und Herren, daß bei 
unseren Mitmenschen die Meinung, wieweit 
man Kirchen vom Staate her unterstützen 
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soll, sehr verschieden ist. Ich möchte aber 
feststellen, daß es sich hier nicht nur um 
Unterstützungen handelt, sondern um alte 
Rechtsansprüche. Die einen denken an das 
berühmte und folgenschwere Wort aus der 
Reformationszeit, das da lautet: "Wie das 
Geld in dem Kasten klingt, so die Seele in 
den Himmel springt'" Sie sind gegen jede 
Form eines sogenannten kirchlichen Materia­
lismus mißtrauisch. Sie sehen im Geld das 
Prinzip des Bösen. Aber bitte, im Geld das 
Prinzip des Bösen zu sehen, ist nicht die all­
gemeine Auffassung jener Kirchen, die sich 
im geschidltlichen Leben durchgesetzt haben. 
Ich komme auf diese Theorie noch ein wenig 
zu sprechen. Ich werde Ihnen nur die Theorie 
vortragen, die es gegenwärtig noch gibt und 
die praktisch noch das kirdlliche Leben be-
stimmt. . 

Andere wieder haben historische Perioden 
vor Augen, in denen eine allzu reiche Priester­
schicht die Menschen unterdrückte, und 
andere wieder denken an jene Geschichts­
epochen, in denen absolute Herrsdler die 
Kirchen fütterten und beherrschten und damit, 
mit dem Instrument einer Religionsorganisa­
tion, einer Kirche, die Untertanen ausbeuteten. 
Ich denke dabei an das Zeitalter Ludwigs 
des XIV., der gesagt hat: "L'Etat c'est moi" 
- "Der Staat bin ich", aber er meinte nicht 
nur den Staat, er meinte damit auch die Kirche. 
Er - Ludwig der XIV. - ist auch alles in 
allem, Staat und Kirche zugleich. Es gibt auch 
viele, die sich nicht ganz von der Vorstellungs­
welt des 19. Jahrhunderts befreien können, 
in der das Bündnis Thron - Altar eben eine 
Selbstverständlichkeit gewesen ist. Und es 
gibt alte Sozialdemokraten, die einstens im 
Kampf gegen die Parteienkirche gestanden 
sind und heute die freie Kirche in einem 
freien Staat bejahen. Das alles sind Tatsachen, 
die das religiöse Bewußtsein unserer Mit­
menschen hier in Osterreich bestimmen. 

Ganz eindeutig aber müssen wir feststellen, 
daß sich vom 19. Jahrhundert auf das 20. Jahr­
hundert ein gewaltiger Wandel vollzogen hat. 
Erstens einmal im wissenschaftlichen Bereich; 
denken Sie an den Umbruch, der sich von der 
klassischen Physik zur modernen Atomphysik 
vollzogen hat, denken Sie an die Änderungen 
im Bereich der Geschwindigkeitenl Von Cäsar 
bis Napoleon Bonaparte war es Höchst­
geschwindigkeit, sich mit 10 oder 20 km pro 
Stunde zu bewegen, um die Mitte des 19. Jahr­
hunderts war es eine große Geschwindigkeit, 
wenn man sich mit 40 oder 50 km pro Stunde 
vorwärtsbewegen konnte, und heute reden 
wir von Weltraumgeschwindigkeiten, die 
28.000 km pro Stunde betragen. Es gibt natür­
lieh auch Raketen, die sidl mit dieser Welt­
raumgeschwindigkeit bewegen. In den letzten 

Jahrzehnten· hat sidl eine gewaltige Revo.Iu­
tion im Bereich der Wissenschaft, im Bereidl 
des Verkehrs, aber auch im Bereich des Agrar­
wesens vollzogen. Wir können audl von einer 
Agrarrevolution . spredlen, in der wir. UJ;lS 

noch mitten drinnen befinden. 

Dann möchte ich darauf hinweisen, daß sich 
auch im soziologisch-politischen Bereich ein 
gewaltiger Wandel vollzogen hat. Um nur 
einige Beispiele· herauszugreifen: Der Adel. 
der Jahrhunderte ,hindurch die Herrschafts­
schicht in Europa: gewesen ist, ist heute 
nicht mehr die Herrsdlaftssdlicht 
Europas. Es gibt audl heute kein 
rechtloses Prole~riat mehr, wenigstens 
nicht in den freien Staaten Europas. Und aus 
den alten Monarchien, die Jahrhunderte hin­
durch existierten - mandle haben beinahe 
die Jahrtausendgrenze überschritten -, "sind 
gerade in den letzten Jahrzehnten Republiken 
geworden. Leider sind· in vielen dieser neu­
gebildeten Staaten, dieser Republiken dann 
wieder neue Formen von Gewaltherrschaften 
entstanden. 

Das ist also der große Umwandlungsprozeß, 
in dem wir uns noch mitten drin befinden, und 
dazu möchte ich noch sagen, es hat sich 
drittens im religiösen Bereich ebenfalls ein 
gewaltiger Umbruch vollzogen, ein Umbruch, 
der eingegrenzt wird zwischen Galilei und 
Papst Johann dem XXIII. So möchte ich mich 
kurz ausdrücken. Kirche·n, meine Damen und 
Herren, die einst als Symbole der" Unter­
drückung empfunden· wurden, sind heute auf~ 
richtige und ehrliche sozialpolitische Bewe­
gungen geworden, und es gibt Priester; die 
zu einer revolutionären Avantgarde geworden 
sind. Solche hat es immer gegeben, viele 
davon sind Sektierer geworden, sind Häre­
tiker geworden. Heute ist das anders, heute 
haben sie die Möglichkeit, sieh freier zu 
bewegen. Das hängt mit der ganzen demo­
kratischen Entwicklung unserer Zeit zusam­
men. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch 
darauf hinweisen, daß ich sehr oft Gelegenheit 
hatte, in den steirischen Volksbildungswodlen 
- Kollege Hofmann-Wellenhof kennt sie 
auch sehr gut - viele Diskussionen mit 
katholischen und evangelischen Priestern ab­
zuführen. Und manches Mal - das möchte ich. 
heute zur Illustration hier sagen - sind 
diese jungen Priester in ihrer Anschauung 
so revolutionär und fortsdlrittlich gewesen, 
daß ich, der ich dort als Vertreter der Arbeiter­
bewegung gesprochen habe, mehr oder weni­
ger die Aufgabe gehabt habe, die Kirche zu 
verteidigen. So kritisch sind diese jungen 
Mensdlen oft gegen ihre eigenen Institutionen~ 
gegen ihr Establishment vorgegangen, um 
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einen Ausdrudt zu gebrauchen, der eben un­
serer Zeit entspricht. Im· kirchlichen Bereich 
hat diese Reformbewegung mit dem zweiten 
vatikanismen Konzil einmal eingesetzt, iCh 
mödtte sagen, in unseren gesChiChtlichen 
Dasein. Selbstverständlich geht das auf frühere 
Zeiten zurück, natürlich knüpft diese Bewe­
gung historisch auf verschiedene Tatsachen 
der Vergangenheit an, die Enzykliken 
Quadragesimo anno oder Rerurn novarum und 
natürlich an Bewegungen, die eben auf die 
Häresien des 15., 16. Jahrhunderts zurück­
gehen. 

Ich habe Gelegenheit gehabt, meine Damen 
und Herren, irgendwie den Anfang dieser 
Entwicklung persönlich mitzuerleben. Ich bin 
damals durch einen Zufall gerade in Rom 
gewesen, habe also Gelegenheit gehabt, die 
Eröffnung des zweiten vatikanischen Konzils 
mitzuerleben, und iCh habe auch Gelegenheit 
gehabt, miCh an Audienzen bei Johann dem 
XXIII. zu beteiligen und dann auch beim 
Papst Paul VI. Und jetzt möchte ich wieder 
etwas zur Illustration sagen. Eine Audienz, 
die wir hatten, wurde geführt vom Obmann 
der Luxemburger Sozialdemokraten, Henri 
Cravatte, den alle diejenigen kennen, die 
irgendwie mit der Gemeindepolitik zu tun 
haben. Wir sind damals .I:>e~ Papst Paul VI. 
gewesen. Es hat auch einige Teilnehmer aus 
Osterreich gegeben. Die Zusammensetzung 
war auch sehr typisch. Es waren der Kollege 
Dr. Kranzlmayr vom Nationalrat: dann der 
Kollege Dr. van Tongel und auch Dr. KandutsCh 
dabei. Ich möchte sagen, das waren Begeg­
nungen, die natürlich symptomatisch sind für 
unsere Zeit. Ich weiß nicht, ob es das früher 
einmal auch hätte geben können. ICh glaube, 
wenn ich mich nicht täusche - ich möchte 
das niCht behaupten -, ist Cravatte noch dazu 
evangelisch und k~in Katholik, also ein evan­
gelischer Sozialdemokrat I Das sind Episoden, 
die ich deswegen erwähne, weil sie irgendwie 
symptomatisch sind für den Wandel, der siCh 
in unserer Zeit vollzogen hat. Bitte, mir per­
sönlich - das darf ich ganz offen sagen -
sind die Reformbestrebungen natürlich sym­
pathischer, die Johann XXIII. eingeleitet hat, 
als die Maßnahmen, die uns bei Papst Paul VI. 
begegnen. Ich möchte mir nicht erlauben, dar­
über ein Urteil zu sprechen, ich bin kein 
Theologe, aber irgendwie ist eben Johan­
nes XXII!., dieser alte Mann, diese symbol­
hafte Figur, doch zu einem Denkmal des Fort­
schrittes im religiösen Leben geworden. Daß 
wir natürlich gewisse persönliche Sympathien 
haben, werden Sie sicherlich verstehen. Denn 
man hätte also nidlt erwartet, daß dieser 
Mann, der im hohen Alter den päpstlichen 
Thron bestiegen hat, eine solche Revolution 
einleiten könnte. 

ICh habe auch Gelegenheit gehabt, irgend­
wie den Kreis um Paul VI. persönlich kennen­
zulernen, weil der Bruder des jetzigen Papstes, 
Ludovico Montini, lange Zeit im Europarat 
arbeitete. Ich hatte Gelegenheit, mit ihm in 
verschiedenen Kommissionen zusammen zu 
sein. 

Ich kann mich noch an folgendes erinnern: 
Als sein Bruder zum Papst gewählt worden 
war, hat unser Kollege Czernetz ein nettes 
Bonmot gebracht. Wir sind in der österrei­
chischen Botschaft beisammengestanden, und 
da kam der Bruder des Papstes - es war 
einige Tage nach der Wahl- zu uns. Wir alle 
haben uns gedaCht: Was sagt man zu einem 
Kollegen, wenn sein Bruder Papst wurde? -
Wenn eine Frau ein Kind, einen Buben, be­
kommt, dann sagt man zum Vater: "Ich gratu­
liere dir zu deinem Kronprinzen" oder so 
etwas. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. 
Wenn die Kollegin Hanzlik eine Auszeichnung 
bekommt, dann sagt man: "Ich gratuliere dir." 
Aber wenn der Bruder eines Kollegen Papst 
wird, dann weiß man wirklich nicht, wie man 
gratulieren soll. Kollege Czernetz hat schließ­
lich zu Ludovico Montini gesagt: "EntsChul­
digen Sie, Herr Kollege, jetzt weiß ich wirkliCh 
nicht, was ich sagen soll. Gratuliert man da 
oder gratuliert man nicht?" Ich kann miCh 
noch gut erinnern: Ludovico Montini· hat dar­
auf gesagt: "Eigentlich habe ich ein sehr 
beängstigendes Gefühl. Ich glaube, ich habe 
durch diese Wahl einen Bruder verloren." 
Das kann ich ganz gut verstehen, denn letzten 
Endes kommt derjenige, der Papst wird, aus 
der familiären Sphäre heraus. 

Ich darf noch etwas über die sozialistische 
Seite in diesem Umwandlungsprozeß, der sich 
da vollzogen hat, sagen, dies auCh deswegen, 
weil wir in der Steiermark auf diesem Gebiet 
sehr initiativ gewesen sind, und zwar im 
sogenannten Kautzky-Kreis, der bereits vor 
1958 tätig warj ich selbst habe in diesem 
Kreise viel mitgearbeitet. 

Wir knüpften damals an die Entwicklung an, 
die 1945 in den Beziehungen zwischen Kirche 
und Staat eingeleitet worden war. Es gab 
damals noch Fakten und Probleme, deren 
Lösung fast unmöglich erschien. Wenn wir 
zurückblenden, dann schaut das natürlich et­
was anders aus. Denken wir nur an das 
Konkordat, an die völkerrechtliche, an die 
verfassungsrechtliche Situation. Denken wir 
an den Streit um die Subventionierung von 
Privatschulen, an Fragen der SChulgesetzge­
bung und nicht zuletzt auch an das Problem 
der Finanzierung religiöser Institutionen. . 

Zur Lösung dieser Fragen haben wir Sozia­
listen - ich glaube, das darf ich sagen; ich 
nehme an, daß Sie mir das glauben - mit 
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der Erarbeitung eines neuen Parteiprogramms 
doch manches beigetragen. Ich weiß. Sie sind 
vielleimt etwas mißtrauisch. wenn man von 
Programmen redet, aber ich möchte hier auch 
unterstreichen, daß sich auch die Gegenseite 
bei allen diesen Gesprächen und Verhand­
lungen tolerant gezeigt hat. Auf diesem Boden 
der Toleranz haben wir uns letzten Endes 
gefunden. 

Im möchte jetzt nom auf eine Frage ein­
gehen. die man an uns damals natürlich immer 
wieder gestellt hat. Ich habe damals auch 
zu den Artikelschreibern der "Neuen Zeit" 
gehört. Man hat uns natürlich immer wieder 
die Frage gestellt: Habt ihr euch in eurer 
Einstellung zur Religion wirklich gewandelt 
oder sind das nur parteitaktische Angelegen­
heiten? 

Meine Damen und Herren I Diese Frage ist 
beredltigt. Es ist natürlich keine Sünde, wenn 
eine Partei auch partei taktisch denkt. Das 
ist in der Demokratie unser gutes Recht. Aber 
ich mödlte in diesem Zusammenhang doch 
feststellen, daß es sich hier nicht um partei­
taktisdte Uberlegungen gehandelt hat. Ich bin 
davon überzeugt, daß der eine oder andere 
gesagt hat: Auf diese Weise tun wir uns auf 
dem Lande draußen leichter, da gewinnen wir 
leichter Stimmen und so weiter, - Aber 
grundsätzlich - das darf ich hier feststeHen -
ist es uns darum gegangen, irgendwie diesen 
ganzen gesellschaftlichen Umbrudl.sprozeß in 
die Gegenwart einzubauen. Ich wollte also 
sagen: Es war eine grundsätzliche Diskussion, 
es war eine grundsätzliche Angelegenheit, 
als wir Sozialisten uns damals im Partei­
programm zu einer Verständigung mit der 
Kirme bekannt haben. Letzten Endes ist man 
uns auch von kirchlicher Seite entgegen­
gekommen. 

Ich darf, meine Damen und Herren, nom 
feststellen-: Am Anfang aller Befreiungsbewe-

, gungen in der Geschichte stehen letzten Endes 
religiöse Reformbewegungen; ich möchte hier 
nicht auf Einzelheiten eingehen, aber, ich 
glaube, das kann man sagen. Man kann auch 
festhalten, daß letzten Endes die europäische 
Sozialgesdlichte gleichzeitig eine Geschichte 
religiöser Reformideen ist. Ich glaube, id! 
werde hier keine Fehlmeinung aussprechen, 
wenn ich das hier im Telegrammstil erwähne. 

leb darf audl feststellen, daß am Anfang 
der sozialdemokratischen Bewegung irgend­
wie dodl die religiöse Sehnsucht nach Er­
lösung für den arbeitenden Mensmen der 
damaligen Zeit gestanden ist. Man hat also 
irgendwie das Gefühl gehabt, man müsse das 
Christentum wieder duistlicher machen. Wenn 
man die Geschichte der Arbeiterbewegung 

studiert, wird man immer wieder, ich möchte 
sagen, auf ein wenig Sehnsucht nach dem 
Religiösen stoßen, eine Sehnsucht, von der 
wir heutzutage kaum mehr etwas wissen. 
Es ist also der Versuch gewesen, irgendwie 
die religiösen Kräfte zu mobilisieren, um das 
Elendsdasein der damaligen Zeit, der Zeit 
'des Anfangs der industriellen Revolution, 
überwinden zu können. 

Sie wissen ja, daß am Anfang der Arbeiter­
bewegung die Kirchen diesen Kreisen keine 
entsprechende Unterstützung gewährt haben. 
Das behaupte nicht ich. Wenn Sie die letzten 
Jahrgänge der "Furche" nachlesen; werden 
Sie immer wieder diese Selbstkritik finden. 
Ich sage das nicht, um hier eine kritische 
Bemerkung unterzubringen, sondern weil das 
eben gesmichtliche Tatsachen sind. Aus diesen 
Tatsachen heraus ist manches zu verste:Qen, 
so zum Beispiel der Umstand, daß sich eben 
die \Vege der Kirche und der Arbeiterbewe­
gung getrennt haben. Man ist aus einander­
gegangen, und es ist, wie ich glaube, unserer 
Zeit, der Zeit nach der Tragödie des zweiten 
Weltkrieges, vorbehalten gewesen, wieder das 
Miteinander zu finden, 

Id! glaube, wir auf sozialistischer Seite kön­
nen heute keiner Kirche mehr den gleichen 
Vorwurf machen, den wir den Kirchen des 
19. Jahrhunderts - damals mit Recht -
gemacht haben, den Vorwurf, daß die reli­
giösen Institutionen, die kirchlichen Einrich­
tungen, die Kirmen - im drücke mim all­
gemein aus - Gegner des sozialen Fort­
smritts seien, Die Gegensätze, die es einmal 
gegeben hat, gibt es heute nicht mehr. Infolge­
dessen wäre es aud! widersinnig, gegen etwas 
zu sein, das nicht gegen mim ist. 

Obwohl wir diese gemeinsame Basis gefun­
den haben, bin ich der Meinung, daß es noch 
offene Fragen gibt, die man natürlim auch 
diskutieren soll. Warum sollte das nicht in 
einer Demokratie geschehen? Sie wäre ja ein 
lebloser Körper, wenn es diese offenen Fragen 
nimt gäbe. 

Bei aller Achtung vor dem Partner möchte 
im auch diese offenen Fragen hier kurz er­
wähnen, so zum Beispiel das Unbehagen, das 
mit der Einhebung und der gesetzlichen Grund­
lage der Kirchensteuer zusammenhängt. Reden 
Sie mit den Leuten draußen darüber! 

Im verweise ferner auf die Einstellung zur 
Reform des Strafremtes und anderer Rechts­
materien. Ich möchte mir als Historiker nicht 
erlauben, miCh bei Anwesenheit so glänzender 
Juristen wie des hier sitzenden Dr. Iro in 
das juristische Gestrüpp zu verirren. ICh will 
aber dom irgendwie zum Ausdruck: bringen. 
daß hier noCh einige Fragen zu beantworten 
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wären, die nicht nur Angelegenheit des Staa­
tes, sondern auch Angelegenheit jener Reli­
gionen sind, die hier in Osterreich das Denken 
und Fühlen unserer Mitmenschen bestimmen. 

Zur Kirchensteuer möchte im noch kurz 
folgendes ausführen: Der Mensch ist natürlich 
von Haus aus gegen das Steuer zahlen i das 
ist ganz selbstverständlich. Keiner zahlt gerne 
Steuern. Aber eine besondere Abneigung hat 
der Osterreicher gegen die Kirchensteuer. Viel­
leimt liegt die Ursache des Unbehagens in 
der geschichtlimen Entwicklung dieser Steuer 
- das muß ich jetzt ebenfalls erwähnen -, 
denn die Kirchensteuer wurde von Adolf 
Hitler geschaffen. Es gehört zu den - ich 
weiß nimt, ob ich das so sagen soll -
Treppenwitzen der Geschimte, daß ausgerech­
net das diese Materie regelnde Gesetz dem 
Geiste nach niemals austrifiziert worden ist. 
Wir haben in diesem Hohen Hause sehr, 
sehr viele Austrifizierungen vorgenommen, 
aber ausgerechnet die Kirmensteuer mit dem 
"Heil Hitlerl" unten ist noch übrig­
geblieben. Ich muß schon sagen: Daß man 
bis jetzt keine bessere Lösung gefunden hat, 
ist bedauerlich, und das Unbehagen wird so 
lange bestehen bleiben, solange man keine 
bessere Form gefunden haben wird. 

Eine andere Frage, die nicht nur den Staat, 
sondern auch die Kirchen betrifft, gehört in 
den Bereich des Strafrechts und des Eherechts. 
Gestern hatte im Gelegenheit, mit einem 
Pater über diese Probleme zu sprechen. Ich 
meine jetzt folgendes: Im Sinne der Okume­
niker, also jener Leute, die ein Miteinander 
der verschiedenen Kirchen ersehnen, müßte 
man auch zu einem zeitgemäßen Strafrecht 
und natürlich auch zur Lösung offener Fragen 
im Bereich des Eherechts gelangen. Ich möchte 
unterstreichen, daß auf diesem Gebiet viel, 
viel geschehen ist. Aber denken wir nur an 
die Situationen, die dann eintreten, wenn 
Evangelische mit Katholiken eine Ehe ein­
gehen. Im Sinne der Wiedervereinigungs­
bewegung der christlichen Kirchen liegt es 
nicht, wenn in diesem Zusammenhang immer 
Komplikationen und Schwierigkeiten auf­
treten. In der Bundesrepublik hat man auf 
diesem Gebiet in der letzten Zeit schon man­
ches gemacht. Ich glaube, audl wir sollten 
auf diesem Sektor nicht nachhinken. 

Schließlich müssen wir feststellen, daß sich 
in den letzten Jahrzehnten auch der Sünden­
begriff im kirchlichen Bereich gewandelt hat. 
Ein praktisches Beispiel: Ein "Oben-ohne"­
Plakat, wie wir es jetzt als Reklame für die 
Wiener U-Bahn sehen, wäre vor hundert Jah­
ren, wie ich glaube, eine große Sünde gewe­
sen. Wenn dies nicht stimmt, lasse ich mich 
gerne korrigieren. Doch darüber sollen die 

Theologen streiten, aber ich glaube, es wäre 
unmöglidl gewesen, dieses Plakat den Men­
schen. zu servieren. Heute regt sich kein 
Mensch auf, vielleicht die Frauen,aber die 
Männer - ich glaube, da sind wir uns in 
der SPO und in der: OVP einig - regen sich 
darüber nicht mehr besonders auf. Ictldenke, 
das ist .kein Grund zu einer besonderen Auf­
regung. 

Ich sagte das deswegen, weil ich erst gestern 
mit einem Pater über diesen Wandel" des 
Sündenbegriffs gesprochen habe. Man denkt 
heute über verschiedene Dinge and~rs als 
früher. Ich habe das auch erst jetzt gelernt. 
Man hat mir gesagt, daß es heute einen 'neuen 
Sündenbegriff gebe. Sündenbegriffe, die früher 
selbstverständlidl waren, sind heu"te· nich.t 
mehr - ich darf so sagen - aktuell. 
Das habe ich damit gemeint. Zum Beispiel 
besteht ein neuer Sündenbegriff, so wurde 
mir gesagt, darin, daß man es unterläßt, 
Gutes zu tUn, oder wenn man zum Beispiel 
Unordnung durch Mißbrauch herbeiführt. Das 
ist eine ganz andere Welt, der wir auch hier 
gegenüberstehen. 

Im kirchlichen Bereich wird immer von der 
Möglichkeit von "Dammbrüchen" gesprochen. 
Uberall gibt es Orthodoxe und Fortsduittlkhe. 
Das wird wahrsdleinlich auch im kirchlichen 
Bereich so sein. Ich verstehe es, daß man in 
diesem Bereich davon spridlt, es könnte, wenn 
wir zu reformfreudig sind,. zu "moralischen 
Dammbrüchen" kommen. Dafür habe ich Ver­
ständnis. Aber ich glaube doCh, daß Damm­
brüche gewöhnliCh dann eintreten, wenn man 
die in der Luft schwirrenden Reformen, die 
notwendig sind, nicht durchführt. 

Ich darf Ihnen wieder ein Beispiel aus der 
österreichischen Geschichte bringen. Wenn die 
Kaiserin Maria Theresia ihre Reformen im 
Bereich der Verwaltung, im BereiCh des SChul­
wesens, des Heerwesens, im Bereich der ge­
samten Jurisprudenz und so weiter nkht 
durchgeführt hätte, dann hätte wahrscheinlich 
auch Oster reich eine Revolution erlebt, wie sie 
eben über das französische Volk hinweg­
gegangen ist. Die österreichische Gesdlimte 
beweist, daß wir den damaligen, im möchte 
sagen, großen Erschütterungen Europas ent­
gehen konnten, weil eine fortschrittlidt den­
kende Kaiserin der damaligen Zeit irgendwie 
Freude an den Reformen gehabt hat und auch 
bereit war, die Verantwortung für diese Refor­
men zu tragen. Das meine ich, wenn ich sage: 
Reformen im richtigen Augenblick. können das, 
was man als "Dammbrüme" im katholisChen 
Bereich bezeidmet, verhindern. Das wollte 
ich damit zum Ausdruck bringen. 

Natürlidl ist die Auseinandersetzung. mit 
den orthodoxen Kräften immer schwierjg,und 
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davon könnten auch wir politische Mandatare 
ein Lied singen, denn die Auseinandersetzung 
zwischen Fortschrittlichen und Orthodoxen 
gibt es ja nicht nur im religiösen, sondern 
natürlich auch im politisdwn Bereich. 

Ich glaube, wir alle sind heute davon über­
zeugt, daß die Religionsgemeinschaften in 
asterreich bedeutende Aufgaben zu erfüllen 
haben. Sie arbeiten im erzieherischen, im reli­
giösen, im kulturellen Bereich. Sie leisten 
im karitativen Bereich Hervorragendes; das 
wollen wir· anerkennen. Ihre Missionen sind 
heute etwas ganz anderes als in früheren 
Zeiten. Es hat Zeiten gegeben, in denen die 
religiösen Missionen Vortrupps von Kolonial.;. 
herren gewesen sind. Wir sind uns darüber 
einig, daß die Religionsgemeinschaften hier 
in asterreich positive Leistungen für unsere 
Mitmenschen erbringen. 

ICh meine damit, unsere politische Aufgabe, 
unsere Aufgabe als politische Mandatare muß 
es sein, die Kontakte mit jenen fortschritt­
lichen Kräften in allen Kirchen aufrechtzu­
erhalten, damit sie uns helfen, jene gesell­
Schaftlichen Aufgaben zu meistern, die an uns 
in der gegenwärtigen Geschichtsepoche, in die­
ser so beweglichen dynamischen Epoche, her­
ankommen. 

Wir haben aus der Geschichte gelernt, daß 
religiöse Institutionen eine Gefahr sein kön­
nen, wenn sie über uneingesChränkte Macht 
verfügen. Denken wir an die Priesterkaste 
im alten Ägypten oder an die Unterdrückung 
der Unberührbaren in Indien. Aber die reli­
giösen Institutionen sind ein Segen, wenn sie 
der WahrhEüt und zugleich der Idee der 
Menschlichkeit dienen. Sie bereichern das Füh­
len und Denken und helfen mit, die Ängste, die 
Traumata, Phobien, Perseverationen und so 
weiter zu überwinden. Ich glaube, dafür soll­
tenwir diesen religiösen Einrichtungen, die 
wir in Osterreich haben, dankbar sein. 

Nun zum Abschluß noch ein paar Bemer­
kungen über die Geldmittel; das gehört ja 
zum eigentlichen Thema. Ich möchte nicht 
zu viel sagen, aber ich muß noch irgendwie 
den Heiligen Thomas von Aquin unterbringen. 
Die Geldmittel, die die Republik Osterreich 
an die Religionsgemeinschaften zu zahlen hat, 
beruhen auf einer Rechtsgrundlage, die auch 
mit dem Artikel 26 des Staatsvertrages zu­
sammenhängt, und auf versChiedenen Ver­
trägen, die für uns nun einmal bindend sind. 
Das müssen wir einmal feststellen. So verhält 
es sich auch mit dem Vertrag zwisChen der 
Republik asterreich und dem Heiligen Stuhl 
vom 23. Juni 1960, einem Vertrag, der heute 
hier zur Diskussion steht. Ich verweise auCh 
auf jene Bundesgesetze, die wir 1960 bezie­
hungsweise 1961 beschlossen haben. 

Es hat im religiösen Bereich immer wieder 
Reformen gegeben, die gegen den Reichtum 
der Kirchen aufgetreten sind und in diesem 
Reichtum eigentlich eine große Gefahr ge­
sehen haben. 

Zweifellos ist es so, daß leidende und ver­
folgte Kirchen ungeheure sittliche Kräfte auf­
gebradlt haben. Auch in unserer Zeit können 
wir das beobachten; die Kirche in Ungarn, die 
Kirche in Polen, auch die in Spanien möchte 
ich hier erwähnen. Aber unsere Aufgabe als 
Politiker ist es, dafür zu sorgen, daß es keine 
verfolgten und keine leidenden Kirchen geben 
darf. 

In Geldsachen, meine Damen und Herren, 
ist es heute ja so, daß nicht jene Einstellung 
dominiert, die ich am Anfang erwähnt habe, 
daß das Geld als Prinzip des Bösen gelten soll, 
sondern umgekehrt Und da hat der große 
Philosoph des Mittelalters Thomas von Aquin 
ein sehr interessantes Wort geprägt, das ich 
unlängst in einer Zeitschrift gefunden habe 
und das da lautet - ich bitte Sie, sich das 
einzuprägen -: 

"Mag das Geld auCh den Charakter des bloß 
Nützlichen haben, so hat. es dennoch eine 
gewisse Ähnlichkeit mit dem Glück, weil es 
auch den Charakter des Allumfassenden be­
sitzt, da ja dem Gelde alles untertan ist." , 

Bitte, das sage nidlt ich, sondern das sagte 
der Heilige Thomas von Aquin, der große­
Philosoph des Mittelalters. Das heißt also: 
Dem Gelde sind alle untertan, folglich sind 
auch die Kirchen irgendwie vom Geld ab­
hängig. 

Für uns Politiker ist es wesentlich, daß wir 
mit diesen vorliegenden Gesetzen und Geset­
zesbeschlüssen, die unsere Religionsgemein­
schaften betreffen, den Frieden zwischen Staat 
und Kirche hergestellt und auch gesichert 
haben. 

Bei der exponierten Lage, in der wir in 
Osterreich uns befinden, sind auch der Friede 
und die gute Nachbarschaft in diesem Bereich 
eine Notwendigkeit. 

Meine Damen und Herren! In diesem Sinne 
können auCh wir Sozialisten diesen Gesetzen 
die Zustimmung geben. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Zu Wort gemeldet ist das Mit­
glied des Bundesrates Hofmann-Wellenhof. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Hofmann-Wellenhoi (OVP): Frau 
Vorsitzende I Frau Ministerl Hohes Haus I 
Meine Damen und Herren I Schon oftmals 
konnte ich mit dem verehrten Herrn Vorredner 
Professor Reichi sozusagen Schulter an Schul­
ter streiten. Ich kann Ihnen also versichern, 
auch in der Frage des Oben-ohne-Plakates 
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stehen wir Schulter an Smulter. (Heiterkeit.) 
Auch ich kann nichts Anstößiges mehr daran 
finden. Die Begriffe der Anstößigkeit wandeln 
sich im Laufe der Jahre. Wie sie künftig wie­
der einmal aussehen werden, das wissen wir 
nicht. Ich möchte sie beinahe mit der Kleider­
mode vergleichen: heute "Mini", morgen 
"Maxi" und vielleicht endlich einmal "Me­
dium" oder wie man sagen soll. 

Aber nun wird es ja wahrscheinlich Ihnen 
so wie mir gegangen sein, der im mir zunächst 
bei der Durchlesung dieser Vorlagen gedacht 
habe, es sei ja eigentlich überflüssig, das Wort 
zu ergreifen, es ist eine völlig selbstverständ­
liche Angelegenheit. Bestärkt wurde man da­
durch, daß im Hohen Hause, im National­
rat, überhaupt nicht dazu gesprochen wurde. 
Aber wenn man sich die Materie ein wenig 
überlegt, so muß man sagen: Es ist ein Wider­
spruch in sich, daß gerade diese Selbstver­
ständlichkeit, dieses Uberflüssig-Ersmeinen, 
eine Tatsache ist, die beweist, daß es doch 
sehr wichtig ist, über diesen Punkt zu reden, 
weil in der Selbstverständlichkeit tut sich 
kund, daß wir einen solchen Fragenkomplex 
heutzutage als eine Sache empfinden, die außer 
Debatte steht. Es ist also die religiöse Tole­
ranz für unser heutiges Empfinden in unserem 
heutigen demokratischen Staatswesen eine 
solche Selbstverständlichkeit, daß Sie hier gar 
nicht mehr das Problem auftritt. 

Daß sie als solches auftrat, haben wir schon 
von Ihnen gehört, und ich will nicht allzusehr 
in der Gesichte zurückgehen. da Sie es ja schon 
in dankenswerter Weise besorgt haben, aber 
doch vielleicht in aller Kürze darauf hinwei­
sen, daß das auch in der jüngsten Vergangen­
heit oder in der jüngeren durchaus bei uns 
weder gesellschaftlich noch politisch eine 
Selbstverständlichkeit war. Sie haben sehr 
richtig etwa die Arbeiterbewegung angeführt. 
von nationaler Seite war noch die sogenannte 
Los-von-Rom-Bewegung einstmals eine große 
Mode. Bei den Arbeitern herrschte ein hef­
tiger Antiklerikalismus insbesondere in der 
Ersten Republik - der Konfessionslose war 
ja geradezu ein österreichischer Typus -, und 
die Jahre 1934 bis 1938 mit der Vorherrschaft 
des Kirchlichen im politischen Leben haben 
der Kirche schweren Schaden zugefügt; das 
wissen wir alle. 

Auch hier neigt man immer wieder dazu, 
von einem Extrem ins andere zu verfallen. 
Sie haben sehr richtig die verschiedenen Dis­
kussionen angeführt, und wenn ich das - Sie 
taten es als Historiker - auf eine journalisti­
sche Formel bringen darf. war es zweifellos 
früher schlecht, daß Pfarrer Abgeordnete sein 
konnten. Aber ich weiß nicht, ob es gar so gut 
ist, wie die Entwicklung zu laufen scheint, 

daß schließlich Abgeordnete Pfarrer werden 
sein können. (Heiterkeit und Beifall bei der 
OVP.) Es müßte sim also auch hier ein Mittel­
weg finden lassen. 

Besonders tragisch war natürlidl die Ent­
wicklung in den Jahren 1938 bis 1945. wobei 
zum UntersChied von den konfessionslosen 
Arbeitern etwa der Ersten Republik eine 
besondere Tücke war. daß sich die Konfes­
sionslosen nun ausdrücklich als gottgläubig 
bezeichneten, obschon sie ja in Wirklichkeit 
- man kann keinem Menschen ins Herz 
schauen - vermutlich an Gott nicht ihre Welt­
anschauung gebunden fühlten. soweit das 
überhaupt möglich ist. Aber eine volle reli­
giöse Toleranz genießen wir hier in unserem 
Land tatsächlich erst seit 1945, natürlich noal 
mit reichen Möglichkeiten zu einer besseren 
Entwicklung. 

Nun kann ein Kritiker vielleicht sagen, es 
handle sich hier weniger um Toleranz als 
um -Indifferenz oder --: man muß es ja niCht 
mit Fremdwörtern sagen - weniger um Duld­
samkeit als um Gleidlgültigkeit. Aber ich 
glaube, dem widersprechen die ökumenischen 
Bestrebungen. 

Und ich mödJ.te meinen. daß auch der Ju­
gendprotest - in seiner Form durchaus nkut 
zu bejahen - letzten Endes eigentlich nichts 
anderes bedeutet als den Hinweis auf eine 
ständig suchende Jugend. Sie sagten es sehr 
richtig, Herr Kollege Reichi: daß zu allen 
Zeiten immer die Suche nach dem Religiösen, 
nach dem Ubersinnlichen die menschliche Ge­
schichte bewegte. Man dürfte es vielen von 
diesen jungen Menschen wahrsdleinlich gar 
nicht sagen, aber im tiefsten Innern ist es 
eine Art Gottsuche, die allerdings, das gebe 
ich zu, sich in sehr rauhen äußeren Erschei­
nungen vorläufig dartut. Aber daß eine solche 
Suche, eine solche Bewegung vorhanden ist, 
erscheint mir denn doch sicher. 

Nun können wir, um ein wenig noch in die 
Geschichte zurückzugehen, sagen. daß die Reli­
gionskriege - die traurigste Sorte von Krie­
gen, weil sie ja geführt wurden /lad majorem 
Dei gloriam"j in diesem Zeichen wurde unend­
liches Greuel begangen -, daß solche Reli­
gionskriege doch jetzt aus unserem eigenen 
Empfinden als völlig unmöglich bereits aus­
geschieden wurden, obwohl sie sich ereignen; 
wenn wir nur an die Ereignisse in Irland den­
ken, so werden Sie mir zugeben, daß das 
durchaus nicht aus der Zeit der Hugenotten 
oder der Hussiten herbeigeholt ist. 

Aber vor einem sollte sich der heutige 
Mensch, meine idl, hüten. Wenn man gerade 
über dieses Thema spricht, etwa über die Hus­
sitenkriege oder die Hugenotten, die Kämpfe 
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der Utraquisten - Sie werden es wissen, daß 
war eine Sekte, die unter beiden Gestalten, 
des Brotes und des Kelches, das Abendmahl 
empfangen wollte -, daß darüber auch ein 
Krieg entbrennen konnte, so wird . man in 
einem oberflächlichen Anflug von Selbstgefäl­
ligkeit sagen: das waren damals schon Ur­
sachen, und was sind das für Probleme jetzt! 
Aber nein, das ist doch, glaube ich, ganz im 
Gegenteil der Fall. Sie haben sehr richtig 
gesagt, unser Bundesrat hier und der Natio­
nalrat drüben sollten denn doch diese nicht 
allzu häufigen Gelegenheiten wahrnehmen, 
wo man auch über solche Themen, noch am 
Rande des wirklichen Themas befindlich, spre­
chen kann, und sich nicht ausschließlich im 
Okonomischen gefangennehmen lassen. Das 
Geistige, auch wenn sich's als so abwegig 
beinah darstellt. ist denn doch das Dauernde 
gegenüber der Notdurft des Alltags. Man muß 
die Wertordnung der Werte der Dinge sich 
immer wieder vor Augen führen. 

Ich habe mir da zwei Zeilen aus Rainer 
Maria Rilke herausgeschrieben. etwas, das für 
alle diese Debatten gilt: 

"Wie ist das klein, womit wir ringen, 
Was mit uns ringt, wie ist das groß." 

Und zum theologischen Streitgespräch: Es 
ist eine sehr einfache Tendenz, aber im Grund 
und im innersten, tiefinnersten Wesen ist Re­
ligion Glaube und nicht Gegenstand von Dis­
kussion. Und es kommt immer wieder darauf 
an,daß der Mensch glaubt. aber nicht durch 
Diskussion zu diesem Glauben hingebracht 
wird. Der Glaube ist immer wieder im Uber­
sinnlichen begründet und daher einer eigent­
lichen Diskussion nicht zugänglich. Und hier 
noch einmal Rainer Maria Rilke: 

"Was wir besiegen, ist das Kleine 
Und der Erfolg selbst macht uns klein. 
Das Ewige und Ungemeine 
Will nicht von uns gebogen sein." 

Und diese Bestrebung, das Ewige und Un­
gemeine in vielerlei Diskussionen denn doch 
zu biegen. ist nicht zu verkennen, und darum 
bringt sie auch, glaube ich. nicht oft die er­
hofften Früchte. 

Wir stellen also mit Freude fest, daß auch 
diese Gesetzesvorlage eigentlich AusdruCk 
einer reifen religiösen Toleranz ist. und wir 
geben der Hoffnung Ausdruck. daß diese reli­
giöse Toleranz bei uns in der Zweiten Repu­
blik durch die politische Toleranz ergänzt 
werde. Der Bundesrat hat gewisse Möglich­
keiten. ein Vorbild der politischen Toleran7. 
zu geben. Ich will jetzt gewiß nicht das viel­
strapazierte Wort "Aufwertung" gebrauchen, 
zumal es für die Damen und Herren, die schon 
seit vielen Jahren oder über ein Jahrzehnt 

dem Bundesrat anzugehören die Ehre haben, 
immer so etwas wie gleichzeitig audl eine Ab­
wertung bedeutet. Also lassen wir lieber die 
"Aufwertung" und nennen wir es "Stil", 

Ohne mir eine didaktische Vollmacht an-. 
maßen zu 'Wollen, gestatten Sie mir, daß idl 
nur einen ganz kleinen Beitrag für einen sol­
chen Stil hier biete. indem ich in der letzten 
Sitzung dieses Jahres und in der letzten Sit­
zung, der Sie. Frau Vorsitzende, präsidieren, 
Ihnen unseren Dank ausdrücke, weil ich weiß. 
daß gerade diese Zeit für Sie mit mandIer Be­
lastung - persönlicher Belastung, Belastung 
an Nervenkraft und Gesundheit - verbunden 
war. Wenn ich das der Frau Vorsitzenden 
sage. so sage ich das auch mit vollem Bewußt­
sein der Fra u Vorsitzenden. Das verstößt 
natürlich gegen das Prinzip der Gleichberech­
tigung, ob Frau oder Mann, sei ja völlig gleidl­
gültig. aber ich glaube denn doch nicht, daß 
man die dahinschwindende Ritterlichkeit mit 
der Gleichberemtigung bemänteln sollte. Es 
muß ja nicht gleidl Schiller sein, der sagte: 

"Ehret die Frauen, sie flechten und weben 
Himmlische Rosen ins irdische Leben," 

Das Flechten und Weben - darüber ist auch 
die Zeit hinweggegangen, aber auch die Frau, 
die Frauen - Frau Minister, Frau Vorsit­
zende - in der Politik stehen am Webstuhl 
der Zeit, und insofern ist es also noch immer 
beim Flechten und Weben geblieben. 

Und ganz zum Schluß noch eine kleine Uber­
legung, die, glaube im, sehr eingängig ist. Die 
Verfassung bestimmt es, ob der Bundesrat 
etwas zu reden hat. Wir bestimmen es, meine 
Damen und Herren, ob er etwas zu sagen hat. 
(Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Danke sehr. Zu Wort hat sich 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist ge­
schlossen. Wird ein Schlußwort gewünscht? -
Dies ist niCht der Fall. 

Die Abstimmung über diese vier Besdllüsse 
erfolgt getrennt. 

Bei der A b 8 t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen die vier Beschlüsse des Na­
tionalrates k e 1 n e n Ein s p r u c h zu er­
heben. 

19. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969 über ein Bundesgesetz, 
betreffend Förderungen des Sportes aus Bun-
desmitteln (Bundes-Sportförderungsgesetz) 

(348 der Beilagen) 

20. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Sporttoto-Gesetz neue:r­
lieh abgeändert wird (344 und 349 de:r Bei-

lagen) 
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Vorsitzende: Wir gelangen nunmehr zu den 
Punkten 19 und 20, über die eingangs eben­
falls beschlossen wurde, die Debatte unter 
einem abzuführen. 

Es sind dies die Gesetzesbeschlüsse des 
Nationalrates vom 12. Dezember 1969 über 
ein 

Bundesgesetz, betreffend Förderungen des 
Sportes aus Bundesmitteln (Bundes-Sportför­
derungsgesetz), und ein 

Bundesgesetz, mit dem das Sporttoto-Ge­
setz neuerlidl abgeändert wird. 

Berichterstatter über beide Punkte ist das 
Mitglied des Bundesrates Gamsjäger. Ich bitte 
um seine beiden Berichte. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates soll der Anteil des Bundes am 
Reinertrag des Sporttotos zugunsten der 
Sportverbände umgeschichtet werden. Ein 
Sechstel des Reinertrages ist dabei schwer­
punktmäßig im Sinne des Bundes-Sportförde­
rungsgesetzes je zur Hälfte dem Sportstätten­
bau beziehungsweise dem Leistungs- und Spit­
zensport zu widmen. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor­
lage in seiner Sitzung vom 15. Dezember 1969 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen. 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts-

Berichterstatter Gamsjäger: Hoher Bundes- angelegenheiten den Antrag, der Bundesrat 
ratl Beridlt des Ausschusses für Verfassungs- wolle beschließen: 
und Rechtsangelegenheiten über Bundes-
Sportförderungsgesetz. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sollen die rechtlichen Grund­
lagen für die Förderung überregionaler Auf­
gaben des österreichischen Sports durch den 
Bund geschaffen werden. Entsprechend dem 
Wunsche der Bundesländer soll diese Rege­
lung im Rahmen des Artikels 17 Abs. 1 Bun­
des-Verfassungsgesetz (privatwirtschaftliche 
Verwaltung des Bundes und der Länder) er­
folgen. Vorgesehen sind dabei. zwei grund­
sätzliche Arten der Sportförderung, nämlich 
eine allgemeine Sportförderung, wie zum Bei­
spiel Gewährung von Darlehen, Annuitäten­
zuschüsse oder sonstige Zuwendungen privat­
rechtlicher Art für Sportangelegenheiten von 
internationaler oder gesamtösterreichischer 
Bedeutung sowie eine Sportförderung beson­
derer Art, zum Beispiel Bundes-Sportstätten­
bau. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor­
lage in seiner Sitzung vom 15. Dezember 1969 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als· Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten den Antrag, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 12. Dezember 1969 über ein Bundes­
gesetz, betreffend Förderungen des Sportes 
aus Bundesmitteln, wird k ein Ein s p r u c h 
erhoben. 

Bericht des Ausschusses für Verfassungs­
und Rechtsangelegenheiten über ein Bundes­
gesetz, mit dem das Sporttoto-Gesetz neuer­
lich abgeändert wird. 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 12. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Sporttoto-Gesetz 
neuerlich abgeändert wird, wird k ein E i n­
s p r u c herhoben. 

Vorsitzende: Danke für die Berichte. 

Zu Wort gemeldet hat sich das Mitglied 
zum Bundesrat, Herr Pospischil. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat Pospisdlil (SPö): Hohes Haus I 
Geschätzte Damen und Herren I Der Sport ist 
allgemein in Mode gekommen. Sport be­
herrscht heute die Zeitung, das Radio. die 
öffentlichkeit. Ein Fußballänderspiel vermag 
die Gemüter weit mehr zu erregen als alle 
Diplomaten zusammen. 

Das hat seine Vor- und Nachteile. Vorteile 
schon dadurch, daß die heranwachsende 
Jugend aus der rauchigen schwülen Luft der 
Kaffeehäuser herausgeholt wird in die freie 
Natur und Ideale vor Augen gestellt bekommt, 
die vor Beschäftigung mit allerlei schädlichen 
Dingen bewahren und schlechte Gedanken 
vertreiben. 

Das soll zwar nicht heißen, daß es nicht auch 
noch andere Ideale gäbe, die für unsere Jugend 
wertvoll sein können. Da jedoch alles wert­
voll ist, was unserer Jugend dienen kann, ge­
hört der Sport zweifellos zu den positiven 
Errungenschaften. 

Der Nachteil beginnt genau dort, wo der 
Sport um des Sportes willen betrieben wird 
und die uralte Weisheit "ein gesunder Geist 
in einem gesunden Körper" zu einer halbierten 
Dummheit wird. Der Sport muß eben als Ziel 
den ganzen Menschen haben. Er muß die 
gesunde körperliche Grundlage für einen ge­
sunden Geist bilden. 
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Pospischil 
Das Wort Sport kommt aus dem italieni­

sdlen disporto, was soviel wie Zerstreuung 
heißt. Damit wären dem Sport ja eindeutige 
Grenzen gesetzt. nämlich dem arbeitenden 
Menschen eine Zerstreuung zu bieten und ihm 
keineswegs zu der bestehenden Unsumme 
von Leidenschaften eine neue aufzubürden. 

Der Zweck. des Sports soll daher nicht so sehr 
der Leistungssport als vielmehr der Massen-

nungshof, der das Fehlen einer gesetzlichen 
Grundlage für die Bundes.,.Sportförderung be­
mängelte, was im Rechnungshofausschuß zu der 
Entschließung an die Bundesregierung führte, 
im Einvernehmen mir den Bundesländern eine 
gesetzliche Regelung der Bundes-Sportförde­
rung anzustreben. Die Beschlußfassung über 
die Mittel für die Bundes-Sportförderung er-
folgt auch künftighin bei der Verabsdliedung 
des Haushaltsvoranschlages. 

sport sein. Der Leistungssport züchtet Spitzen-
leistungen, die früher oder später zum Berufs- Die Jugend glaubt nun, sie sei durch dieses 
sport und damit zur Abtötung des sportlichen Gesetz zumindest finanziell gefördert. Man 
Gedankens führen. Die Abwanderung von soll sich aber keiner Täuschung hingeben. Es 
Fußballstars in Länder zum Beispiel, wo mehr wird sich sehr bald herausstellen. daß in 
klingende Münze für das sicherlich große Wahrheit kein Groschen mehr zur Verfügung 
Können rollt, redet eine allzu deutliche Spra- steht. Es handelt sich hier bei diesem. Sport­
che. Der Fußballsport oder, wenn Sie wollen, förderungsgesetz um ein reines Verteilungs­
auch der Schisport ~ früher ein Volkssport _. gesetz. Aber auch bei der Aufteilung der 
sind auf dem besten Wege, zum Berufssport Mittel ist man sich noch nidlt klar darüber, 
zu werden. Auch hier zeigt es sich, daß der wieviel Bund, Land und Gemeinden bekommen 
Sport dort, wo er mit dem Volk gesunde sollen. Angeblidl, und das ist das Erfreulidle 
Fühlung hält, am begehrtesten wird-. Der bei dieser Uberlegung, sollen die Gemeinden 
Massensport ist das erstrebenswerte Ziel, da doch einmal besser dotiert werden und Berü<k­
der Sport nur dann auf eine möglichst große sichtigung finden; es sollen für die Gemeinden 
Anzahl seine gesundheits fördernde Wirkung 50 Prozent in Aussidlt genommen sein. Die 
ausüben kann. restlichen 50 Prozent müssen wiederum zwi-

,. sehen Bund und Ländern aufgeteilt werden. 
Es sage niemand: Wozu denn Sport? Wer 

schwer arbeitet, der hat keinen Sport mehr I Natürlich kann man auch sagen, daß mit 
nötig! - Ganz abgesehen davon, daß eine· dem Sportförderungsgesetz der bisher frei~ 
solche Einstellung einseitig ist, kann nicht I willigen Sportförderung, die ja als eine Art 
jeder seinen. Körper in freier Natur oder bei I AJmosen empfunden wurde, entgegengewirkt 
gesunder Arbeit ertüchtigen. Es gibt nun ein- werden konnte und daß durch einen soge­
mal vielerlei Berufe, und jeder Beruf ergänzt I nann~en gesamtösterreidlisChen .. Sp~rtstätten­
den anderen. Keiner kann ohne den anderen I plan m den kommenden Jahren fur die Jugend 
sein. Körperliche Arbeit erfordert meist eine I in dieser Hinsicht viel getan werden kann. 
einseitige Beanspruchung des Körpers, die I Ebenso kann man auCh sagen, daß durch die 
wiederum nur der Sport ausgleichen kann.' Beschlußfassung über die beiden den Sport 
Denn wenn die Arbeit allein genügen würde, betreffenden Gesetze dem Sport selbst jährlich 
um den ganzen Körper im gleiChen Verhältnis rund 12 Millionen Sdlilling zufließen. 
zu ertüchtigen, so müßte es weit mehr gesunde 
Menschen oder Athleten geben. Nur im Turnen 
und im Sport, ganz allgemein, ist die Ertüchti­
gung des Körpers möglich. Die Arbeiter-Turn­
und Sportvereine leisten dabei einen wertvol­
len Beitrag; aber natürlich auch die übrigen 
Sportvereine, basierend auf allen Schichten 
der Bevölkerung. Sport ist heute kein Privileg 
einzelner, sondern ist bereits zum Massensport 
geworden. 

Meine Damen und Herren I 'Nenn der öster­
reichische Sport, wenn die Jugend unseres 
Landes auf diese sicherlich nirnt unbedeuten­
den 12 Millionen Schilling angewiesen gewe­
sen wäre, wenn siCh die Verbände und Vereine 
nicht aus eigener Kraft geholfen und vor 
allem nicht der Hilfe unserer Gemeinden be­
dient hätten, wäre es um den Sport, der 
heute als so wichtiger Erziehungsfaktor inner­
halb unserer GeseIlsdlaft gewertet wird, 

Nunmehr haben wir einer Gesetzesvorlage, schlecht bestellt. Außerdem muß gesagt wer­
betreffend Förderung des Sports aus Bundes- den, daß bei den vielen Veranstaltungen im 
mitteln, dem Bundes-Sportförderungsgesetz, Bereiche des Sports auch hohe finanzielle 
unsere Zustimmung zu geben, Das ist sicher-I Einnahmen erzielt werden, die wiederum nur 
lieh ein erfreulicher Augenblick, wenn man I,' teilweise.a~ den SP?rt zurückfließen bezie­
bedenkt, daß nun durch Gesetzesbesch.luß eine hungsweIse Ihm zugefuhrt werden. 
die Förderung des Sports verankernde Grund- I V'] . d..J.. d f dl'~ 
lage vorhanden ist . le. WIr aUUI vo~ er sport reun lUlen 

Emstellung der Regierung . gesprochen. Im 
Aussdllaggebend für das Zustandekommen Programmentwurf der OVP, der dem 12. Bun­

dieses Gesetzes war natürlich auch der Rech- desparteitag vorgeJegt wurde, ist im Teil I1: 
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Pospisdül 
"Bildung - Grundlage der freien Gesell­
schaftsordnung" im Punkt 6 B "Förderung 
der Leibeserziehung und des Sports im schu­
lismen Bereich" auf den Sport Bezug genom­
men. Der Mangel an Ubungsstätten an den 
Pflichtschulen, so heißt es hier in diesem 
Entwurf, sollte beseitigt werden. "Kein Schul­
neubau soll mehr ohne entsprechende Sport­
stätten eingerichtet und durch Nachholbauten 
soll der Fehlbestand an Turnhallen rasch ver­
ringert werden." Das klingt ja wirklich sehr 
schul- und sportfreundlim. 

Die allgemeinen Förderungsinaßnahmen im 
Sport lassen ebenfalls viel zu wünschen übrig. 
Die Vereine werden hauptSächlich durch die 
Gemeinden unterstützt. Die Tatsache, daß von 
100 Gemeinden nur in jeder zehnten Gemeinde 
ein Sportverein existiert, beweist, daß auf 
dem Gebiet der Sportförderung viel zuwenig 
geschehen ist. Die bescheidenen Mittel, die 
durch Veranstaltungen von den Vereinen 
selbst aufgebracht werden - ausgenommen 
natürlich die großen Staatsligavereine und 
Staatsligaklubs -, reimen nicht aus, um auch 
nur die notwendigsten Sportausrüstungen an­
schaffen zu können. Von der Errichtung einer 
zweckentsprechenden Sportstätte kann über­
haupt keine Rede sein. Hier müssen wiederum 
die Gemeinden mitfinanzieren und ihr Ver­
ständnis den Belangen der Sportvereine und 
der Jugend gegenüber unter Beweis stellen. 

Wie sieht das nun in· der Praxis aus? Seit 
15 Jahren bin kb in meiner Heimatgemeinde 
im Volks- und Hauptsdmlaussdmß und seit 
10 Jahren als Mitglied im Kollegium des 
Bezirksschulrates tätig. Immer wieder wird 
neben der bestehenden Schulraumnot auch 
darüber Klage geführt, daß es eben zuwenig 
Turnsäle und Gymnastikräume gibt. Im ge- Wenn man die Fernsehdiskussionen bei den 
samten Bundesgebiet fehlen 3100 Turnsäle. Sportsendungen verfolgt und nur den Schi­
Es könnte nun dem entgegengehalten werden, sport aus diesen vielen Sendungen heraus­
daß in den letzten Jahren - um nur ein greift, so wird einem klar, daß dieser Verband 
Bundesland herauszugreifen - beispielsweise nur durch die privaten Initiativen tL.lld frei­
in Niederösterreid1 56 sold1er Turnsäle willigen Förderungen bestehen kann. Gerade 
- dank der sdlUlfreundlichen Haltung, das unsere Schinationalmannschaft hat doch schon 
möchte ich hinzufügen, des sozialistischen Lan- hundertmal durch großartige Leistungen ein­
desrates - gebaut wurden. Im sage Ihnen zelner Akteure bewiesen, daß unser Land 
aus Erfahrung, daß viele Turnsäle - auch in dieser Disziplin die besten Sportler der 
in Niederösterreich - im Rohbau stecken- Welt stellt und dadurch auch ein internatio­
bleiben, weil die Schulgemeinden ganz einfaCh nales Ansehen genießt. Das Deprimierende 
die finanziellen Mittel nicht aufbringen kön- bei· dieser Sache ist, daß die mit uns vergleich­
nen, um ein so außerordentliches Vorhaben baren Länder durch echte Förderungsmaß­
unter Dach und Fach zu bringen. Die Gemein- nahmen ihren Verbänden und Vereinen gegen­
den haben ja 60 Prozent der Kosten aus ihren über ein Mehrfaches an finanzieller Hilfe 
bescheidenen Mitteln aufzubringen und be-I angedeihen lassen, als das bei uns der Fall 
kommen 40 Prozent aus dem Schulbaufonds; ist. Man darf es sich also nicht so leicht 
davon ebenfalls nur 20 Prozent nicht I machen und in einem ProgrammeI1twurf 
rückzahlbare Mittel. Die Gemeinden müßten - so wie ich dies hier aus dem Programm­
also hier 80 Prozent aus ihrem eigenen Säckel entwurf der OVP herauslese - nur andeuten, 
aufbringen, wenn sie wirklich echte Voraus- daß dieses oder jenes verbessert werden 
setzungen für den Schulsport erbringen müßte. 
wollen. Hingegen sind im "Sportprogramm für 

Die Eltern der Sdlüler klagen audl darüber, Osterreich" echte Alternativen zur allgemei­
daß monatelang überhaupt keine Turnstunden nen Förderung des Massensports enthalten. 
am Unterrichtsplan stehen. Es ist traurig ge- Seit Mai 1968 haben mehr als 80 Experten 
nug, daß die Turnstunden in der Schule, an- des ASKO, aber auch Fachleute anderer Ver­
statt erweitert, gekürzt wurden. So wird man bände und Sportrichtungen in sieben Arbeits­
der Jugend nidlt dienen, so kann man die I kreisen an einem Sportprogramm für Oster­
Jugend nicht fördern. reich gearbeitet. Das Ergebnis der im Herbst I des Vorjahres im Auftrage des ASKO vom 

Eine Einschränkung der Anzahl der Turn- I Institut für empirische Sozialforschung vor­
stunden ist gleichzeitig ein Angriff auf die I genommenen Meinungsbefragung wurde aus­
Gesundheit unserer Kinder. Es ist nachweis-

l 
gewertet und mit berücksichtigt. Es ist das 

bar. daß über 30 Prozent der Schulkinder erste, alle Bereiche des Sports umfassende 
an Gefäßstörungen und an Herzschäden leiden. Programm, das in Osterreich fertiggestellt 
Ober 40 Prozent haben Haltungsschäden und I WUrde. Es ist kein Allheilmittel mit Sofort-
16 Prozent haben Fußsmäden. Hier müßte I wirkung - zugegeben - gegen die vielen 
dodl sofort etwas getan werden, weil doch ungelösten Sportprobleme in unserem Land. 
bekanntlich Vorbeugen besser ist als heilen. Es ist jedoch ein echter und ehrlicher Beitrag 
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Pospischil 
zu einer planmäßigen Aufwärtsentwicklung liegen des einzelnen und der Gesellschaft 
und Gesundung des österreichischen Sports. durch das Gesetz in einer vorhersehbaren 

Dieses Sportprogramm soll gemeinsam mit 
den anderen Sportverbänden verwirklicht wer­
den, es soll dem gesamten österreichischen 
Sport dienen. In klarer und übersichtlicher 
Gliederung behandelt. das Programm die Zu­
sammenhänge von Sport und Gesellsdlaft und 
streidlt die Bedeutung der regelmäßigen sport­
timen Betätigung besonders für die Jugend 
heraus, wobei der Schule wiederum beson­
deres Augenmerk zugewendet wird. Denn 
insbesondere das Pflichtschulalter ist von über­
ragender Bedeutung für jede spätere sportliche 
Entwicklung. Versäumnisse in diesem Alter 
können nie mehr ausgeglidlen werden. Dieses 
Programm setzt sich ausführlidl mit dem 
Sportstättenmangel auseinander, macht kon­
krete Vorschläge, wie die Organisation. För­
derung und auch die Finanzierung des Sports 
beschaffen sein müßte, und zählt die organi­
satorischen, sozialen und psydlologischen 
Maßnahmen auf, um den aktiven Sport in 
die Bevölkerung zu tragen. Die drei Bereidle 
des Sports, der Gesundheitssport beziehungs­
weise der Breitensport, der Leistungssport und 
der 'Spitzensport, werden analysiert und Ver­
besserungsvorschläge und Hilfsmaßnahmen 
entwickelt. Eine besondere Aufgabe fällt. hie­
bei der Sportmedizin zu. Jede Weiterentwick­
lung des Sports und sein Hinführen auf jene 
Ziele, die der Gesundheit und der psychisch­
physischen Entfaltung des Einzelmenschen und 
der Gemeinschaft dienen, kann nur mit Hilfe 
der Massenmedien erreicht werden. Ihnen 
fällt die Verpflichtung zu, die von keiner 

und berechenbaren Weise so zu entsprechen, 
daß unter Ausführung der Grundsätze des 
Verfassungsrechtes ein Dienst am Gemein­
wohl möglich ist. Dieser Dienst am Gemein­
wohl ist dann erbracht, wenn der Gesetzgeber 
nicht bloß den Interessen einiger weniger 
nachkommt, sondern bestrebt ist, möglichst 
allen die kulturellen, wirtschaftlichen und 
sozialen Voraussetzungen zur freien, das heißt 
eigenverantwortlichen Entfaltung ihrer Per­
sönlichkeit zu schaffen. Erlauben Sie mir, 
Hoher Bundesrat, diese persönliche Bemer­
kung an die Spitze meiner Ausführungen zu 
stellen, die ich als erste Rede in diesem Hause 
die Ehre habe zu halten. Sie sei aber auch, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
auf das gegenständliche Gesetz bezogen. 

Das Ziel einer solchen gemeinwohlgerechten 
Gesetzgebung im Dienst des einzelnen und 
der Gesellschaft auf dem Gebiete des Sports 
ist nämlich seit Jahrzehnten das Anliegen 
tausender fortschrittlich denkender Osterrei­
eher gewesen. Das gegenständliche Sport­
förderungsgesetz soll die Erfüllung dieses be­
rechtigten Wunsches bringen. 

Mancher, meine Damen und Herren, mag 
sich bei einer oberflächlichen Betrachtung der 
Notwendigkeit eines solchen Sportförderungs­
gesetzes fragen: Warum ist sogar für den 
Sport, also für eine qualifizierte Freizeitgestal­
tung, ein eigenes Gesetz erforderlich? Die 
Gründe dafür sind aus der Sicht der KuUur­
und Rechtspolitik mannigfach. 

anderen Einrichtung des Staates gelöst wer- Zunächst muß erkannt werden, daß der 
den kann. Der Sport gibt also dem entwurzel- einzelne Mensch in der modernen Industrie­
ten Menschen eine neue, gesunde Lebensform gesellschaft mit seiner ganzen Person und 
und damit erhöhte Lebenskraft, Das ist auch einem Großteil seiner Lebenszeit im Beruf im 
eine der tiefen Ursachen, warum der Sport Einsatz steht und dafür zu seinem physisdlen 
als Quelle der Lebensfreude empfunden wird Bestehen des Ausgleiches durch den Sport 
und worin sein Wert neben der allgemeinen bedarf, Die durch den Sport mögliche körper-
Erziehung liegt, liche Ertüchtigung ist für den einzelnen eine 

as, meme amen un. erren, mac le, ..,.. . D . 'D d H ht d' I Möglichkeit der Entfaltung seiner Persönlich-

Bedeutung der körperlichen Ertüchtigung klar Eke~t't aber dat~ube~ llh~nchatu~ uberhchauptF"elllne 
d d tl 'ch E . t 1 'eh 't' , R ht XIS enzgaran le, Vle el In man en a en un eu I , S IS g el zel Ig eme ec - .. b 

f t' . f" . d U' B t d sogar eme Uberle enschance geworden, Be-
~r I.~g ur ,Je en. gewa Igen e rag, er denken wir nur, in welchem Prozeß der gegen-

hlefur aufzubnngen Ist. Im Interesse der Ge- 't' Ab "tz 'ch . d b ... . selIgen nu ung SI Je er von uns e-
sundltelt Jedes emzelnen und damit unseres fi d t 
gesamten Volkes kann nicht genug getan n e , 
werdeQ., (Beifall bei der SPO.) Es ist daher erfreulich, Hoher Bundesrat, 

Vorsitzende: Zu Wort hat sich Herr Doktor 
Schambeck gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr, Sdlambetk (OVP): Frau Vor­
sitzendel Herr Staatssekretär I Hoher Bundes­
rat! Meine Damen und Herren I Im demokra­
tischen Rechtsstaat Osterreich muß der Ge­
setoz:geber stets darauf bedacht sein, den An-

daß derzeit in Osterreich mehr als eine Million 
Menschen in eigenen Sportverbänden Leibes­
ertüchtigung betreiben. Diese sportliche Betäti­
gung und Ertüchtigung ist von kultur-, sozial-, 
wirtschafts- und staatspolitischer Bedeutung 
zugleich. 

Der Sport ist von einer kuIturpolitischen 
Bedeutung, weil er den einzelnen nur dann 
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eine Leistung erbringen und einen Erfolg er­
reichen läßt, wenn der einzelne es versteht, 
seine Kräfte zu beherrschen und beherrscht­
konzentriert zum Einsatz zu bringen. Und wer 
wollte dabei auch leugnen, daß diese Möglich­
keit des Sports, nämlich der Beherrschung, 
gerade in unserer von soviel Unbeherrscht­
heiten gekennzeichneten Zeit nicht von beson­
derer Bedeutung und Notwendigkeit wäre? 

Der Sport ist aber noch aus einem zweiten 
heute geradezu aktuellen Grund beachtens­
wert. Er verlangt nämlich auch in der Gemein­
schaftsausübung im allgemeinen, im sport­
lichen Wettkampf im besonderen, die Wah­
rung und Einhaltung von Spielregeln. Auch 
in dieser Weise kann vom Sport eine Kraft 
der Erneuerung für unser öffentliches und auch 
für unser privates Leben ausgehen, nämlich, 
Hoher Bundesrat, fair zu sein. 

Der Sport vermag durch die ständige Er­
tüchtigung des Körpers zur Volksgesundheit 
einen unübersehbaren Beitrag zu leisten. Er 
erhöht die Lebensfreude, die Leistungskraft 
des einzelnen und schafft damit eine wesent­
liche Voraussetzung für ein genütztes Wirt­
schaftswachstum. 

Der Sport ist aber auch von einer staats­
politischen Bedeutung, die nicht übersehen 
werden darf, leistet doch der Sport, wie ich 
bereits eingangs betonte, einen wichtigen Bei­
trag zur gesundheitlichen und charakterlichen 
EntWicklung des Volkes und, da die Sport­
ertüchtigung eine wesentliche Voraussetzung 
für die Wehrertüchtigu~g ist, auch einen be­
deutenden Beitrag zur Wehrfähigkeit, die für 
einen neutralen Staat eine besondere völker­
remtliche Verpflichtung ist. 

Diese mannigfache Bedeutung des Sportes 
stellt eine Verpflichtung für den Staat dar und, 
da Osterreich ein Bundesstaat ist, eine Ver­
pflichtung für Bund und Länder. Der Sport 
als sozialer Sachverhalt wird zum Sportwesen 
und damit zu einem rechtlichen Tatbestand, 
welcher der Regelung, 'Gestaltung, Ordnung, 
Beeinflussung und Förderung durch den Staat 
unterliegt. Dies bedeutet aber wieder, daß 
sich der Gesetzgeber mit diesem Problem zu 
beschäftigen hat. Der Gesetzgeber, Hoher Bun­
desrat, kann sich aber nur dann mit einer 
'Materie beschäftigen, wenn ihm der Verfas­
sungsgesetzgeber in der dem Bundesstaat ei­
genen Kompetenzverteilung dazu auch die Er­
mächtigung erteilt. Darnach kann eine Materie 
Angelegenheit des Bundes oder der Länder 
in der Gesetzgebung und in der Hoheitsver­
waltung sein. Will aber der Staat, das heißt 
in Osterreich Bund oder Länder, als Träger 
von privaten Rechten, nämlich privatwirt­
schaftIich nach Artikel 17 Bundes-Verfassungs-

gesetz, tätig werden, sind sie an diese Kom­
petenzverteilung insofern nicht gebunden,. als 
der Bund bekanntlich auch in jenen Bereic:hen, 
in denen Gesetzgebung und Hoheitsverwal­
tung Landessache ist. tätig werden kann, und 
umgekehrt die Länder. 

Fragt man nun nach der Kompetenzvertei­
lung in Angelegenheiten des Sportes, so findet 
man in den Artikeln 10 ff. des Bundes-Verlas­
sungsgesetzes keine Zuständigkeit des Bundes 
begründet. Sie verbleibt also in der Zuständig­
keit der Länder. 

Man sagte mir einmal,· meine Damen und 
Herren, der SChöpfer des Entwurfes des BUn­
des-Verfassungsgesetzes , nämlich Professor 
Hans Kelsen, hätte 1920 absichtlich den Län­
dern die Zuständigkeit in Angelegenheiten 
des Sportes eingeräumt. Bei meinem letzten 
Zusammensein mit Professor Hans KelSen 
- es war am Karfreitag 1967 in Berkeley 
bei San Franzisko - sagte mir Kelsen, daß 
er für den Sport nicht absichtlich die Kompe­
tenz der Länder begründet habe, sondern die 
gesamtstaatIiche Bedeutung des Sportes 1920 
noch nicht so allgemein einSichtig gewesen 
sei, daß man den Sport ausdrücklidl genannt 
habe. 

In all den seither vergangenen Jahrzehnten 
ist der Sport nach Artikel 15 in Gesetzgebung 
und Hoheitsverwaltung in der Zuständigkeit 
der Länder verblieben. Die gesamtstaatlidle 
und internationale Bedeutung des Sportes 
- die zu regeln ist nämlich die Aufgabe und . 
das eigentliche Problem dieses Gesetzes - hat 
aber zur seI ben Zeit, meine Damen und Her­
ren, in einem steigenden Maße zugenommen. 

Dieser wachsenden Bedeutung des Sportes 
suchten Bund und Länder zu entsprechen. Der 
Bund hatte dazu für Sportangelegenheiten 
aber keine ausdrückliche Zuständigkeit, er 
kann Sportangelegenheiten bundesgesetzliCh 
nur am Rande und eher zufällig in mitberuh­
render Weise regeln bei Materien, bei denen 
eine Bundeskompetenz vorliegt, wie zum Bei­
spiel Monopolwesen bezüglich des Sporttoto­
und des Pferdetotogesetzes, da die Hauptver­
antwortung des Sportwesens naCh der bundes­
verfassungsgesetzlichen Kompetenz den Län­
dern obliegt. Mit Ausnahme der Bundeslä.nder 
Wien, Kärnten und Burgenland haben alle 
übrigen österreichischen Bundesländer Landes­
sportförderungsgesetze erlassen. Diese Bun­
desländer, die in den letzten Jahrzehnten Lan­
dessportförderungsgesetze erlassen haben ... 
(Zwischenrufe.) Sie können, meine Damen und 
Herren, so wie ich es gestern nachmittag tun 
ließ, in den Landesgesetzblättem von Wien, 
Burgenland lind Kärnten nachlesen, ob in­
zwischen, was ich nicht geglaubt habe, was 

286. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)52 von 64

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 286. Sitzung - 17. Dezember 1969 7623 

Dr. Sehambeek 
aber Tatsache ist, dort Landessportförderungs­
gesetze erlassen wurden. Sie fehlen, bitte das 
ist nicht meine Schuld, meine sehr Verehrten, 
aber es ist eine Feststellung. (Ruf bei der 
SPO: Sie müssen doch von der Praxis aus­
gehen und nicht von der Gesetzgebung! -
Bundesrat Dr. S kot ton: Sie verwechseln 
den Bundesrat mit einer Vorlesung an der 
Universität, Herr Professor/ - Gegenrufe bei 
der OVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 
von der sozialistischen Fraktion 1 Darf ich Sie 
doch einladen, vor Weihnachten wenigstens 
einige Minuten Ferien vom Ich zu machen und 
nicht polemisch zu sein. (Bundesrat Dr. 8 k 0 t­
ton: Nicht polemisch zu sein, würde ich 
Ihnen raten!) Gerade wenn Sie mir den Vor­
wurf machen, ich würde auf dem Boden der 
Verfassung stehen und vom Rechtsstaat 
spred:J.en, was ja auch in Ihrer Fraktion sehr 
viele tun, nämlim vom Rechtsstaat zu 
sprechen, mödlte ich sagen, daß das nicht 
polemisch ist. (Bundesrat Dr. S kot ton: Das 
ist die Praxis von Klecatsky. Der spricht auch 
immer vom Rechtsstaat, und dann dreht er das 
Recht sehr viel herum!) Bitte, ich könnte 
Ihnen nom hinzufügen. daß der Herr Abgeord­
nete zum Nationalrat Dr. Christian Broda 
ebenfalls vom Rechtsstaat spricht und viele 
andere mehr. Es kommt nur darauf an, in 
welchem Sinn man vom Rechtsstaat spricht. 
(Beifall bei der OVP. - Zwischenrufe bei 
der SPtJ. - Bundesrat Dr. S kot ton: Man 
kann auch eine Bundesverfassung heraus­
geben und kommentieren und in der Praxis 
ein um 180 Grad anderes Urteil abgeben! 
- Bundesrat Po r ge s: Mir ist der Broda 
lieber als Siel) Das ist sehr lieb, nur darf ich 
ehrlich sagen . . . (Bundesrat P 0 r g e s: Eine 
sehr sdllechte Einführung, Herr Professor!) 
Herr Bundesrat Porges' Ich darf Ihnen sagen, 
daß Sie hier übersehen, daß zur Frage des 
Bundes-Sportförderungsgesetzes in einer 
äußerst erfreulichen Weise hier diesbezüglich 
keine Meinungsverschiedenheiten bestanden 
haben. Es ist ja ... (Bundesrat Po r g e 8: Wo­
zu Ihre Angriffe?) Nein, meine Damen und 
Herren, es war ja diesbezüglidl von mir kein 
Angriff. (Weitere Zwischenrufe bei der 8PtJ. 
- Gegenrufe bel der tJVP.) Nur darf idl Ihnen 
sagen, es war diesbezüglich von mir kein 
Angriff. Bezüglich der Landesgesetzgebung 
war das ja nur eine Feststellung, kein An­
griff. (Bundesrat Wall y: 8ie sagen das, was 
Ofenböck drüben gesagt hat, last wortwört­
lich!) Nein! Nein, das muß im Ihnen ehrlich 
sagen, das stimmt in diesem Fall wirklich 
nicht. (Neuerlicher Zwischenruf des Bundes­
rates Wall y.) Nein, das stimmt wirklim 
nicht, das können Sie diesbezüglich ver­
gleichen. 

Meine Damen und Herren I Da die Bedeu­
tung des Sportes über das einzelne Bundes­
land hinausreicht und es Angelegenheiten des 
Sportes gibt, die von gesamtstaatlicher und 
internationaler Bedeutung sind, weldlen der 
Landesgesetzgeber nicht nadlkommen konnte, 
war diese Sportförderung in einer den Grund­
sätzen des demokratischen Rechtsstaates und 
des Bundesstaates zugleich entspredlenden 
Weise bisher zu lösen nicht möglich. Der 
Grund lag darin, daß der Bundesgesetzgeber 
mangels entsprechender Bundeskompetenz 
kein Recht zu einer Bundessportförderung 
durdl Gesetzgebung und Hoheitsverwaltung 
des Bundes selbst hatte. Der Bund suchte nun, 
wie ich gerne sage, auf dem Wege der 
Nebenlaufbahn, nämlich auf dem Wege der 
Privatwirtschaftsverwaltung, den Sport zu för­
dern, und er benutzte dazu jahrelang das 
Bundesfinanzgesetz, das Budget, als alleinige 
Rechtsgrundlage. 

Diese bisherige privatwirtschaftliche Förde­
rung des Sportes auf Grund der Kompetenz­
ermächtigung des Artikels 11 Bundes-Verfas­
sungsgesetz zur Privatwirtschaftsverwaltung 
ist aber nicht problemlos, weil sie den Grund­
sätzen des demokratischen Rechtsstaates nicht 
entspricht. Dieser Grundsatz tritt uns in 
Artikel 18 Abs. 1 entgegen: "Die gesamte 
staatlime Verwaltung darf nur auf Grund der 
Gesetze ausgeübt werden." 

Diese Gesetzesbestimmung gilt erstens so­
wohl für die Gerichtsbarkeit als aum für die 
Verwaltung und dabei sowohl für die Hoheits­
verwaltung wie für die Privatwirtschaftsver­
waltung, und zweitens verlangt sie, daß jeder 
Akt der Vollziehung, was bereits Ludwig 
Adamovich allgemein anerkannt festgestellt 
hat, sowohl in der Hoheitsverwaltung als auch 
in der Privatwirtschaftsverwaltung seine 
Deckung in einem Gesetz in formellem und 
in materiellem Sinne findet. 

Diese Bindung der Verwaltung an das Ge­
setz ist aber bei der bisherigen Sportförde­
rung nicht gegeben gewesen. Sie erfolgte nur 
auf Grundlage des Budgets, das ein Gesetz 
in nur formellem Sinne ist, aber nicht auch 
in materiellem Sinne, daher ist dem Rechts­
staatsgebot des Artikels 18 Abs. 1 nicht ent­
sprochen worden. 

In diesem Sinne hat bereits 1959 der ver­
storbene Verfassungsjurist des Bundeskanzler­
amtes Dr. Hans Weiler in seiner Abhandlung 
"Demokratie, Bundesstaat und Subventionen" 
festgestellt, daß der Bundesvoransmlag zwar 
die finanziellen Grundlagen der Staats funk­
tionen zum Gegenstand hat, nicht aber ihre 
remtlichen Grundlagen. Und 1966 hat anläß­
lim der Jahrestagung der Vereinigung deut-
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sCher StaatsreChtslehrer in Graz der Baseler 
ReChts lehrer und große Freund Osterreichs, 
nämlich Professor Max Imboden, erklärt, er 
wolle die These unterstreichen, wonach der 
Etat keinen Ersatz für die Norm bilden kann. 
Der Zweck müsse sehr viel nuancierter um­
schrieben werden. Für eine derartige Differen­
zierung eigne sich der Etat nicht. 

Meine Damen' und Herrenl Wie unbe­
friedigend man in Osterreich diese Form der 
Sportförderung selbst empfunden hat, zeigen 
die mehr als 20 Jahre alten Bemühungen der 
österreichischen Sportvertreter um dieses Ge­
setz. Und auch die sollen heute in Dankbar­
keit gegenüber all den Initiativen, die in 
allen politischen Parteien und allen Sportver­

voller Weise auch ein Abgeordneter zum 
Nationalrat der sozialistischen Fraktion bei 
der Debatte im Nationalrat zu spreChen ge­
kommen ist -, und die zweite Möglidlkeit, 
die Sportförderung zur Gänze in der Kompe­
tenz der Länder zu belassen, dann aber für 
jene Belange, die von gesamtösterreichismer 
oder internationaler Bedeutung sind, ein 
Bundes-Sportförderungsgesetz zu erlassen, das 
auf dem Wege der Privatwirtschaftsverwal­
tung auch dem Rechtsstaatsgebot des Ar­
tikels 18 Abs. 1 dadurch Genüge tut, daß es 
zum Budget, einem Gesetz in formellem Sinne, 
auch die Möglichkeit der rechtsstaatlichen 
Deckung durch ein Gesetz audl in materiellem 
Sinne schafft. 

bänden diesbezügliCh ergriffen wurden, er- Meine Damen und Herrenl Die politisChen 
wähnt werden. Sie begannen am 28. Juli 1946 und beamteten Sportreferenten der österreiChi­
in einer vom Landessportamt Oberösterreich sehen Bundesländer' haben sich am 13. Feber 
einberufenen gemeinsamen Tagung der ober- 1969 für den zweitaufgedeckten Weg ent­
österreichischen Turn- und Sportunion und des schieden, und dieser Beschluß vom 13. Feber 
ASKO, setzten sich in einer Tagung der Ver- 1969 hat es uns überhaupt erst' ermöglicht, 
treter der österreichischen Sportverbände am diesen Weg zu dem Gesetz, das wir heute hier 
23. März 1949 fort, an der auch offizielle Ver- vor uns haben, zu beschreiten. Sie sprachen 
treter der Kärntner, der Niederösterreichischen, sich nämlich in einer Entschließung für die 
der Oberösterreichischen und der Wiener Lan- weitere privatwirtschaftliche Förderung des 
desregierung teilnahmen, und führten zu Sport- Sportes aus, soweit es sich um Angelegen­
gesetzentwürfen, die sich um eine Repräsen- heiten des Sportes von internationaler oder 
tation und ,Subvention des österreichischen gesamtösterreichischer Bedeutung handelt. 
Sportes auf Bundesebene bemühten und auf Dieser Zuständigkeit war siCh übrigens der 
die Jahre 1952, 1954 und 1967 zurückgehen. Bund sChon bisher bewußt, denn naCh Ar­
WesentliChe Beiträge zur Regelung der Sport- tikel 18 Abs. 1 Z. 5 des Finanzausgleichs­
förderung sind von den vor den sogenannten gesetzes 1967 war der Bund insoweit bereit, 
Politikerskikursen in Hintermöos stattgefun- den Ländern Subventionen zu gewähren, so­
denen Tagungen der Bundessportorganisation fern es sich nicht um Angelegenheiten von 
ausgegangen, an denen alle Parlamentsfrak- internationaler oder gesamtösterreichischer 
tionen, das Bundesministerium für Unterricht Bedeutung handelt. Darin kommt übrigens mit 
und die Verbindungsstelle der österreichisChen Zustimmung des Bundesrates zum Ausdruck, 
Bundesländer wesentlich teilgenommen haben. daß der Bund für sich beansprucht, Ange­
Und es sei betont, meine Damen und Herren: legenheiten von gesamtösterreichischer oder 
Ober die Grenzen weltanschaulicher und ideo- internationaler Bedeutung selbst direkt zu 
logischer Parteiungen hinweg wurden hier fördern. 
Probleme der Sportförderung besprochen. 

Diese Bundessportförderung auf dem Wege 
1968 hatte ich bei einer solchen Tagung der Privatwirtschaftsverwaltung bei gleich­

Gelegenheit, damals noch als Professor der zeitigem Fortbestand der Länderkompetenz 
Innsbrucker Universität, zur Frage der gesetz- des Sportes soll nun durch das vorliegende 
lichen Neuregelung der österreichischen Bundes-Sportförderungsgesetz geregelt wer­
Sportförderung eine Stellungnahme abzu- den. Durch Subventionen, durch Darlehen, 
geben, die erfreulicherweise auch die Zustim- durch Annuitäten-, Zinsen und Kreditkosten­
mung der Parlamentsfraktionen gefunden hat zuschüsse sowie durch sonstige Zuwendungen 
und die ich in der Osterreichischen Juristen- privatrechtlicher.Art wird der Bund den Sport, 
zeitung veröffentlicht habe. Ich stellte damals soweit es sich um Angelegenheiten von ge­
bei der Tagung Anfang Jänner 1968 zwei samtösterreidlischer oder internationaler Be­
Möglichkeiten vor, nämlich erstens entweder deutung handelt, fördern. FÜfi den Einsatz 
dem Bund die Zuständigkeit auf dem Gebiet dieser Sportförderungsmittel hat das Bundes­
der Sportförderung in Gesetzgebung und mip,isterium für Unterricht für· jedes Jahr, 
Hoheitsverwaltung einzuräumen, wo es sich worauf bereits mein Herr Vorredner hinge~ 
um Angelegenheiten von gesamtösterreichi- wiesen hat, spätestens sechs WoChen nach 
scher oder internationaler Bedeutung handelt der Kundmachung des Bundesfinanzgesetzes 
- übrigens ein Moment, auf das in sehr wert- einen Jahresplan zu erstellen, zu dem es das 
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Einvernehmen mit den entsprechenden Ver- Osterreich einmal mehr als sozialen und kul­
einigungen des Sportes herzustellen hat. turellen Rechtsstaat erkennen. Meine Fraktion 

Hoher Bundesrat! Es ist erfreulich, daß als 
einzig bestehende Vereinigung im Sinne 
dieses Gesetzes die auf Vereinsbasis be­
stehende Osterreichische Bundessportorgani­
sation genannt wurde, welcher in verdienst­
voller Weise drei allgemeine gesamtöster­
reichische Sportdachverbände, nämlich der 
Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in 
Osterreich, nämlich der ASKO, der Allgemeine 
Sportverband, ASVO, die Osterreichische 
Turn- und Sportunion und die gesamten öster­
reichischen Verbände für die einzelnen Sport­
arten, also Fachverbände, angehören. Im Ein­
vernehmen mit diesen Repräsentationen der 
organisierten Interessen des österreichischen 
Sportes wird aber nicht allein vom Bund der 
Sport von gesamtösterreichischer oder inter­
nationaler Bedeutung allgemein gefördert, 
wobei man aus einer Reihe von Bestimmungen 
ersehen kann, daß der Subsidiaritätsgrund­
satz zur Anwendung gelangt, sondern es wird 
auch der Bund berechtigt, sich an der Schaf­
fung eines gesamtösterreichischen Sport­
stättenplanes, was bereits erwähnt wurde, auf 
Grund gesamtösterreichischer Erhebungen 
durch Vereinbarung des Bundes, der Länder 
und der Sportorganisationen zu beteiligen. Es 
ist dies eine Sportförderung besonderer Art 
neben der allgemeinen Sportförderung. 

Will man die Bedeutung des vorliegenden 
Bundes-Sportförderungsgesetzes abschließend 
zusammenfassen, so kann diese Form der 
Sportförderung aus vielen Gründen als vor­
bildlich bezeichnet werden. Es wurde erstens 
vom Gesetzgeber im Dienste eines Föderalis­
mus, der deshalb lebendig ist, weil er das 
Subsidiaritätsprinzip zu wahren versteht, die 
Zuständigkeit der Länder nicht beschnitten, 
sondern ergänzt. Für diese Ergänzung hat 
zweitens der Bundesgesetzgeber zwar nicht 
eine partielle Bundeskompetenz in Gesetz­
gebung und Hoheitsverwaltung begründet, 
sondern, wir im Bundesrat dürfen das be­
tonen, dem Wunsch der Vertreter der öster­
reichischen Bundesländer entsprechend, die 
Sportförderung dem Bereich der Privatwirt­
schaftsverwaltung vorbehalten, die sich aber 
nicht mehr im gesetzesfreien Raum bewegt, 
sondern eine genau festgelegte, auch inhalt­
liche Grundlage bekommt, was wir alle ge­
wünscht haben. Damit wurde über das Sport­
förderungsgesetz hinaus ein wesentlicher, weil 
vorbildlicher Beitrag zur Verrechtsstaatlichung 
der Privatwirtschaftsverwaltung geleistet. 

So . stellt, Hoher Bundesrat, das Bundes­
Sportförderungsgesetz einen Beitrag zur 
Lebensnähe der Bundesstaatlichkeit und der 
Rechtsstaatlichkeit österreichs dar. Es läßt 

wird diesem Gesetzesbeschluß ihre Zustim­
mung geben. (Beifall bei der avp.) 

Vorsitzende: Zum Wort gemeldet hat sidl 
das Mitlgied des Bundesrates Wally. Ich er­
teile ihm dieses. 

Bundesrat Wally (SPO): Frau Vorsitzende I 
Hoher Bundesrat! Darf ich meine Ausfüh­
rungen mit einer Frage einleiten: Der zu­
ständige Ressortminister Dr. Mock. ist nidlt 
anwesend, ist er irgendwie vertreten? Bitte, 
Herr Staatssekretär, vertreten Sie den Herrn 
Bundesminister Dr. Mock? (Staatssekretär 
B Ü r k 1 e: Jal) Darf ich fragen: Sind Sie ein 
Allroundsportler? (Staatssekretär B ülk 1 e: 
Nein!) Danke. Aber ich nehme an, daß der 
Herr Staatssekretär Humor hat so wie ich. 

Nach den Ausführungen meines Herrn Vor­
redners Dr. Schambedc, der, glaube ich, das 
Gesetz also mehr von der juristischen Seite 
her ausgelegt hat, darf ich mir erlauben, doCh 
mehr auf praktische Aspekte des Sportes in 
diesem Zusammenhang einzugehen. Mein Vor­
redner hat von der Wehrertüchtigung im Zu­
sammenhang mit dem Sport gesprochen. Ich 
möchte das aber nicht so verstanden haben, 
daß man die Wehrertüchtigung in diesem Zu­
sammenhang überschätzt, wie wir das ja in 
anderen Zeiten gewohnt sein mußten. 

Meine Damen und Herren I Es ist heute und 
auch schon bei anderen Gelegenheiten im 
Bundesrat vorgekommen, und, ich glaube, nicht 
zu seinem Nachteil, daß einige Redner, ich 
möchte fast sagen, in philosophischer Weise 
Themen angegangen sind und dargelegt 
haben, einmal ein Herr Jurist und heute im 
Zusammenhang mit den Gesetzen über die 
Religionsgemeinschaften. Auch ich darf in 
einigen Sätzen vielleicht grundsätzliche Fest­
stellungen oder Meinungen zum Sport treffen. 

Es war ja noch um die Jahrhundertwende, 
also zur Zeit unserer Väter und Großväter, so, 
daß der Sport eine Angelegenheit beziehungs­
weise ein Hobby weniger Unentwegter oder 
exklusiver Kreise gewesen ist. Dagegen 
- und das haben meine bei den Herren Vor­
redner schon erwähnt - ist der Sport heutzu­
tage ein Anliegen der gesamten Gesellschaft 
geworden, soweit es sich um die Schuljugend 
handelt, eine allgemein bildende Funktion, 
und, soweit es die Offentlichkeit betrifft, ist 
es so, daß etwa 14 Prozent dem aktiven 
Sport huldigen und etwa 42 Prozent der Ein­
wohnerschaft, nicht der Jugend, am Sport. 
wie man sagt, interessiert sind. Die Bedeutung 
des Sportes liegt vornehmlich in der tradi­
tionellen Körperertüchtigung und in der frei-
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willigen, wettkampfmäßigen, nadl feststehen­
den Regeln betriebenen Leistungsübung. 

Der Sport wird ja sdlon seit dem Altertum 
mit ethischen Motiven begründet. Es wäre 
aber jetzt eine unerlaubte Vereinfachung, 
wenn ich die sportlichen Spiele der alten 
Griedlen zum Beispiel mit dem Sport unserer 
Tage vergleichen würde. Aber allein die 
Wiedererweckung des olympischen Gedankens 
und seine gesinnungsmäßige Fundierung 
weisen sehr deutlidl auf den Ursprung, auf 
die Quelle zurück. Der alte Wettbewerbs­
gedanke, das griechische "Agon" ist ein un­
sterblicher Teil demokratisduir und freiheits­
bewußter Lebensform. Und die im Wett­
bewerb erbrachte Beweisführung, der Bessere, 
vielleicht der Beste zu sein, war schon immer 
streng an die Einhaltung anerkannter Regeln 
und an eine, wie wir heute sagen, faire Ver­
haltensweise in und nach dem sportlichen 
Kampf gebunden. Es ist also die Funktion 
des Sportes mit ideellen Werten verschmolzen, 
die den Sport über seine personale Bedeutung 
hinaus in den Dienst der Gesellschaft und 
ihrer Gemeinschaften stellen und der sport­
Udlen Betätigung eine wesentliche Rechtferti­
gung verleihen. Sportlicher Geist, wie wir ihn 
wünschen und audl kennen, sollte sich in der 
persönlichen Werthaltung manifestieren, 
weniger in Appellen an andere, sportlich und 
fair zu sein. 

Einer so weitgediehenen Verbreitung und 
Intensivierung des Sportes, wie wir ihn heute 
erleben, können natürlidl wirtschaftliche und 
auch politische Wechselwirkungen nicht er­
spart bleiben. Der Sport ist heute fast überall 
zu einem Wirtschaftsfaktor geworden, der 
allerdings die in ihn getätigten Investitionen 
in Form der Umwegsrentabilität in vielen 
Fällen mit Ertrag wieder abstattet. 

Ebenso aber stellt der Sport - und darüber 
kommt niemand hinweg - auch eine poli­
tische Potenz dar, die sich unter anderem im 
Bereich der Volkskultur, der Volksgesundheit, 
der Allgemeinbildung überhaupt auf die An­
bahnung und Vertiefung zum Beispiel inter­
nationaler Beziehungen und auch - und das 
ist eine wesentliche Begründung des Sportes -
auf die Pflege des Friedens auswirken kann. 
Gerade in den letzten Jahrzehnten haben wir 
erlebt, daß sportliche Beziehungen gesell­
schaftliche Vorurteile und auch Aggressionen 
abzubauen vermögen. 

Zu Sorgen geben - und auch das haben 
die beiden Herren Vorredner bereits ausge­
führt - die negativen Aspekte und Auswir­
kungen des Sportes Anlaß. Sport wird da 
und dort schon recht gekonnt mit viel Routine 
von gewinnbringenden Praktiken bestimmt 

oder gar zum Geschäft degradiert. Auch politi­
scher Mißbrauch mit dem Sport ist bekannt, 
wenn etwa politisches Prestige, wie wir es 
in einigen Staaten sehr deutlich erleben, zu 
einem bestimmenden Faktor wird, Die Ent­
wicklung des Sportes gibt trotz seiner unver­
lierbaren positiven Aspekte im engen und 
weiten Bereiche daher zu -Besorgnissen An­
laß. Wir können nicht die gesellschaftliche 
Bedeutung des Sportes bekräftigen und auf 
der anderen Seite den Sport etwa im Sinne 
des freien Wettbewerbes der Kräfte sidl 
selbst überlassen. 

Staat,Länder und Gemeinden haben seit 
langem für die Bestrebungen der sporttreiben­
den Institutionen Hilfestellung bezogen. Der 
Herr Vorredner hat drei Bundesländer, wie 
das auch im Nationalrat geschehen ist, zitiert. 
Hier kann erwähnt werden, was auch dort er­
wähnt worden ist, daß zum. Beispiel die Ge­
meinde Wien eine ebenso große Summe für 
den Sport zur Verfügung stellt wie jetzt der 
Bund. Das nur zur allgemeinen Angleichung 
der Äußerungen. 

Verehrte Damen und Herren I Es fehlen -
und das spüren alle, die in den Sportorgani­
sationen tätig sind - aber noch. die ziel­
führenden Koordinationen und eine möglichst 
weitreichende Planung der Sportförderung. Ich 
darf in diesem Zusammenhang, ohn~ es als 
Beispiel anführen zu wollen, doch auf den 
sogenannten "Goldenen Plan" in der deut­
schen Bundesrepublik verweisen, der übrigens 
auch für unsere sportlichen Institutionen da 
und dort als Grundlage verwendet werden 
konnte. Es handelt sich dabei um eine sehr 
wertvolle Studie zum Thema Sportstätten­
planung. Darin sind Richtmaße, Standortdefi­
nitionen für Spielplätze, Spiel- und Sport­
anlagen, Tum-, Spiel- und Sporthallen, für 
Freibäder und dergleichen enthalten. Es ist, 
glaube ich, gut, wenn man auf diesem Ge­
biet auch weiß, was sich rund um· uns herum 
vollzieht. Meiner Forderung oder meiner Fest­
stellung, daß es an zielführenden Koordi­
nationen und an der Planung der Sportförde­
rung noch. fehlt, soll dadurch. Rückhalt ver­
liehen werden. 

Wir können in unserer Republik, soweit 
das die wesentlichen Organisationen und 
Institutionen des Sportes betrifft, die wir in 
Osterreich -haben, insgesamt von einer guten 
Ausgangsposition sprech.en. Bei uns ist der 
Sport - und das kann man mit gutem Ge­
wissen sagen - im allgemeinen weder wirt­
schaftlichen Mißbräuchen noch insgesamt etwa 
der Verpolitisierung ausgesetzt, wenngleich, 
wie schon erwähnt, Besorgnisse bestehen. 

Dazu gehört - und jetzt darf ich in ein 
Detail abweichen - die unserer Meinung nach 
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bisher nicht immer eindeutige Subventions­
politik des Bundesministeriums für Unterricht. 
Die Subventionsliste für das Jahr 1968, die 
ich hier zur Verfügung habe und die wahr­
scheinlich auch die Damen und Herren des 
Hohen Hauses kennen, weist insgesamt nahe­
zu 150 Subventionsposten auf. Aber wenn 
hier zum Beispiel drei Vereine, der Wiener 
Traberverein, die Osterreichische Campagne­
reiter-Gesellschaft und der Wiener Galopp­
verein, also drei exklusive Sportorgani­
sationen, zusammen rund 2 Millionen Schil­
!in erhalten haben, während der große Dach­
verband des ASKO mit 1,5 Millionen Schilling 
ausgewiesen wird, so stellt sich hier die Frage, 
ob im Sinne der vorangegangenen Ausfüh­
rungen das aufrechterhalten und gerecht­
fertigt werden kann. 

Verehrte Damen und Herren I Auch weitere 
Subventionsposten in dieser Liste, auf die ich 
nun nirnt näher eingehen will, sind, wenn 
man Aktivitätsvergleiche zieht, nur mit einem 
gewissen Staunen zu quittieren. Auch daß 
man seitens des Bundes - wenn ich das in 
diesem Zusammenhang sagen darf - Wien 
als Olympiastadt von vornherein nirnt in die 
Konkurrenz miteinbezogen hat, ist eine Ange­
legenheit, die kritisrn aufgezeigt werden soll. 

Das vorliegende Gesetz bringt nun - dar­
auf sind die beiden Vorredner auch schon 

arbeitung eines Finanzierungs" und Förde­
rungsprogramms, und Phase vier: stufenweise 
Realisierung des Sportstättenplanes, sind also 
in diesem Gesetz auch verankert worden. 

An dieser Stelle darf ich anmerken, daß für 
das Land Salzburg beispielsweise bereits im 
Jahre 1968 vom Salzburger Landtag ein lISport­
plan für das Land Salzburg" , wie· er heißt, 
beschlossen worden ist. Dieser Sportplan für 
das Land Salzburg enthält unter anderem eine 
präzise Erfassung aller Sportstätten im Lande. 
es wird der Bedarf an Sporteinrirntungen fest­
gestellt sowie eine mittel" und langfristige 
Finanzierug festgelegt. Dieser .,Salzburger 
Sportplan" ist - weil heute schon von Ini­
tiativen die Rede war - auf die Initiative des 
ressortzuständigen Mitgliedes der Landes­
regierung, dem Landeshauptmann-Stellver­
treter Steinocher beziehungsweise auf die 
sozialistische Fraktion zurückzuführen. Der 
Sportplan ist dann nach Verhandlungen und 
Veränderungen einstimmig besrnlossen wor­
den. 

Das vorliegende Bundes-Sportförderungs­
gesetz, dessen materielle Wirkung durch den 
Srnlüssel für die Aufwandsbegrenzung 2 vom 
Hunderttausend der Gesamtbudgetsumme ein­
geengt ist, kann für den österreichischen Sport 
eine wünsrnenswerte KlarsteIlung und eine 
Hilfe bedeuten. 

eingegangen - eine gewisse Kompetenzab- Es sei mir gestattet, verehrte Damen und 
grenzung zwischen dem Bund und den Ländern Herren, bei dieser Gelegenheit auf die Tausen-
im Sinne der zitierten Paragraphen. den von. Männern, Frauen und Jugendlichen 

S tf" d . hinzuweisen, die, von den Idealen des Sportes 
Die allgemeine p~! or erung soll 1m geleitet, Jahre und Jahrzehnte in den ver-

Rahmen von Jahresplanen Sportveranstal- h' d t S t n' t' n und Instl· 
.. •• • j sc le ens en por orga Isa IOne -

tun~en von gesamtosterr~lch~scher und mter- tutionen als Funktionäre und Mitarbeiter zum 
natIOnaler Bedeutung, WIchtige Auslandsbe- W hl J d d d 't au..1.. fu··r 

. " 0 e unserer ugen un amI UI 
ZIehungen des Sportes, dIe sportwlssenschaft- G 11 eh ~t . k Oh 'e ga "be . . unsere ese s a. WIr en. ne SI 
hche Forschung, Sporttagungen und Pubhka- k . "t 'eh' ~ S t Ih er sich 
. . S t t .. tt 11 . h .. kt es eInen os errel lSulen por. r 

honen SOWIe por s a en, a es emgesc ran b' d' G 1 nh't ~. 1 dankbar .. " . . el leser e ege el aUUJ emma 
aBuf

d 
getsamtostf~rrdel(fllSchDe und. Itnteld·natlonaIJI·e zu erinnern, ist, glaube ich, wohl am Platze. 

e eu ung or em. as IS er a-
gemeine Teil des Gesetzes. Diese Förderung Meine Fraktion wird dem Gesetz die Zu-
- und da hat Herr Professor Dr. Schambeck stimmung erteilen. (Beilal1 bei der SPO.) 
eine richtige Reihenfolge gegenüber der Vorsitzende: Zum Wort hat sich niemand 
Regierungsvorlage aufgezeigt - ist nämlich mehr gemeldet. Die Debatte ist gesdllossen. 
zuerst in Form von Subventionen, die Uf- Wird ein Schlußwort gewünscht? - Dies ist 
sprünglich am Schluß gestanden sind, in Form nicht der Fall. 
von Darlehen, Zuschüssen und Annuitäten vor­
gesehen. 

Die zweite Art der Förderung, die besondere 
Sportförderung, bei der vornehmlidl an die 
weitere Einrichtung und auch an die Erhal­
tung der Bundessportstätten gedacht ist, um­
schließt einen gesamtösterreichischen Sport­
stättenplan, der ausgearbeitet werden soll, 
das heißt, die Phasen drei und vier sollen 
ausgearbeitet werden, da die Phasen eins und 
zwei bereits bestehen. Die Phase drei: Aus-

Die Abstimmung über beide Gesetzes­
besrnlüsse erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t j m­
m u n 9 beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k ein e n Ein s p r u eh zu erheben. 

Vorsitzende: !tu. darf den im Hause er" 
schienenen Herrn Handelsminister Mitterer auf 
das herzlichste begrüßen. (Bei/all bei der 
OVP.) 
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Vorsitzende 
Ich begrüße auch den Herrn Finanzminister 

Dr. Koren auf das allerherzlichste. (Beifall bei 
der OVP.) 

21. Punkt: GesetzesbeschluJS des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969, betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Familienlastenaus­
gleidtsgesetz 1967 neuerlidl geändert wird 

(354 der Beilagen) 

22. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalra:tes 
vom 12. Dezember 1969, betreffend ein Bun­
desg'esetz über die Förderung von Elektrizi­
tätsversorgungsunternehmungen (Elektrizi­
tätsförderungsgesetz 1969, EFG. 1969) (355 der 

Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
22. Punkt der Tagesordnung: Elektrizitätsför­
derungsgesetz 1969. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat lug. 
Vorsitzender: Wir gelangen zum 21. Punkt Thomas Wagner. Ich bitte um den Bericht. 

der Tagesordnung: Neuerliche Änderung des. 
Familienlastenausglekbsgesetzes 1967. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrat Leopol­
dine Pohl. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Leopoldine Pohl: Hoher 
Bundesrat! Der vorliegende Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 12. Dezember 1969, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1961 neuerlich 
geändert wird, wurde im Finanzausschuß des 
Bundesrates behandelt. Dazu liegt folgender 
Bericht vor: 

Mit dem vorliegenden Ge·setzesbeschluß des 
Nationalrates sollen die gemeinnützigen 
Krankenanstalten hinsichtlidl. des Familien· 
lastenausgleiches ebenso behandelt werden 
wie die Gebietskörperschaften. Demnach wer­
den sie den Aufwand an Familienbeihilfen 
aus eigenen Mitteln zu tragen haben und sind 
von der Verpflichtung zur Entrichtung eines 
Dienstgeberbeitrages zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen befreit. Mit Rücksicht auf 
den hohen Lohnkostenanteil der gemein­
nützigen Krankenanstalten wird hiedurch für 
diese, nicht auf Gewinn ausgerichteten Ein~ 
richtungen, deren allgemeine Notlage bekannt 
ist, eine spürbare Entlastung eintreten. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständ­
lichen Gesetzesbeschluß in seiner Sitzung vom 
15. Dezember 1969 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er­
heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den A n t rag, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 12. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Fami1i.enlasten­
ausgleichsgesetz 1961 neuerlich geändert wird, 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzende: Danke. Zum Wort hat sich 
niemand gemeldet. Wir schreiten zur Abstim­
mung. 

Bei der .A b s tim m u n 9 wird der Antrag 
der Berichterstatterin an gen 0 m m e n. . 

Berichterstatter Ing. Thomas Wagner: Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Die Ver­
doppelung des Strombedarfes in 10 bis 
15 Jahren erfordert auch eine Verdoppelung 
der derzeit bestehenden Versorgungseinrich­
tungen. Der für einen solchen weiteren Aus­
bau der Elektrizitätswirtschaft notwendige 
Kapitalaufwand liegt in einer Größenordnung 
von etwa 50 bis 60 Milliarden Schilling. Um 
die Eigenkapitalaufbringung der Elektrizitäts­
unternehmungen ohne Steigerung des Tarif­
niveaus zu ermöglichen, sind in Zukunft 
Kapitalaufstockungen durch die Aktionäre der 
Elektrizitätswirtschaft und steuerliche Begün­
stigungen erforderlich. Mit dem in Behand­
lung stehenden Gesetzesbeschluß werden für 
alle österreichischen Elektrizitätsversorgungs­
unternehmungen einheitliche Begünstigungs­
bestimmungen festgelegt. 

Weiters ergibt sich die Notwendigkeit, für 
die . Erzeugung elektrischer Energie auch die 
Atomkraft nutzbar zu machen. Im Artikel II 
dieses Gesetzesbeschlusses sind besondere 
steuerliche Begünstigungen bei der gesell­
schaftlichen Beteiligung an einem solchen Pro­
jekt und für Baukostenzuschüsse vorgesehen. 

Artikel I bestimmt, daß Elektrizitätsversor­
gungsunternehmungen zu Lasten der Gewinne 
der in den Kalenderjahren 1970 bis 1919 
endenden Wirtschaftsjahre steuerfreie Rück­
lagen bilden können. Die Zuweisung an die 
steuerfreie Rücklage darf 40 vom Hundert des 
steuerpflichtigen Gewinnes nicht überschrei­
ten. Die Rücklage darf nur verwendet werden 
a) für die Anschaffung oder Herstellung von 
Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, 
b) für die Anschaffung oder Herstellung von 
Anlagen zur Leitung elektrischer Energie, 
c) für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen, 
d) zur Zeichnung von Teilschuldverschrei­
bungen und 
e) für Baukostenzuschüsse. 

Artikel II bestimmt, daß die Elektrizitäts­
versorgungsunternehmungen die der Finan­
zierung des Kernkraftwerkes dienenden Be­
teiligungen auf einen Teilwert von 60 vom 
Hundert der Anschaffungskosten abschreiben 
können. 
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lag. Thomas Wagner 
Der Finanzausschuß hat den gegenständ­

lichen Gesetzesbeschluß in seiner Sitzung vom 
15. Dezember 1969 behandelt und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Finanzausschuß den Antrag, der Bundes­
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 12. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz über die Förderung von Elektri­
zitätsversorgungsunternehmungen (Elektrizi­
tätsförderungsgesetz 1969); wird k ein Ei n­
s p r u c herhoben. 

Vorsitzende: Ich danke für de.n Beridlt. 

Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Professor 
Dr. Schambeck gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dr. Schambem (OVP): Sehr ge­
ehrte Frau Vorsitzende I Herr Bundesministerl 
Hoher Bundesrat! Meine Damen und Herren! 
Vor einigen wenigen Studenten erklärte ein 
paar Jahre vor Ausbruch des ersten Welt­
krieges, nämlich -1910, der Rechtslehrer lind 
spätere österreichische Ministerpräsident, 
Professor Ernst Seidler, in einer Vorlesung 
in der Universität Wien: "Die Zukunft Oster­
reims, meine Damen und Herren, liegt im 
Wasser." 

Was damals diesem kleinen Kreis von 
Hörern erstaunli<h erschien, ist in den letzten 
Jahrzehnten allen zur Gewißheit geworden, 
nämlim die Bedeutung der Gewinnung zu­
sätzlimer Energie im allgemeinen und des 
elektrismen Stromes im besonderen. 

Wir können heute sagen, daß das Wirt­
s<haftswachstum, die soziale Sicherheit und 
dadurch auch mit vorausgesetzt der kulturelle 
Fortschritt durch die Elektrizitätswirtschaft im 
besonderen gefördert wird. 

In Entsprechung der Bedeutung der Elektri­
zitätswirtschaft müssen wir aber gleichzeitiG 

- in Osterreich erkennen, daß sich unser Bun­
desgebiet trotz seiner verhältnismäßigen 
Kleinheit, aus unterschiedlich strukturierten 
Räumen zusammensetzt, in denen es ver­
schiedene Voraussetzungen für die Gewin­
nung, Verteilung und den Verbrauch elektri­
schen Stromes gibt. 

Dieser unterschiedlichen Energiesituation 
entspricht eine eng damit verbundene Wirt­
schaftsstruktur, die der Ausdruck einer unter­
schiedlichen Verbrauchsstruktur ist. So 
schwankt die Stromverbrauchsdichte zwischen 
50.300 k Whlkm2 pro Jahr im Burgenland und 
415.000 kWh/km2 pro Jahr in Oberösterreich. 
Diese Stromverbrauchsdichte hängt sowohl 
von der geographischen Struktur als auch vom 
Grad der Industrialisierung ab. Die Erzeugung, 

die Verteilung und der Verbrauch des elek­
trischen Stromes in Osterreich spiegelt so 
unsere bundesstaatlicbe Situation wider. 
Diese differenzierten Situationen und unter­
schiedlichen Ansprüchen verpflichtete Elektri­
zitätswirtschaft gilt es zu fördern. Im Hin­
blick auf ihre gesamtstaatliche Bedeutung, die 
für die Wirtschafts-, Sozial- und Kulturpolitik 
in gleicher Weise gegeben ist, kann für sie 
von der Notwendigkeit von Sonderregelungen 
gesprochen werden. 

Hoher Bundesrat! Die Gründe derartiger 
Sonderregelungen sind mannigfach. So sei 
darauf verwiesen, daß der ständig ansteigende 
Strombedarf einen ständigen Ausbau der 
Kraftwerke und Verteilungsanlagen verlangt, 
da sonst unsere Energiewirtschaft ihrer Ver­
sorgungsverpflichtung in gemeinwohlgerechter 
Weise nicht nachkommen kann. So darf in 
diesem Zusammenhang betont werden, daß 
erfahrungsgemäß der Strombedarfszuwachs 
dabei über der gesamtwirtschaftlichen Wachs­
tumsrate liegt. . 

Für diesen·· Ausbau muß wieder bedacht 
werden, daß das derzeit zwischen 5 und 6 Mil­
liarden Schilling pro Jahr liegende Investi­
tionsvolumen, die steigenden Fremdkapital­
kosten und der begrenzte Kapitalmarkt sowie 
die Kreditwürdigkeit entsprechend angemes­
sene Eigenmittel erfordern. 

Sollte eine entsprechende Elektrizitätsför­
derung nicht entsprechende Maßnahmen vor­
sehen, lassen die preisbehördlich geregelten 
Strompreise eine Selbstfinanzierung nicht zu. 
Wobei auch bedacht sei, daß in der Elektrizi­
tätswirtschaft wegen ihrer außerordentlichen 
Kapitalintensität das Verhältnis zwischen Ge­
winn und einer Investition,· die wachstums­
gerecht ist, anders als in den meisten übrigen 
Wirtschaftszweigen ist. Das eingesetzte 
Kapital wird nämlich in der Elektrizitätswirt­
schaft in drei bis zehn Jahren nur einmal um­
gesetzt, in der übrigen Wirtschaft hingegen 
jährlich öfter. \\Tir müssen auch damit reChnen, 
daß der Abschreibungszeitraum in der Elek­
trizitätswirtschaft 66 und mehr Jahre beträgt. 

Kommt es daher nicht zu einer Förderung 
der Elektrizitätswirtschaft, die diesen Ge­
gebenheiten geopolitischer und wirtschafts­
politischer Natur gerecht wird, kann die Elek­
trizitätswirtschaft den einzelnen, aber auch die 
Wirtschaft und, ich möchte sagen, die Landwirt­
schaft, das Gewerbe und die Industrie in 
gleicher Weise nicht so mit Strom versorgen, 
daß diese Energieversorgung als ausreichend 
sicher und preiswert bezeichnet werden kann. 

Der Fortfall der Förderungsmaßnahmen 
hätte entweder die Erhöhung des Strompreises 
und damit eine außerordentliche Mehrbela-
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Dr. Schambeck 
stung der Wirtschafts- und Sozialsituation des 
einzelnen als auch der Wirtschaft selbst zur 
Folge, oder sie verlangt die Einschränkung 
des notwendigen Ausbaues der Erzeugungs­
und Verteilungs anlagen der EnergiewirtsChaft. 
Ich brauche nicht näher auszuführen, welche 
Folgen sich daraus vor allem im Hinblick auf 
die Bau- und Maschinenindustrie, aber auch 
für alle Stromverbraucher ergeben. 

Eine besondere Rolle spielt auch die Sicher­
heit, der Stromversorgung, die bei einem aus­
schließlich nach der Wirtschaftlichkeit orien­
tierten Ausbau der Erzeuguilgs- und Vertei­
lungsanlagen nicht in dem Ausmaß das garan­
tieren kann, was uns heute schon als selbst­
verständlich erscheint. 

Wie wenig selbstverständliCh diese Sicher­
heit aum in der modernen Industriegesell­
sdlaft sein kann, zeigen die Folgen einer 
Netzstörung, die sich am 9. und 10. November 
1965 im Nordosten der Vereinigten Staaten 
ereignet hat und die in diesem Ausmaß bei 
uns zum Glück undenkbar wäre. Im möchte 
diese Störung näher sdlildern, um zu zeigen, 
wie gut jene Mittel angelegt sind, die wir 
im Rahmen der Elektrizitätsförderung auf­
wenden. 

Am 9. November hat ein Reserveschutz­
relais in der Zentrale "Adam Beck" am 
Niagarafall, das der Ontario-Hydro gehört, 
eine der fünf Leitungen ausgesmaltet. Diese 
Ausschaltung zog eine Reihe von anderen 
Ausschaltungen nam sidl, sodaß schließlich 
ein Gebiet von beinahe 200.000 km! mit einer 
Bevölkerung von 30 Millionen Menschen in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Besonders smwer wurde New York be­
troffen, wo innerhalb weniger Minuten die 
Belastung von 4500 Megawatt auf weniger 
als 500 Megawatt sank. Es dauerte fast 
13 Stunden, bis die Versorgung in ihrem Ver­
teilernetz wiederhergestellt war. Dabei darf 
im illustrierend bemerken, daß 600 Züge 
der Untergrundbahn unterwegs waren, 
10.000 Fahrgäste in den Wagen der Unter­
grundbahn eingesperrt waren und 1700 andere 
während drei Stunden auf der Williamsburg­
brücke steckenblieben. Mit Ausnahme von 
fünf Zügen der Pennsylvania-Rail-Road waren 
alle Züge bis um 5 Uhr früh außer Betrieb, 
und die Fahrplanstörungen erstreckten sich 
über mehrere Tage. 250 Flüge mußten umge· 
leitet werden. Die Kontrolltürme der Flug­
häfen Kennedy International und La Guardia 
waren während elf Stunden außer Betrieb. 
Ungefähr 850 Spitäler wären vorübergehend 
des elektrischen Stromes beraubt, aber die 
Mehrzahl von ihnen besaßen N otstromver­
sorgungen, und es waren keine verhängnis­
vollen Vorfälle zu verzeichnen. Die Insassen 

des Gefängnisses von Walpole im Staate 
Massamusetts hingegen benutzten die Dunkel­
heit zu einer Revolte und rimteten für 
75.000 Dollar Smaden an. 30 Prozent der Ar­
beiter und Angestellten konnten die Arbeit 
am Morgen des 10. November nimtauf­
nehmen, und die Wirtschaft New Yorks ging 
an diesem Tag drunter und drüber. 

Man hat den Gesamtsdladen aus dieser 
Stromstörung auf ungefähr 100 Millionen 
Dollar beremnet. Im möchte Ihnen, meine 
Damen und Herren, nicht vorenthalten, daß 
im darauffolgenden Jahr einige Monate später 
die Geburtenziffer stieg. (Heiterkeit.) 

Meine Damen und Herrenl Der Staat hat 
die Bedeutung der Elektrizitätswirtsmaft in 
Osterreich aum im Dienste dieser Sicherheit 
in verdienstvoller Weise erkannt und auf 
diese Weise jene Förderungsmaßnahmen ge­
setzt, denen wir heute mit die Entwicklung 
der österreichismen Elektrizitätswirtsmaft ver­
danken. So seien die Elektrizitätsförderungs­
gesetze 1928, 1931' und 1953 vor allem dankbar 
genannt. 

Das 1953 in Kraft getretene und zunächst 
auf zehn Jahre befristete Elektrizitätsförde­
rungsgesetz ist durch zwei Novellen bis zum 
Jahresende 1968 verlängert worden. Es sei im 
Hinblick auf die bereits erbrachte Elektrizi-· 
tätsförderung dankbar erwähnt, daß in diesem 
Geltungszeitraum von 16 Jahren die Elektri­
zitätswirtsdlaft 3450 Millionen Schilling als 
Bundesbeitrag zugewendet erhielt, wobei der 
Bundesbeitrag von 100 Millionen SChilling im 
Jahre 1954 auf schließlich 300 Millionen Schil­
ling in den Jahren 1967 und 1968 gestiegen 
ist. Der Steuerverzicht des Staates machte zur 
selben Zeit 3700 Millionen Schilling aus. 

Die derzeitige Zuwendung des Bundes an 
die Elektrizitätswirtschaft kann jährlim mit 
einer direkten Unterstützung von 300 Mil­
lionen SChilling und mit einer abermaligen 
indirekten Unterstützung auf dem Wege' des 
Steuerausfalles mit wieder 300 Millionen 
Schilling beziffert werden. Die jährliche Elek­
trizitätsförderung beträgt daher 600 Millionen 
Schilling. 

Zur Fortsetzung dieser so wichtigen För­
derung der Elektrizitätswirtsdtaft ab 1. Jänner 
1970 soll das vorliegende Elektrizitätsförde­
rungsgesetz die gesetzlime Basis bilden. Diese 
Förderung ist im Hinblick darauf, daß in den 
nächsten 10 bis 15 Jahren eine Verdoppe­
lung des Strombedarfs zu erwarten ist, was 
eine Verdoppelung der bestehenden Versor­
gungseinrichtungen erforderlich macht, drin­
gend geboten. Liegt doch auch der für einen 
weiteren Ausbau unserer Elektrizitätsversor­
gung erforderlidle Kapitalaufwand bei 50 bis 
60 Milliarden Schilling. 
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Dr. Sehambeek 
Das vorliegende Gesetz sucht insbesondere 

die notwendigen Kapitalaufstockungen durch 
die Aktionäre und durch steuerliche Begün­
stigungen zu ermöglichen. Dabei bemühte man 
sich, daß die steuerlichen Begünstigungen 
nicht nur für die Unternehmungen Interesse 
bieten, die einen entsprechenden Ertrag auf­
weisen. Eine Verrichtung der Gewerbesteuer 
soll vielmehr den weniger ertragreichen Elek­
trizitätsversorgungsuntemehmungen ebenfalls 
eine wirksame Investitionsförderung zuteil 
werden lassen. Eine solche Förderung ist 
gerade in Osterreich im Hinblick auf die ein­
gangs erwähnte untersdliedliche geographi­
sche Lage und Wirtschaftssituation dringend 
geboten. Die geopolitische und föderale Struk­
tur vermag, so gefördert, einer entsprechend 
differenzierten Elektrizitätswirtschaft zu ent­
sprechen. 

Wie wichtig eine solche differenzierte Ver­
sorgung ist, zeigt die ausgezeichnete Energie­
versorgung unseres Nachbarlandes Sdlweiz, 
in der im Verband schweizerischer Elektri­
zitätswerke sogar ohne Beteiligung oder 
steuem<len Eingriff des Staates mehr als 
400 Mitglieder, also etwa doppelt so viele 
Unternehmungen wie in Osterreich, zusammen­
geschlossen sind. Eigentümer dieser Werke 
sind Kantone, Gemeinden, Städte und Private, 
was, wie ich· glaube, gerade den Bundesrat 
interessieren sollte. 

In ähnlicher Weise ist auch in Osterreich 
auf Grund einer starken Unterstützung von 
Gemeinden und Bundesländern die Energie­
wirtschaft aufgebaut worden - diese ver­
dienstvolle Tat sei hier genannt -, welche es 
in ihrem organischen Wachstum der bundes­
staatlichen Struktur dieses Wirtschaftszweiges 
anzupassen und weiterzuentwickeln gilt. 

Meine Damen und Herrenl Es sind immer 
wieder Stimmen laut geworden, die von einer 
stärkeren Zentralisierung der Elektrizitäts­
wirtschaft Vorteile für den Stromkunden er­
warten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte 
dafür einen unverdächtigen Zeugen zitieren, 
die sehr angesehene deutsche "Zeitung für 
kommunale Wirtschaft", die im April 1969 zu 
den Folgen der elektrizitätswirtschaftlichen 
Mammutbetriebe ausgeführt hat - ich darf 
wörtlich zitieren -: 

"Italien verstaatlichte seine Elektrizitäts­
versorgung erst im Jahre 1962. Phantastische 
Preissteigerungen waren die Folge für die 
Verbraucher. Auch die Erfahrungen Frank­
reichs und Großbritanniens sind überwiegend 
ungünstig und führten trotz besseren Vor­
aussetzungen keineswegs zu eindeutig posi-­
tiven Ergebnissen. Denn die scheinbare Ein­
fachheit eines staatlichen Einheitsbetriebes 
wird durch die Kompliziertheit der Verwal-

tung weitaus überkompensiert - und es 
fehlen wichtigste Elemente erfolgreidlen Wirt­
sdlaftens, die Beweglidlkeit und der Wett­
bewerb. 

Strom- und Gasversorgung haben ihr 
Schwergewidlt - diese Tatsache ist nicht aus 
der Welt zu schaffen - in der Verteilung, 
also im örtlichen Bereich, kapital-, arbeits­
und bedarfsmäßig. Und das wird auch so 
bleiben. 

Es ist hoch an der Zeit - schreibt die 
deutsche "Zeitung für kommunale Wirt­
schaft" - "für eine Abkehr von der allge­
mein ausgebrochenen kritiklosen Giganto­
manie". 

Meine Damen und Herren I Voraussetzung 
für die Gewährung der steuerlichen Begün­
stigung nach diesem Gesetz ist, daß der er­
zeugte oder weitergeleitete Strom ausschließ­
lich oder überwiegend an Dritte abgegeben 
wird. Eigenversorgungsunternehmen können 
daher diese Begünstigungen nicht in Anspruch 
nehmen. Diese steuerliche Begünstigung soll 
zur Bildung von· steuerfreien . -RüCklagen 
führen, wobei die Grundlage für die Verwen­
dung der in der Rücklage gesammelten Mittel 
die mittelbare oder unmittelbare Verwendung 
zur Anschaffung oder Herstellung von Strom­
erzeugungs- oder -verteilungs anlagen ist. 

Ihre Zweckmäßigkeit wird bei Verteilungs­
anlagen als gegeben angesehen. Bei Strom­
erzeugungsanlagen ist zum Wirksamwerden 
der steuerlichen Begünstigung eine Zweck­
mäßigkeitserklärung erforderlich, zu deren Ab­
gabe der Bundesminister für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
zuständig ist. 

Vor der Abgabe der Erklärung ist zur Fest­
stellung der Zweckmäßigkeit vom Bundes­
minister für Verkehr und verstaatlichte Unter­
nehmungen ein Beirat anzuhören. Diesem Bei­
rat sollen Fachleute aus dem Gebiete der 
Elektrizitätswirtschaft angehören, wodurch 
auch ein besonderes Moment demokratischer 
Führung und Gestaltung der Verwaltung so­
wie ein steter Anlaß zu einer sachlichen und 
objektiven Energiepolitik im Dienste von 
Bund und Ländern gegeben wird. Hat doch 
dieser Elektrizitätsförderungsbeirat auch das 
Recht, unbeschadet der im § 5 2. Verstaat­
lichungsgesetz der Verbundgesellschaft über­
tragenen Aufgaben, über das Bundesmini­
sterium für Verkehr und verstaatlichte Unter­
nehmungen alle für seine Tätigkeit erforder­
lichen Auskünfte vom Bundeslastverteiler, von 
den Landeslastverteilern sowie von den ein­
zelnen Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
einzuholen. 
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Hoher Bundesrat! Als ein besonders zu-' uns werden wird. Es ist daher der österreidti­

kunftsweisender Schritt darf in diesem Gesetz schen Bundesregierung zu danken, daß sie 
die Anerkennung der Bedeutung der Kern- gegen solChe Widerstände die Bemühungen 
energie bezeichnet werden. Das Elektrizitäts- um die ErriChtung des ersten österreichischen 
förderungsgesetz schafft nämlich mit die Vor- Kernkraftwerkes zukunftsweisend so stark 
aussetzung, für die Erzeugung von Energie forciert hat. 
auch die Atomkraft zu verwenden. Risiko und 
Finanzkraft für die Errichtung eines Kern­
kraftwerkes werden durch besondere steuer­
liche Begünstigungen bei gesellschaftsrecht­
lichen Beteiligungen und durch Baukosten­
zuschüsse in positiver Weise berücksichtigt. 

Es sei auch hervorgehoben, daß im Elek­
trizitätsförderungsgesetz eine einheitliche 
Strompreisregelung für die gesamte erzeugte 
Strommenge unabhängig davon bezweckt 
wird, in welcher Art und in welchem Ausmaß 
sich die Partner des Kernkraftwerkes an 
diesem selbst beteiligen. 

Der im Anschluß an die Terminologie des 
Elektrizitätsförderungsgesetzes von mir ge­
brauchte Ausdruck "Strommenge" darf nicht 
dazu verleiten, darunter, was naheliegend 
wäre, nur die elektrische Arbeit zu verstehen. 
Es geht darum, daß Strom für alle Partner zu 
gleichen Bedingungen geliefert wird, wobei 
diese Bewertung getrennt für die gelieferte 
elektrische Arbeit und für die bereitgestellte 
Leistung zu ermitteln sein wird. 

Hiezu ist festzustelle"n, daß das Elektrizi­
tätsförderungsgesetz seit jeher eine Anlagen­
förderung, das heißt eine Förderung der An­
schaffung oder der Herstellung von Anlagen 
ohne Bindung an bestimmte, in der Praxis 
überdies nicht einhaltbare Betriebsvor­
schriften zum Gegenstand hatte und Artikel II 
des gegenständlichen Gesetzesbeschlusses an 
sich nur einen Sonderfall der gezielten An­
lagenförderung behandelt. 

Jede andere Auslegung würde die Wirt­
schaftlichkeit des Kraftwerkseinsatzes beein­
trächtigen und den Fortschritt, der durch die 
hier gelungene Koordinierung erzielt werden 
konnte, zum Teil vereiteln. 

Meine Damen und Herren! Jenen Kritikern, 
die die Notwendigkeit der Errichtung eines 
Kernkraftwerkes in Zweifel gezogen haben, 
sei gesagt, daß das Festhalten an überkom­
menen Wirtschaftsstrukturen den Fortschritt 
noch niemals aufgehalten hat und daß es für 
Osterreich gefährlich wäre, die Entwicklung 
auf dem Gebiete der Kernenergie nicht mitzu­
machen. Wenn Wasserkraftländer, wie die 
Schweiz und Schweden, die zudem wegen ihrer 
Neutralität auf die Sichetung der Primär­
energieversorgung Bedacht nehmen müssen, 
heute die Elektrizitätserzeugung aus Kern­
energie forcieren, zeigt dies mehr als alles 
andere, wie wichtig diese Energieart auch für 

Aus diesen hier beispielsweise" angeführten 
Bestimmungen kann ersehen werden, daß es 
in diesem Elektrizitätsförderungsgesetz ge­
lungen ist, zum einen die vorhandene Elek­
trizitätswirtschaft in ihrer notwendigen 
Weiterentwicklung zu fördern, und zum ande­
ren zukunftsweisend der Weg gewiesen 
wurde, um die" Atomkraft zu friedlichen 
Zwecken nutzbar zu machen. Zum richtigen 
Zeitpunkt wurde auf diese Weise die Ent­
wicklung der österreichischen Energieversor­
gung gesichert. 

Es ist erfreulich, daß dabei auf die gerade 
für diesen Bereich so wichtige' bundesstaat­
liehe Ordnung Osterreichs Rücksicht genom­
men wurde und durCh die Einrichtung des 
Elektrizitätsförderungsbeirates auch ein Bei­
trag zur demokratischen Führung der Verwal­
tung geleistet wurde. So wurde unter Aner­
kennung des föderalistischen und demokrati­
schen Baugesetzes der österreichischen Rechts­
ordnung ein wesentlicher Beitrag zur Weiter­
entwicklung eines Zweiges der österreidti­
sehen Wirtschaft geleistet, der von einer ge­
samtstaatlichen Bedeutung ist. 

Meine Damen und Herren I Hoher Bundes­
rat! Meine Fraktion wird dem Elektrizitäts­
förderungsgesetz ihre Zustimmung geben. 
(Beifall bei OVP und SPO. - Bundesrat Dok­
tor S kot ton: Der Bei/all war nur, weil 
endlich ein Ende ist!) 

Vorsitzende: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt deI 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s pr u eh zu 
erheben. 

23. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 12. Dezember 1969. betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1967, BGBl. Nr. 268, in der geltenden Fassung 

abgeändert wird (356 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen zum 23. Punkt 
der Tagesordnung: Abänderung des Ein­
kommensteuergesetzes 1961. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Ing. 
Thomas Wagner. ICh bitte um den Bericht. 
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Berichterstatter Ing. Thomas Wagner: Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Die Abände­
rung des in Behandlung stehenden Gesetzes­
beschlusses ist notwendig geworden, weil 
durch die etappenweise Einführung der 
40-Stunden-Woche ab 1. Jänner 1910 eine Ver-

Falls es nicht besonders verlangt wird, sehe 
ich von einer Wahl mittels Stimmzettel ab. -
Dies ist nicht der Fall. Ich werde die Wahl 
der beiden Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Bundesrates durch Erheben von den Sitzen 
vornehmen lassen. 

kürzung der Normalarbeitszeit eintreten wird. Wir kommen zur Wahl des 1. Vor s i t-

Nach der derzeit gegebenen Rechtslage zen den - S tell ver t r e te r s. Es liegt 
würde dies zwangsläufig dazu führen, daß die mir der Vorschlag vor, zum 1. Vorsitzenden­
Uberstundenzuschläge für die 44. und Stell vertreter Herrn Bundesrat Alfred P 0 r-
45. Wochenstunde zur Gänze und für die g e s zu wählen. Ich bitte jene Damen und 
48. Wochenstunde zur Hälfte steuerpflichtig Herren, die diesem Vorschlag ihre Zustim­
behandelt werden müßten. Dies würde nicht mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
nur eine weitere Komplizierung der Lohnver- - Ich danke. Dies ist die Mehrheit. 
rechnung bewirken, sondern auch eine höhere Ich frage den Gewählten, ob er die Wahl 
Steuerbelastung als bisher für die betroffenen annimmt. 
Arbeitnehmer zur Folge haben. 

Um dies zu vermeiden, wurde im Artikel I 
dieses Gesetzesbeschlusses der im § 3 Abs. 1 
Z. 17 vorgesehene steuerfreie Betrag von 30 S 
auf 60 S wöchentlich beziehungsweise von 
130 Sauf 260 S monatlich erhöht. 

Artikel II sieht vor, daß dieses Bundesgesetz 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalen­
derj ahr 1910 anzuwenden ist. 

Der Finanzausschuß hat den gegenständ-

Bundesrat Porges: Jal 

Vorsitzende: Wir kommen zur Wahl des 
2. Vor s i t zen den - S tell ver t r e t e r s. 
Es liegt mir der VorsChlag vor, zum 2. Vor­
sitzenden-Stellvertreter den Herrn Bundesrat 
Dr. h. c. Fritz Eck e r t zu wählen. ICh bitte 
jene Damen und Herren, die diesem VorsChlag 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Dies ist die Mehrheit. 

lichen Gesetzesbeschluß in seiner Sitzung vom Ich frage den Gewählten, ob er die Wahl 
15. September 1969 in Verhandlung genom- annimmt. 
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er-

Bundesrat Dr. h. c. Ec:kert: Ja! 

heben. Vorsitzende: Wir kommen nunmehr· zur 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit Wahl der beiden Sc h r i f t f ü h re r. kb 

der Finanzausschuß den An t rag, der werde die Wahl der bei den Schriftführer und 
Bundesrat wolle beschließen: der bei den Ordner durCh Erheben einer Hand 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 12. Dezember 1969, betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuer­
gesetz 1967, BGBl. Nr. 268, in der geltenden 
Fassung abgeändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

vornehmen lassen. 

Es liegt mir bezüglich der SChriftführer 
folgender Vorschlag vor: 

1. Schriftführer: Frau Bundesrat Maria 
Hag 1 e i t n e r, 

2. Schriftführer: Bundesrat lug. Johann 
Vorsitzende: Ich danke für den Bericht. Wir Gas s n er. 

schreiten zur Abstimmung. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 

Bei der A b s tim m u n g wird der Antrag Vorschlag ihre Zustimmung geben, um ein 
des Berichterstatters an gen 0 m m e n. Händezeichen. - Dies ist die Mehrheit. 

24. Punkt: Neuwahl der beiden Stellvertreter Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
des Vorsitzenden des Bundesrates soWie der annehmen. 
heiden SdlIiitführer und der beiden Ordner Bundesrat Maria Hagleitner: Jal 

für das erste Halbjahr 1970 
Bundesrat Ing. Gassner: Ich nehme die Wahl 

Vorsitzende: Wir kommen nunmehr zum an! 
24. Punkt der Tagesordnung: Neuwahl der 
beiden Stellvertreter des Vorsitzenden des Vorsitzende: Wir kommen nunmehr zur 
Bundesrates sowie der beiden Schriftführer Wahl der beiden 0 r d n er. Ich werde auch 
und der beiden Ordner für das erste Halbjahr diese Wahl durch Erheben einer Hand vor-
1970. nehmen lassen. 

Gemäß § 5 Abs. E der Geschäftsordnung ist Es liegt mir folgender Vorschlag vor: Bun-
das Büro des Bundesrates halbjährlich zu er- des rat lng. Herbert G u gIb erg e r, Bundes-
neuern. rat J osef N 0 v a k. 
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l"' orsitzende 
Idl bitte jene Damen und Herren, die diesem 

Vorsdllag ihre Zustimmung geben, um ein 
Händezeichen. - Es ist dies die Mehrheit. 

Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. 

Bundesrat Ing. Guglberger: Jal 

Bundesrat Novak: Jal 

Vorsitzende: Damit ist audl dieser Punkt 
erledigt. 

Die Tagesordnung ist e r s c h ö P f t. 

Die n ä c h s t e Sitzung des Bundesrates 
berufe ich für Freitag, den 23. Jänner 1910, 
9 Uhr, mit folgender Tagesordnung ein: 

1. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Lebensmittelgesetz 1951 
neuerlidl abgeändert wird. 

2. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Dezember 1969, betreffend ein Bundes­
gesetz über Fernmeldegebühren (Fernmelde­
gebührengesetz) samt Anlage (Fernmelde­
gebührenordnung). 

Für eine Ergänzung dieser Tagesordnung 
kommen jene Vorlagen in Betracht, die der 
Nationalrat in den für 21. und 22. Jänner 1970 
in Aussidlt genommenen Sitzungen verab­
schieden wird, soweit sie der Beschlußfassung 
durdl den Bundesrat unterliegen. Die end­
gültige Festlegung der Tagesordnung wird 
vom Bundesrat am Beginn dieser Sitzung zu 
besdlließen sein. 

Es ist vorgesehen, daß <!ie zuständigen Aus­
sdlüsse am Donnerstag, dem 22. Jänner 1970, 
ab 16 Uhr zusammentreten werden. 

Hoher Bundesrat! Die letzte Sitzung des 
Bundesrates im heurigen Jahr und zugleich 
die letzte Sitzung, in der ich die Ehre habe, 
den Vorsitz zu führen, möchte ich dazu be­
nützen, allen Damen und Herren für die er­
sprießliChe Arbeit, die geleistet wurde, herz­
lichst zu danken. Eine Arbeit voll intensiver, 
zeitraubender Anstrengungen, die oftmals un­
bemerkt von der Offentlichkeit geleistet 
wurde. 

Im vergangenen Halbjahr nahm der Bundes­
rat 99 Beschlüsse des Nationalrates in Ver­
handlung: 79 Gesetzesbeschlüsse und 20 Be­
schlüsse über internationale Vereinbarungen. 
Es waren sehr bedeutsame und weitreichende 
Vorlagen darunter. In zwei Fällen machte die 
Länderkammer von ihrem verfassungsmäßigen 
Recht, Einspruch zu erheben, Gebrauch. 

Während der Zeit meiner Amtsführung hat 
sidl das Kräfteverhältnis im Bundesrat ent-

scheidend geändert. Der Zusammenprall der 
politischen Meinungen und der verschiedenen 
Temperamente hat mehrmals zu kritischen 
Situationen geführt. Es war stets mein be­
sonderes Bestreben, als Frau vermittelnd und 
ausgleichend zu wirken. Für die mir dabei 
zuteil gewordene Unterstützung darf ich eben­
falls danken. Wenn wir gemeinsam immer 
den Menschen und sein Wohl im Auge haben, 
werden wir auch immer den rechten Weg 
gehen. 

In meinen Dank möchte ich aber auch all 
jene einschließen, die mit dazu beigetragen 
haben, den Bundesrat bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben zu unterstützen. Ich meine. damit 
vor allem die Beamten des Hauses, insbe­
sondere die des Stenographendienstes, die 
Beamten der Ministerien ebenso wie die 
Beamten der Parlamentsdirektion. 

Aber auch den Mitarbeitern der Massen­
medien gebührt mein Dank, die mit ihrer 
Berichterstattung dazu beigetragen haben, der 
Offentlichkeit die Tätigkeit der Länderkammer 
näherzubringen. 

Ich möchte meine Schlußworte auch dazu 
benützen, dem Hohen Hause davon Mitteilung 
zu machen, daß ich veranlaßt habe, daß in 
unserem Sitzungssaal das Bundeswappen und 
die Embleme der Bundesländer angebracht 
werden. (Allgemeiner Beifall.) Es freut mich. 
daß ich damit das Werk meines Kärntner 
Amtsvorgängers, des seierzeitigen Vorsitzen­
den Guttenbrunner, der siCh um die Neuge­
staltung unseres Sitzungssaales besondere 
Verdienste erworben hat, ergänzen und ver­
vollständigen kann. Ich bin mir sicher, daß 
diese Maßnahme Ihre Zustimmung findet. 

Hohes Haus! Mögen uns die bevorstehenden 
Festtage Erholung und Stärkung bringen, da­
mit wir uns im Jänner wieder zu gemeinsamer 
fruchtbringender Arbeit zum Wohle unseres 
Vaterlandes, der Republik Osterreich, zum 
Wohle unserer Staatsbürger zusammenfinden 
können. 

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen allen, 
meine Damen und Herren, Ihren Familien und 
allen Bürgerinnen und Bürgern des Staates 
viel Glück und Erfolg, vor allem aber die Er­
haltung der Gesundheit, des Friedens und der 
Freiheit unseres schönen Heimatlandes Oster­
reich. (Allgemeiner Beifall.) 

Die Sitzung ist g e s chi 0 S sen. 

Nach Schluß der Sitzung begeben sich die 
Bundesräte Dr. h. c. Eck e r t und Ing. 
Gas s n e r zur Vorsitzenden und sprechen 
ihr im Namen ihres Klubs die besten Wünsche 
tür die Weihnachtsferien aus. 

Schlu13 der Sitzung: 15 Uhr 50 Minuten 
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